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Lust aufs Land 2019:

GAP, Tierwohl und ländliche Entwicklung
Aktuelle Themen auf der LandSchau-Bühne

Anlässlich der Eröffnung der Gemeinschaftsschau „Lust aufs Land“ diskutierten Vertreter*innen von 
Politik, Wissenschaft und Verbänden die Vorschläge der EU-Kommission zur Weiterentwicklung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 hinsichtlich ihrer Wirkungen auf Biodiversität, Umwelt 
und Klima.

StS Dr. Hermann Onko Aeikens zufolge werde die 
nächste Phase der GAP die „grünste“ aller Zeiten 
sein – der Vorschlag der Kommission enthalte hier-
zu viele gute Elemente. Einen Unterbietungswett
bewerb bei den Umweltstandards werde es nicht 
geben, da die verpflichtenden nationalen Strategie-
pläne von der Kommission geprüft und genehmigt 
werden müssten. Ob die geplanten Veränderungen 
weit genug gehen werden, darüber bestand kein 
Konsens unter den Anwesenden. 

Kontrovers wurde insbesondere über die weiterhin 
bestehende Dominanz der Flächenprämie diskutiert. 
Minister Schmidt und StS Aeikens betonten deren 
hohe Bedeutung für das Einkommen der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Es gelte, die Vielfalt der deut-
schen Landwirtschaft zu erhalten und den Struktur-
wandel nicht zusätzlich voranzutreiben. Langfristig 
müsse darüber nachgedacht werden, wie die Flächen-
prämie zu einem Risikomanagementsystem umgebaut 
werden könne, so Schmidt, damit die Betriebe bei 
Extremwetterereignissen nicht mehr als Bittsteller 
auftreten müssten.

Prof. Dr. Harald Grethe bezeichnete die Direktzah-
lungen als Subventionierung der Bodeneigentümer. 
5 Mrd. € würden jedes Jahr in Deutschland durch 
die Überwälzung der Flächenprämie auf die Pacht-

preise an diese weitergeleitet. Die bisher schon 
mögliche Umschichtung in die 2. Säule, um mehr 
Umweltschutz oder eine bessere Tierhaltung zu  
fördern, werde von Deutschland nicht genutzt. Eine 
für die Betriebe geforderte Planungssicherheit kön-
ne z. B. dadurch erreicht werden, dass die Direkt-
zahlungen im Laufe der nächsten beiden Förder-
perioden, also etwa bis 2035, auf Null reduziert  
würden. Ähnlich argumentierte Christian Rehmer: 
Der neue Ansatz, freiwillige Maßnahmen zum 
Schutz von Umwelt und Klima (Eco-Schemes) aus 
Mitteln der 1. Säule zu finanzieren, biete die Mög-
lichkeit, diesen Anteil über einen längeren Zeitraum 
kontinuierlich zu erhöhen. Leider mache die Kom-
mission keine Angaben über den finanziellen Anteil, 
den die Eco-Schemes haben sollen.

Dr. Juliane Rumpf drückte ihre Sorge darüber aus, 
dass die Mittel für die ländliche Entwicklung mit 
15 % stärker gekürzt würden, als die für die Direkt-
zahlungen (5 %). Viele Landwirte und Landwirtinnen 
hätten bereits eine Reduktion der pauschalen Zah-
lungen erwartet und würden es befürworten, statt-
dessen für ihre Leistungen bei Umwelt- und Tier-
schutz entlohnt zu werden. Hierzu sei allerdings 
eine deutliche Anreizkomponente notwendig, die  
gerade den kleinen Betrieben ihr Einkommen  
sichern könne.
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Christian Rehmer, Leiter Agrarpolitik, Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Dr. Juliane Rumpf, Vorsitzende Agrarsoziale Gesellschaft e.V.,  
Petra Schwarz, Moderatorin, Thomas Schmidt, Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, StS Dr. Hermann Onko Aeikens,  
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Prof. Dr. Harald Grethe, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlichen Verbraucherschutz (v.l.n.r.)
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Während Minister Schmidt in der Rückverlagerung 
von Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortlich-
keiten auf die Mitgliedstaaten einen Weg sah, die 
Akzeptanz der Europäischen Union in den Mitglied-
staaten zu erhöhen, bezeichneten Prof. Dr. Grethe 
und Christian Rehmer diese Veränderung zwar im 
Grundsatz als positiv, da hiermit stärker auf nationa-
le und regionale Bedingungen eingegangen werden 
könne, meldeten jedoch im Gegensatz zu Dr. Rumpf 
wegen der bisher dominierenden agrarpolitischen 
Ausrichtung Deutschlands Zweifel an der Umset-
zung an.

Förderung von Stallumbauten  
für Tierschutz notwendig

Die in den letzten Jahren vom Handel entwickelten 
Tierwohl- bzw. Haltungskennzeichnungen seien kein 
Fortschritt, da es bereits Kennzeichnungen mit defi-
nierten Kontrollen, wie beispielsweise das zweistufige 
Label des Deutschen Tierschutzbunds, gäbe, stellte 
Jutta Jaksche fest. Die Verwirrung nehme noch da-
durch zu, dass die Kriterien der Handelsketten von 
den bereits vorhandenen Labels abwichen. Zudem 
sei im Handel nur Ware mit Mindestverbesserungen 
bei der Haltung vertreten. Die von Kaufland mit 
„Stallhaltung plus“ eingestufte Ware stamme aus 
Ställen, die kaum Verbesserungen gegenüber dem 
gesetzlichen Standard aufwiesen. Es sei nur eine 
Frage der Zeit, bis Aufnahmen aus solchen Ställen 
in die Öffentlichkeit kämen, dann würden Tierhaltungs

kennzeichnungen grundsätzlich unglaubwürdig.  
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hoffe auf 
eine staatliche Tierwohlkennzeichnung, die schon 
bei der Eingangsstufe zu qualifizierten Verbesse
rungen in der Haltung führe.

Dr. Clemens Dirscherl bezeichnete den von Kauf-
land eingeführten Tierhaltungskompass als Fort-
schritt, da er Verbraucher*innen eine Orientierung 
gäbe und Landwirt*innen die Möglichkeit böte, ohne 
allzu große Investitionen in eine verbesserte Tierhal-
tung einzusteigen. Die neue Handelsmarke „Wert-
schätze“ erfülle noch höhere Ansprüche als „Stall-
haltung plus“. Durch den Handel eingeführte Tier
haltungskennzeichen seien anerkennenswert, da  
sie die staatliche Lücke füllten, so Thomas Schröder 
und Jochen Dettmer. Beide kritisierten jedoch die 
fehlende Anlehnung an bereits bewährte und wis-
senschaftlich begründete Haltungskriterien. Zudem 
sei der Konflikt mit der staatlichen Kennzeichnung 
abzusehen, sofern diese nicht ähnlich geringe An-
sprüche an die Haltung stelle. Dies sei insbesondere 
bei der Eingangsstufe zu befürchten, wenn die 
Markteinführung tatsächlich, wie von Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner angekündigt, 
schon 2020 erfolgen solle. Was bei den Plänen des 
Ministeriums noch vollständig fehle, seien Förder-
möglichkeiten für Landwirte, um die erheblichen  
Investitionen für den Stallumbau leisten zu können, 
der für eine wirkliche Verbesserung der Haltung  
notwendig sei. 

Jutta Jaksche, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Jochen Dettmer, Sprecher Neuland e.V., Petra Schwarz, Moderatorin,  
Thomas Schröder, Präsident Deutscher Tierschutzbund, Dr. Clemens Dirscherl, Kaufland, Abteilung Einkauf Fleischwaren (v.l.n.r.)
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Gründerinnen braucht das Land

Brigitte Scherb stellte das neue Projekt „Selbst ist 
die Frau – Existenzgründungen von Frauen im länd-
lichen Raum“ vor, mit dem der dlv für die Möglich-
keiten der Selbständigkeit sensibilisieren und damit 
berufliche Perspektiven vor Ort eröffnen möchte. 
Die Projektteilnehmerinnen sollten künftig eine Vor-
bildfunktion erfüllen und als Vermittlungsstelle für 
weitere Beratungen fungieren, so Scherb. Da Frauen 

immer noch seltener eigene Unternehmen gründeten 
als Männer und der dlv ein wichtiger Multiplikator  
im ländlichen Raum sei, fördere sein Ministerium 
das zunächst auf zwei Jahre angelegte Projekt, so 
Thomas Fischer, Referatsleiter im Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit 
dem seit 2007 bestehenden Programm „Innovative 
Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum“ (IMF) 
verfolge Baden-Württemberg ebenfalls das Ziel, 
selbständige Tätigkeiten von Frauen zu unterstützen 
und hiermit die Vitalität der ländlichen Räume nach-
haltig zu stärken, erläuterte StS

,
in Friedlinde Gurr-Hirsch. 

Europaweit sei dies das einzige ELER-Programm, 
das die Förderung von Frauen zum Inhalt habe. 

Regionalbudgets positiv für Kommunen

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten 
könne heute nicht mehr von einem Erkenntnisdefizit 
bezüglich der besonderen Bedürfnisse der länd-
lichen Räume gesprochen werden, es bestehe  
jedoch weiterhin ein Vollzugsdefizit, waren sich  
Dr. Kirsten Tackmann, Nicole Bauer und Johanna 
Zielske einig. Dies beträfe insbesondere den Breit-
bandausbau. Oft sei die Förderung der ländlichen 
Räume auch deshalb unbefriedigend, weil die An-
tragsverfahren zu kompliziert oder die Fördermög-
lichkeiten bei den Betroffenen nicht bekannt seien. 
So seien von 55 Mio. €, die im Rahmen des Bundes-
programms Ländliche Entwicklung (BULE) für 2018 
bereitgestanden hätten, lediglich 15 Mio. € abgeru-

StS,in Friedlinde Gurr-Hirsch, Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Petra Schwarz, Moderatorin, 
Brigitte Scherb, Präsidentin Deutscher Landfrauenverband (dlv) (v.l.n.r.)

Dr. Kirsten Tackmann, MdB, DIE LINKE, Petra Schwarz, Moderatorin, Nicole Bauer, MdB, FDP, Johanna Zielske, 
Deutscher Landfrauenverband (v.l.n.r.)
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fen worden. Die 2019 erstmals eingeführten Regional
budgets wurden hingegen von beiden Politikerinnen  
begrüßt, da diese den Kommunen mehr Handlungs- 
und Gestaltungsspielraum eröffneten. Eine Belas-
tung kommunaler Haushalte durch Bundesgesetze 
müsse beendet werden, weshalb beide für die Ein-
führung des Konnexitätsprinzips auf Bundesebene 
eintraten. Als vordringliche Aufgaben im ländlichen 
Raum wurden die Schaffung von Arbeitsplätzen,  
die Sicherstellung der Mobilität und eine größere 
Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit durch 
Hauptamtliche genannt. Gerade die Arbeit der Ehren
amtlichen mache das Leben in den Dörfern attraktiv, 
diese dürften jedoch nicht als Lückenbüßer bei 
staatlichen oder kommunalen Versäumnissen  
missbraucht werden.

„Mit uns im Gleichgewicht“

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) habe sich zum Ziel ge-
setzt, ihren Versicherten maßgeschneiderte Ange-
bote zum Erhalt und zur Förderung ihrer Gesundheit 
anzubieten, um so auch Kosten und Belastungen 
bei der Versicherung zu minimieren, so Martin Empl. 
Da die SVLFG Renten-, Kranken- und Pflegeversi-
cherung sowie die Berufsgenossenschaft umfasse, 
gäbe es auch keine Abgrenzungsprobleme bei prä-

ventiven Maßnahmen. Durch beispielsweise eine 
starke Zunahme der Bürokratie oder auch extreme 
Witterungseinflüsse seien lt. Empl die Stressoren – 
und in der Folge auch die psychischen Erkrankun-
gen – in den letzten Jahren stark gestiegen. Aus 
diesem Grund habe die SVLFG unter dem Motto 
„Mit uns im Gleichgewicht“ verschiedene Angebote 
zur seelischen Gesundheit entwickelt. Hierzu gehöre 
ein Online-Selbsthilfetool und eine Krisenhotline  
sowie ein breites Seminarangebot, z. B. Betriebs-
übergabe- und Stressmanagementseminare oder 
ein 14-tägiges Stresspräventionsprogramm, bei  
dem für die Zeit der Teilnahme eine Betriebs- oder 
Haushaltshilfe gewährt werden könne, erläuterte 
Frank Lauhöfer. Für stark belastete Versicherte 
stünde auch ein telefonisches Einzelfallcoaching  
zur Verfügung. Als nächstes werde die SVLFG ihre 
Angebote für pflegende Angehörige und für ange-
stellte Arbeitskräfte erweitern, beschrieb Reinhold 
Knittel die Zukunftspläne der SVLFG. Er sei sehr 
dankbar für die neuen Präventionsangebote der 
SVLFG, so Hartmut Schneider. Es sei eine große 
Entlastung für ihre Mitgliedseinrichtungen, auf  
die Angebote der SVLFG verweisen zu können.  
Die Besonderheiten des landwirtschaftlichen  
Familienbetriebs mit gemeinsamer Arbeit und  
bis zu vier Generationen unter einem Dach böten  
viele Konfliktpotenziale.

Stefan Adelsberger, Leitender Kampagnenmitarbeiter SVLFG, Martin Empl, Vorstandsvorsitzender SVLFG, Hartmut Schneider, Vorsitzender 
BAG Familie und Betrieb, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landwirtschaftlichen Familienberatungen und Sorgentelefone, Heike Götz, Moderatorin,  
Reinhold Knittel, Geschäftsführer SVLFG, Frank Lauhöfer, Vorsitzender Präventionsausschuss der SVLFG (v.l.n.r.)
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Rechtsanspruch auf  
Hospiz- und Palliativversorgung 

Franz Müntefering forderte dazu auf, sich nicht von 
Bevölkerungsprognosen Angst machen zu lassen; 
erst einmal sei die höhere Lebenserwartung positiv. 
Wenn es darum gehe, den Älteren eine gute Zukunft 
zu ermöglichen, müsse als erstes gut für die jünge-
ren Generationen gesorgt werden. Dazu gehöre, 
den ländlichen Raum insbesondere für junge Frau-
en attraktiv zu machen und auf der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse zu bestehen. Wegen der 
Unterschiedlichkeit der ländlichen Räume müssten 
die Regionen und Kommunen dabei unterstützt wer-
den, selbst etwas zu tun. Dazu gehöre aber auch, 
sie zu einer Alterssicherungspolitik zu verpflichten, 
denn nicht nur auf Kindergartenplätze, sondern 
auch auf die Hospiz- und Palliativversorgung gäbe 
es einen Rechtsanspruch. Was ältere Menschen 
heute lernen müssten, sei, dass das Senioritäts
prinzip nicht mehr gelte. So müssten die Älteren 
heute im Berufsleben meist von den Jüngeren  
lernen, wenn es um Digitales gehe.

Dass Jugendliche für ihre Ausbildung oder das 
Studium in die Stadt gingen, sei selbstverständlich, 
es müssten jedoch die Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, dass sie auch wiederkommen 
könnten, wozu hochqualifizierte Arbeitsplätze gehör-
ten, so Stephan Barthelme. Vor dem Hintergrund, 
dass die Familien auch auf dem Land kleiner wür-
den, wünschte er sich mehr Austausch zwischen 
den Generationen, ob durch Mehrgenerationen-
häuser oder z. B. im Dorfgemeinschaftshaus.

Dr. Dagmar Henze wies darauf hin, dass es zwei 
Gruppen von „Alten“ gäbe: zum einen die Menschen, 
die durch ihren Ruhestand Freiräume erlangt hätten, 
das soziale Leben mitzugestalten und dabei auch 
mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, was in den 
Dörfern wegen ihrer überschaubaren Sozialräume 
leichter als in der Stadt sei, und zum anderen die 
Hochaltrigen, deren Ressourcen und Möglichkeiten 
abnähmen. Die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse 
erforderten unterschiedliche Angebote und Strategien.

Von MarktTreff bis Breitband:  
ALR schiebt Entwicklungen an

In mehreren Gesprächsrunden der Akademie für 
die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V. 
(ALR) wurde über interkommunale Zusammen-
arbeit, Möglichkeiten der Ortskernentwicklung,  
Kultur in ländlichen Räumen und die Chancen  
durch Digitalisierung diskutiert. 

Wegen der mit 1 100 Gemeinden sehr kleinteiligen 
kommunalen Struktur in Schleswig-Holstein komme 
sowohl dem Engagement der oft ehrenamtlichen 
Bürgermeister*innen als auch der interkommunalen 
Zusammenarbeit eine wichtige Rolle zu, so Torsten 
Sommer (ALR). Es mangele nicht an gelungen Pro-
jekten der Dorfentwicklung, oft sei neben dem En-
gagement allerdings auch eine große Risikobereit-
schaft bei Gemeinderäten und Bürger*innen Voraus-
setzung für die Umsetzung. Vorgestellte Beispiele 
hierfür waren der als Bürgergenossenschaft gegrün-
dete MarktTreff im 700 Einwohner*innen-Dorf Delve 
und die Entscheidung des Gemeinderats in der  

Franz Müntefering, Vorsitzender Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO), Petra Schwarz,  
Moderatorin, Stephan Barthelme, Vorsitzender Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e.V., Dr. Dagmar Henze, 
Referentin im Projekt Alternde Gesellschaft und Gemeindepraxis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (v.l.n.r.)
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Gemeinde Hohenaspe (2 000 Einwohner*innen),  
für 3,5 Mio. € ein Seniorenzentrum mit 20 Wohnun-
gen, einer Arztpraxis, einer Sozialstation, einem  
Bäcker und weiteren Dienstleistern zu bauen. Beide 
Projekte haben im Laufe der Ansiedlung weitere  
Angebote der Daseinsvorsorge ausgelöst, wie Petra 
Elmenthaler, Bürgermeisterin von Delve, und Hans-
Georg Wendrich, Bürgermeister von Hohenaspe, 
berichteten. 2015 wurde Hohenaspe zum Bundes-
sieger im Wettbewerb „Kerniges Dorf“ gekürt. Die 
ALR sehe ihre Aufgabe darin, solche mutigen Bei-
spiele zu sammeln und die dabei gemachten Erfah-
rungen in Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
an andere Mutige weiterzugeben, so Sommer. 

Die interkommunale Zusammenarbeit solle in 
Schleswig-Holstein weiter gefördert werden, das  
Innenministerium habe daher ein Beraterteam der 
ews group und der Ramboll Management Consul-
ting beauftragt, hierzu Vorschläge zu erarbeiten, er-
läuterte Carla Harnischfeger, Ramboll Management 
Consulting, ihre Tätigkeit. Ein Bereich, in dem die  
interkommunale Zusammenarbeit eine große Rolle 
spiele, sei die Breitbandversorgung. Nach Auffas-
sung von Gösta Toft, Digitalexperte der LAG der 
Kommune1 Appenrade (60 000 Einwohner*innen) in 
Dänemark, seien Kooperationen von einigen kleinen 
Dörfern zwar geeignet, einen Dorfladen oder Kinder-
garten zu gründen, nicht jedoch für den Ausbau des 
Internets. Hierzu sei eine Planung auf weit höherer 
Ebene notwendig, auch das Straßennetz eines Lan-
des werde nicht auf Gemeindeebene geplant. Eine 

Ursache für den schleppenden Netzausbau in 
Deutschland sah Toft im Anspruch der deutschen 
Netzbetreiber, eine Amortisation der Investitionen  
innerhalb von drei Jahren zu erreichen; in Däne-
mark sei längerfristig gedacht worden. Hier sei  
der Netzausbau durch die Elektrizitätsversorger  
erfolgt und zunächst aus den Überschüssen des 
Stromgeschäfts finanziert. Der Deutsche Staat  
habe wenig getan, sein eigenes Unternehmen  
darin zu bestärken, in den Netzausbau zu inves
tieren, bestätigte Hermann-Josef Thoben, ALR-
Vorsitzender. Aufgrund des nicht flächendecken- 
den Netzausbaus durch die Telekommunikations
unternehmen seien die Kommunen gezwungen  
worden, selbst zu handeln und dabei wirtschaft- 
liche Verluste hinzunehmen, bestätigte Jürgen  
Wolff, ALR, diese Kritik. Oft werde die Planung  
der Breitband-Zweckverbände sogar hintertrieben, 
indem zu einem späteren Zeitpunkt dann doch  
lukrativ erscheinende Teile des geplanten Versor-
gungsgebietes durch die Netzbetreiber angeschlos-
sen würden, so dass die Kalkulationen der Breit-
band-Zweckverbände hinfällig würden. Michael  
Stolte, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung im Kreis Höxter (GfW), kritisierte 
zudem, dass sich die Bundesregierung in Brüssel zu 
wenig für eine Veränderung der Förderbedingungen 
einsetze. Diese seien unzureichend und verhinder-
ten den Ausbau mit Glasfaser-Kabeln, in Deutsch-
land würde auch deshalb noch viel zu oft die veral-
tete, auf Kupfer aufsetzende Vectoring-Technologie 
verwendet.   Dagmar Babel

1	Niedrigste Ebene der Gebietskörperschaften in Dänemark

Dorfmittelpunkt von Hohenaspe mit Seniorenzentrum

Fo
to

: M
ai

ke
 D

ud
de





ASG 9

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  01/2019  |

Bevölkerungsprognosen, z. B. 
des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg, gehen bis 
zum Jahr 2035 von einer weiteren 
Bevölkerungszunahme aus.1

Grenzenlos vernetzt

Seit 2011 ist die Bodensee-
region über die Regionalver-
bände Hochrhein-Bodensee  
und Bodensee-Oberschwaben 
Mitglied im „Initiativkreises Metro-
politane Grenzregionen“ (IMeG). 
Die Arbeit des Netzwerks soll  
die spezifischen Potenziale die-
ser Grenzregionen entwickeln 
und Impulse für die grenzüber-
schreitende Regionalentwicklung 
im Sinne der territorialen Kohäsi-
on setzen. Eine weitere Aufgabe 
ist die Interessenvertretung auf 
nationaler und europäischer  
Ebene.

Der Bodenseekreis und der 
Landkreis Ravensburg beteiligen 
sich darüber hinaus am durch  
Interreg2 geförderten Projekt 
„Vierländerregion Bodensee“.  
In einem gemeinsamen Auftritt 
und einer unverwechselbaren 
Marke möchte die gesamte Bo-
denseeregion seit 2011 auf ihre 
Vorzüge als Wirtschaftsstandort, 
Urlaubsziel und als Kulturraum 

aufmerksam machen. Über 300 
Lizenznehmer*innen aus ver-
schiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen werben mittlerweile mit 
dem markenrechtlich geschützten 
Symbol der „Vierländerregion  
Bodensee“ für sich und die Region.

Tourismus

Schon um 1900 wurde von 
Gasthofbesitzer*innen am Boden-
see und Rhein begonnen, die  
Region grenzübergreifend zu ver-
markten, heute ist der Tourismus 
rund um den Bodensee ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor. Von 
20 Mio. Übernachtungen in der 
internationalen Bodenseeregion 

entfielen 2017 über 3 Mio. auf 
den Bodenseekreis. Viele der  
Sehenswürdigkeiten, die die Re-
gion attraktiv machen, befinden 
sich hier. Friedrichshafen bietet 
für Technikbegeisterte das Dor-
nier Museum und das Zeppelin 
Museum, in dessen zweitem 
Stockwerk unter dem Motto 
„Technik und Kunst“ auch Bilder 
von Otto Dix und anderen Künst-
ler*innen betrachtet werden kön-
nen. Mit besonders idyllischer 
Lage, Schloss und Burg, Fach-
werkensembles und teilweise 
überregional bekannten Res
taurants, lockt die kleine Stadt 
Meersburg jährlich fast 1 Mio.  
Tagesgäste an.

1	www.rvbo.de/Region
2	Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), welche auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen  

EU-Mitgliedstaaten und benachbarten Nicht-EU-Ländern abzielt.
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Schloss Salem

Obstbau in der Tagungsregion
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Eines der größten und ältesten 
archäologischen Freilichtmuseen 
Europas ist das Pfahlbaumuseum 
in Unteruhldingen. In den 23 re-
konstruierten Häusern aus der 
Stein- und Bronzezeit werden 
vergangene Welten wieder sicht-
bar gemacht und mittels einer 
Multimediashow lebendig erklärt, 
wie Taucharchäologie am Boden-
see funktioniert. Kaum 4 km ent-
fernt erhebt sich hoch über dem 
See und inmitten malerischer 
Weinberge eine der schönsten 
Barockkirchen der Region, die 
Wallfahrtskirche Birnau. Etwas 
landeinwärts liegt die Reichsabtei 
Salem. Ehemals eine der bedeu-
tendsten reichsunmittelbaren  
Abteien des Bodenseeraums,  
beherbergt sie heute das Internat 
der Schule Schloss Salem. Etwa 
130 000 Gäste besichtigen jedes 
Jahr Kloster und Schloss Salem. 

Eine Attraktion für Kinder ist der 
nahegelegene Affenberg Salem: 
Hier leben 200 Berberaffen, die 
sich völlig frei in einem 20 ha  
großen Waldgebiet bewegen  
können.

Vom Bodensee weg führt die 
Oberschwäbische Barockstraße, 
eine der ersten Themenstraßen 
Deutschlands. An ihr liegen so 
berühmte Bauwerke wie das 
Kloster Schussenried, aber auch 
weniger bekannte wie das Schloss 
Aulendorf, welches über ein inno-
vatives Museumskonzept verfügt. 
Außer mit prächtigen barocken 
Bauwerken, Burgen und Schlös-
sern wirbt die Ferienregion Ober-
schwaben-Allgäu mit ihren Natur-, 
Erlebnis- und Wellness-Angeboten, 
ausgezeichneten Radwegen und 
Premiumwanderwegen durch  
hügelige Landschaften.

Wein, Milch und Linsen

Mit einem überdurchschnittlichen 
Flächenanteil von fast 55 % ist 
die Landschaft der Region Boden
see-Oberschwaben landwirt-
schaftlich geprägt. Eine beson
dere Stellung nimmt der ökologi-
sche Landbau ein. Sein Flächen-
anteil von knapp 12 % liegt über 
dem Landesdurchschnitt von  
Baden-Württemberg mit etwa 
10 % der landwirtschaftlichen  
Fläche. Bodenseekreis und Land-
kreis Konstanz bilden eine der 
vier Bio-Musterregionen Baden-
Württembergs. 

Die sehr unterschiedlichen  
natürlichen Bedingungen bestim-
men die landwirtschaftliche Boden
nutzung in der Region Bodensee-
Oberschwaben und machen die 
Landschaft abwechslungsreich: 
Obst- und Weinbau im milden  
Klima des Bodenseebeckens, 
Milchwirtschaft im vom Grünland 
geprägten Westallgäuer Hügel-
land und neuerdings wieder der 
Anbau alter Linsensorten auf den 
mageren Kalkböden der klimatisch 
rauen Schwäbischen Alb. Im  
Bodenseekreis werden auf über 
einem Viertel der landwirtschaft
lichen Fläche Dauerkulturen an-
gebaut. Neben Wein und Hopfen 
sind dies hauptsächlich Äpfel  
auf über 6 000 ha. Das sind rund 
16 % des gesamten deutschen 
Apfelanbaus. Im Landkreis  
Ravensburg werden mit 70 000 
Tieren rund 20 % aller Milchkühe 
Baden-Württembergs gehalten. 

 Dagmar Babel

Pfahlbauten in Uhldingen

Fo
to

: A
ch

im
 M

en
de

 / I
B

T 
G

m
bH



ASG 11

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  01/2019  |

ASG-Frühjahrstagung 2019:

Gutes Leben auf dem Land –  
Erwartungen an gleichwertige Lebensverhältnisse

Dienstag, 28. Mai 2019

	 8.30 Uhr	Stadtspaziergang Kirche, Adel, Bürgertum: Bad Waldsee als Gesamtkunstwerk denken
10.30 Uhr		Vortragstagung
		 •	Gutes Leben auf dem Land? Über die (neue) Lust am Ländlichen

		 •	 Zukunftsfähige Ländliche Räume in Baden-Württemberg – Herausforderungen gezielt meistern

		 •	Ländliches Wohnen 2.0: bedarfsorientiert – zeitgemäß – attraktiv – bezahlbar

		 •	Neue Perspektiven der Unternehmenskultur: Nachhaltigkeit, Fairness und Digitalisierung		
		 •	 „PopUp-CoWorking“ als neues Instrument in der Dorfentwicklung?

		 •	Mobilität in ländlichen Räumen unter Berücksichtigung der Elektrifizierung und Digitalisierung		
		 •	Daseinsvorsorge und Mobilität gemeinsam denken!

		 •	Gleichwertige Lebensverhältnisse - was ist damit gemeint?

	19.00 Uhr	Empfang der Baden-Württembergischen Landesregierung
			  Begrüßung durch Friedlinde Gurr-Hirsch,  
			  Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

Mittwoch, 29. Mai 2019

	 8.00 Uhr	Fachexkursionen
Fachexkursion A: Umnutzung in Bürgerhand, Obstbau und innovatives Handwerk
		 •	Betriebsdiversifizierung durch neue Wege in der Obstverarbeitung und -vermarktung

		 •	 Obstbau im ökologischen Demonstrationsbetrieb

		 •	Bio-Musterregion Ravensburg: Bio mit besonderer Förderung

		 •	Regional, ökologisch und digital: Innovativer Holzbau im Landkreis Ravensburg

		 •	Alte Bausubstanz in Bürgerhand – wie Bürgergenossenschaften Handwerk, Handel und Kultur fördern können

		 •	Bier, Brot, Bio-Ochsenfleisch und begeisternde Kunsthandwerker:  
			  Regionalvermarktung in der Allgäuer Genussmanufaktur		
		 •	Preisgekrönte Wiederbelebung eines historischen Dorfgasthofs 

Fachexkursion B: Kommunale Entwicklungsprojekte, Landwirtschaft und Tourismusförderung
		 •	SoFa – vom Bauernhof zur Jugendhilfeeinrichtung: Ein innovatives Projekt zur Einkommenssicherung von Frauen

		 •	 Ökologischer Demonstrationsbetrieb „Hofgut Rengoldshausen“:  
			  kooperatives Anbau- und Vermarktungskonzept, Forschung und Ausbildung

		 •	Bio-Musterregion Bodensee: Bio mit besonderer Förderung
		 •	ELR-Schwerpunktgemeindeverbund Ostrach, Königseggwald, Riedhausen:  
			  Interkommunale Zusammenarbeit, Umnutzung und Innenentwicklung

		 •	Naherholung und Tourismusförderung: Das LEADER-Projekt Seebad Hoßkirch		
		 •	Dorfladen mit regionalen Produkten und Mittagstisch 

		 •	Schloss Aulendorf: Geschichte wird lebendig! Ein innovatives Museumskonzept nutzt digitale Technik

Beide Exkursionen zeigen Projekte, die mit Mitteln der 
ländlichen Entwicklung (LEADER oder ILE) gefördert wurden.

Das vollständige Tagungsprogramm
und Online-Anmeldung im Internet
unter www.asg-goe.de
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Die Agrarwelt verfügt bei allem 
stürmischen Wandel über Konstan­
ten, die die Jahrzehnte unbescha­
det überdauern: die Grüne Woche 
im Januar, eine natürliche Abnei­
gung gegen allzu reformerische 
Bestrebungen in der nationalen 
und europäischen Agrarpolitik in 
Berufsstand und Ministerien sowie 
ein Bundeslandwirtschaftsminis­
terium an der kurzen Leine des 
Bauernverbandes. Letzteres galt 
historisch zumindest in den Zeiten 
christsozialer und -demokratischer 
Politiker an der Ressortspitze – 
also fast immer! Ausgerechnet die 
Winzerstochter Julia Klöckner 
schickt sich derzeit allerdings an, 
von diesem ehernen Grundsatz 
abzurücken. Zugegeben, das  
Freischwimmen der Rheinland-
Pfälzerin geht nicht so weit, der 
nach Jahrzehnten des Weiterwurs­
telns in Erklärungsnot geratenen 
europäischen Agrarpolitik neuen 
Atem und damit neue Legitimation 
einzuhauchen. Unterhalb dessen 
gibt es jedoch eine Reihe von Indi­
zien, dass die Ministerin und ihr 
Gefolge zumindest dem Eindruck 
einer allzu großen Nähe zur land­
wirtschaftlichen Interessenvertretung 
bewusst entgegentreten wollen.

War die Nichterfüllung von Ver­
bandswünschen im Hinblick auf 
Umfang („1 Milliarde“) und Ausge­
staltung („möglichst einfach“) der 
Dürrehilfen im vergangenen Som­
mer noch mit einer zwar lästigen, 
aber irgendwie auch verständlichen 
Profilierung einer neu ins Amt ge­
kommenen Ministerin erklärt wor­
den, verdichten sich seither die  
Anzeichen, dass dahinter Methode 
stecken könnte. Dies beginnt beim 
Ärger über das von Klöckner und 

Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Völlig losgelöst
Über eine Bundeslandwirtschaftsministerin ohne Leinenzwang, neue Erfahrungen  

für den Bauernverband und den dehnbaren Begriff der „Planungssicherheit“

ihren Getreuen vorangetriebene 
staatliche Tierwohllabel mit seinen 
für viele kaum zu nehmenden Ein­
stiegshürden und endet nicht beim 
offensiven Eintreten der Ministerin 
für eine Öffnung der Gemeinschafts­
aufgabe Agrarstruktur samt dazu­
gehöriger Grundgesetzänderung, 
die in berufsständischen Kreisen 
unverändert heftiges Kopfschütteln 
hervorruft, droht doch ein Abfluss 
von hart erkämpftem Bauerngeld 
in leere Landräte- und Bürgermeis­
tertaschen. Kein Zweifel, die einst 
unverbrüchlichen Bande zwischen 
Lobby und Ministerium haben un­
übersehbare Risse bekommen.

Nach außen bislang augenfälligs­
ter Beleg für die neue Emanzipa­
tion der Frau Ministerin vom ver­
meintlichen Bauernverbandsjoch 
ist dessen Nichtberücksichtigung 
beim eigens von Klöckner gegrün­
deten Aktionsbündnis „Leben auf 
dem Land“. Auch wenn das Wirken 
des öffentlichkeitswirksam auf der 
Grünen Woche vom Ministerium 
zum Zwecke der Stärkung der 
ländlichen Räume geschmiedeten 
Pakts mit Landkreistag, Städte- 
und Gemeindebund, Handwerks­
verband sowie Industrie- und 
Handelskammertag vermutlich 
kaum über altbekannte Absichts­
erklärungen und politische Appelle 
hinausreichen dürfte, ist die Bot­
schaft vergleichsweise eindeutig: 
Ländliche Entwicklung geht ohne 
Bauernverband. Damit trägt des­
sen seit einigen Jahren zu beo­
bachtende Positionierung als  
„Unternehmerverband und sonst 
nix“ Früchte. Wer sich vorrangig für 
die Interessen einer schrumpfen­
den Zahl von Landwirten einsetzt, 
kann zwar weiterhin über deren 

Funktion als Rückgrat auf dem 
Lande philosophieren, scheint aber 
darüber hinaus an Attraktivität als 
Ansprechpartner für die Dorfbelange 
zu verlieren. Entsprechend persön­
lich wird die ministerielle Entschei­
dung in Verbandskreisen genom­
men, auch wenn die Reaktion 
nach außen betont gelassen aus­
fällt. Die Aussage von Bauern­
präsident Rukwied, Klöckner habe 
in dieser Frage noch eine „gewisse 
Lernkurve“ zu absolvieren, gibt  
einen sicheren Hinweis auf das 
Höchstmaß an Verärgerung über 
deren neue Bündnispolitik. 

Völliges Unverständnis herrscht 
in berufsständischen Kreisen auch 
über das ministerielle Agieren in 
Sachen Düngerecht. Vorauseilen­
der Gehorsam gegenüber der 
EU-Kommission lautet der Vorwurf. 
Tatsächlich war Klöckner nicht 
dem dringenden Verbandsrat­
schlag gefolgt, den „Eurokraten“ 
die Stirn zu bieten und deren For­
derung nach neuerlicher Verschär­
fung der soeben erst unter größten 
Mühen reformierten Düngeverord­
nung zunächst einmal ins Leere 
laufen zu lassen. Möglicherweise 
machte man verbandsseitig dabei 
den Fehler, politische Aussagen in 
dieser Angelegenheit allzu wörtlich 
zu nehmen. So war die damalige 
große Koalition voll des Selbstlobes, 
als der Kompromiss zur Verschär­
fung der Düngeverordnung im 
Frühjahr 2017 nach jahrelangen, 
quälenden Verhandlungen endlich 
stand. 

Für den zu jener Zeit amtieren­
den Bundeslandwirtschaftsminister 
namens Schmidt war mit der Eini­
gung „Planungssicherheit für unsere 
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Bauern“ sichergestellt, trage man 
doch gemäß Auftrag der Europä­
ischen Kommission mit der Neu­
regelung dafür Sorge, „dass der 
Dünger bei den Pflanzen an­
kommt, nicht im Grundwasser“. 
Auch beim sozialdemokratischen 
Koalitionspartner zeigte man sich 
erleichtert, dass die Landwirte nun 
endlich Planungs- und Rechtssi­
cherheit hätten, wie die SPD-
Agrarier Priesmeier und Backhaus 
übereinstimmend kommentierten. 
Selbst die ob ihrer Dichtkunst in 
bäuerlichen Kreisen unvergessene 
Bundesumweltministerin Hendricks 
wertete seinerzeit die neue Dünge­
verordnung als „wichtigen umwelt­
politischen Fortschritt“. 

Zugegeben – auch warnende 
Stimmen gab es hier und da. Der 
damalige Landesminister und heu­
tige Grünen-Parteichef Habeck be­
mühte die alte Herberger-Weisheit, 
derzufolge nach der Reform vor 
der Reform ist. Die wackere Links­
agrarierin Tackmann warnte, die 
neue Verordnung müsse erst ihren 
Realitätscheck bestehen, bevor 
über ihre Geschichtsträchtigkeit 
befunden werden könne. Schließ­
lich verwies der Kieler Agrarwissen­
schaftler Taube schon damals im 
Wochentakt auf die Unzulänglich­
keiten im neuen Düngerecht.

Noch im vergangenen Sommer 
löste die Verurteilung Deutsch­
lands vor dem Europäischen Ge­
richtshofs wegen Nichteinhaltung 
der EU-Nitratrichtlinie keine Panik 
in hiesigen Regierungskreisen aus. 
Schließlich beziehe sich die Ent­
scheidung auf die Düngeverord­
nung von 2014, deren Defizite man 
inzwischen mit besagter Novelle 
beseitigt habe, wie Ressortchefin 
Klöckner regierungsamtlich be­
kräftigte. Die Forderung des nach 
zwischenzeitlichen Friedenssignalen 
in den Kampfmodus zurückgekehr­
ten Bundesumweltministeriums 
nach neuerlicher Verschärfung der 
Düngeregeln wurde als übliches 

Ritual ohne weitere Folgen abgetan. 
Wenig Beachtung fand zudem die 
Ankündigung der EU-Kommission, 
man werde Deutschland dabei  
behilflich sein, eine vollständige 
Umsetzung der Nitratrichtlinie zu 
gewährleisten.

Umso größer waren die Wolken, 
aus denen Landwirte und sonstige 
Interessierte Ende Januar fielen, 
nachdem das Bundeslandwirt­
schaftsministerium weitere Ver­
schärfungen der Düngeverord- 
nung in Aussicht gestellt und der 
Brüsseler Administration dafür 
nicht nur konkrete Maßnahmen 
vorgeschlagen, sondern gleich ei­
nen Zeitplan für deren Umsetzung 
vorgelegt hatte. Im Kern geht es 
vor allem um verschärfte Anforde­
rungen in nitratbelasteten Gebie­
ten. Unter anderem sollen dort die 
einzuhaltenden Düngegrenzen um 
20 % unter den sonst geltenden 
Werten liegen. Eine nicht unwesent­
liche Rolle für die ministeriumsinterne 
Meinungsbildung dürfte die Drohung 
der Kommission gespielt haben, 
Deutschland bei Untätigkeit zu 
Strafzahlungen heranzuziehen. Die 
können sich auf bis zu 860 000 € 
belaufen – am Tag. Keine verlocken­
de Aussicht, dafür zur politischen 
Verantwortung herangezogen zu 
werden, und sei es nur in der BILD-
Zeitung. Nebenbei eignet sich  
diese Düngegeschichte für eine 
grundlegende Erkenntnis: Kräht 
die Politik „Planungssicherheit bei 
Dünger, Gülle und Mist“, kommt  
es anders oder es bleibt, wie es ist. 

Wertvolle Erkenntnisse brachte 
das erste Klöckner-Jahr auch  
über die Entscheidungsfreude  
der Ressortchefin in personellen 
Angelegenheiten. Seit ihrem Amts­
antritt im März 2018 wurde im  
Bundeslandwirtschaftsministerium 
die Zahl derjenigen Mitarbeiter 
kräftig aufgestockt, die sich um 
eine angemessene Darstellung  
der Chefin und ihrer Inhalte in der 
Öffentlichkeit bemühen. Man stelle 

sich vor, die Ministerin macht 
Politik und keiner bekommt’s mit! 
Weitere Maßnahmen, wie eine 
Unterabteilung „Digitalisierung“ 
und eine Armada von Digitalisie­
rungsbeauftragten, sollen dazu 
dienen, der Stimme der Landwirt­
schaft bei diesem Zukunftsthema 
ausreichend Gehör zu verschaffen. 
Mit der Einrichtung einer neuen 
Abteilung und deren Gesamtzahl 
von nunmehr acht schwingt sich 
das Ministerium in die Riege der 
nicht mehr ganz kleinen Ressorts 
auf. Sechs der acht Abteilungen 
werden demnächst über eine neue 
Spitze verfügen. Kein Zweifel,  
einige Wechsel sind dem Eintritt 
bisheriger Spitzenbeamter in den 
wohlverdienten Ruhestand ge­
schuldet. Wo dies zufälligerweise 
nicht der Fall war, wurden aber 
z. T. kreative Lösungen gefunden.

In diese Kategorie fällt zweifellos 
die lediglich auf den ersten Blick 
überraschende Beförderung des 
bislang für die ländliche Entwick­
lung zuständigen Abteilungsleiters 
in die Geschäftsführung der einst­
mals für die Neuordnung des  
Bodeneigentums in Ostdeutsch­
land wichtigen und verdienstvollen 
Bodenverwertungs- und -verwal­
tungsgesellschaft (BVVG). Geht  
es in der Landabteilung vorrangig 
darum, die in Haushaltsverhand­
lungen hart erkämpfte „Landmil­
liarde“ möglichst nutzbringend  
unter Land und Leute zu bringen, 
steht die BVVG vor der Aufgabe, 
die überaus weise (SPD-)Vorgabe 
des Koalitionsvertrages umzu­
setzen, weitere 20 000 ha aus  
dem schon arg geschrumpften  
Flächenbestand der BVVG un­
entgeltlich dem Naturschutz zur 
Verfügung zu stellen. Damit ein­
hergehende Mindereinnahmen  
des Bundes von rund 400 Mio. € 
möglichst geräuschlos zu hand­
haben, erscheint ähnlich an 
spruchsvoll wie die Verteilung  
der „Landmilliarde“, nur anders­
rum.    Rainer Münch
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Höhere Umstellungsbereitschaft auf Ökolandbau  
durch Kooperation von Bioland und Lidl

Prof. Dr. Ulrich Hamm, Fachgebietsleiter Agrar- und Lebensmittelmarketing der Universität Kassel, 
über den Absatz von Ökoverbandsware über Discounter, mögliche Wachstumsimpulse für den  
Ökolandbau, eine Förderung des Ökolandbaus durch die Bundesregierung und die GAP sowie  
den Verzicht auf den Einsatz moderner Züchtungsmethoden

Wie bewerten Sie die wesentlichen Elemente der 
vereinbarten Zusammenarbeit von Bioland und Lidl?

 
Einen solchen Vertrag hat es bislang zumindest im 

konventionellen Handel, dem mit großem Abstand 
wichtigsten Absatzweg für Ökolebensmittel, noch 
nicht gegeben. Nach allem, was in der Öffentlichkeit 
bekannt ist, gibt es nicht nur mehrjährige Abnahme-
garantien, sondern auch eine Ombudsstelle für Bio-
land-Lieferanten, die sich von Lidl einem Preisdruck 
oder einer sonstigen „ungerechten“ Behandlung 
ausgesetzt sehen. Außerdem soll es die Vereinba-
rung geben, dass Biolandprodukte nicht über regel-
mäßige Preisaktionen „verscherbelt“ werden. Das 
bedeutet, dass Bioland-Landwirt*innen auch auf mit-
telfristige Sicht attraktive Erzeugerpreise angeboten 
werden, denn sie können ja ihre Produkte nach wie 
vor auch an andere Abnehmer im LEH, im Natur-
kosthandel oder über den Direktabsatz verkaufen, 
wenn ihnen das vorteilhafter erscheint. Dass Lidl  
es wirklich ernst meint mit seiner auf viele Jahre  
angelegten Partnerschaft mit Bioland, zeigt sich 
nicht zuletzt in der großen Werbekampagne, die  
der Discounter aufgelegt hat. Eine solche Investition 
rechnet sich für Lidl nicht „von heute auf morgen“.

Nutzt die Vereinbarung den Verbraucher*innen?
 
Ja, ohne Zweifel. Im deutschen Ökomarkt haben 

wir ja seit vielen Jahren das Problem, dass viele  
Lebensmittel aus dem Ausland eingeführt werden 
müssen, obwohl sich gerade Ökoverbraucher*innen 
Produkte aus Deutschland wünschen. Dieser Wunsch 
hat nicht nur etwas mit der meist eindeutig besseren 
Umweltbilanz zu tun, sondern auch mit dem gerin-
geren Vertrauen vieler Verbraucher*innen in Öko-
kontrollen im Ausland. Wenn nun Ökolebensmittel 
mit dem Bioland-Zeichen auch bei dem zweitgröß-
ten deutschen Discounter angeboten werden, dann 
ergibt sich daraus ein größeres Sicherheitsgefühl 
bei den Verbraucher*innen, denn Bioland-Land-
wirt*innen kommen fast ausschließlich aus Deutsch-
land. Außerdem profitieren nicht nur die Landwirt*in-
nen, sondern auch die Verbraucher*innen von den 
im Vergleich zu anderen Absatzwegen niedrigeren 
Handelsspannen bei Discountern. Je geringer das 

Entgelt ist, das der Handel für seine Leistungen  
beansprucht, desto höher können die Auszahlungs
preise für die Landwirt*innen und desto geringer die 
geforderten Endverbraucherpreise sein. Allerdings 
gilt es hier zu beachten, dass die niedrigeren Handels-
spannen von Discountern nicht nur auf hocheffizien-
ten Logistikleistungen beruhen, sondern teilweise 
auch auf einer schlechten Bezahlung der im Handel 
und in der Logistik Beschäftigten. Und das wollen 
einige Verbraucher*innen – gerade kritische Öko
verbraucher*innen – nicht unterstützen.

Bieten Kooperationen wie die von Bioland und Lidl 
die mittelfristigen Absatzgarantien für landwirtschaft­
liche Erzeuger*innen, die Sie wiederholt eingefordert 
haben, um Landwirt*innen Sicherheit zu geben und 
sie zur Umstellung zu bewegen? 

Eindeutig ja. Wenn deutsche Ökolandwirt*innen eine 
mittelfristige und verlässliche Absatzperspektive von 
einem starken Handelspartner geboten bekommen, 
dann kann sich das nur positiv auf die Umstellungs-
bereitschaft noch zögernder konventioneller Land-
wirt*innen auswirken. Außerdem wird eine solche 
Kooperation mittelfristig auch die Bereitschaft von 
nicht verbandsgebundenen Ökolandwirt*innen  
stimulieren, einem Anbauverband beizutreten.

Wird das einen Schub für den hiesigen Ökolandbau 
geben?

Ja, das erwarte ich. Was wir nicht vergessen dür-
fen ist, dass auch die Nachfrage durch das Bioland- 
Lidl-Engagement zusätzliche Impulse bekommen 
wird, so dass letztendlich der Gesamtmarkt weiter 
stark wachsen wird. Deutlich wird das an den Erzeu-
gerpreisen im Ökomarkt. Während es in den letzten 
Jahren eine Berg- und Talfahrt der Preise für kon-
ventionelle Milch oder Schlachtschweine gab, sind 
die Ökoerzeugerpreise trotz vieler neu umgestellter 
Ökobetriebe auf einem hohen Niveau geblieben. 
Wenn am Ökolandbau interessierte Landwirt*innen 
nun eine zusätzliche, verlässliche Absatzperspektive 
geboten bekommen, dann dürfte das für eine stei-
gende Umstellungsbereitschaft von Landwirt*innen 
auf den Ökolandbau sprechen. 
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Als Verlierer der Kooperation mit den Discountern 
sieht sich der Naturkosthandel. Was empfehlen Sie 
diesem?

Abgesehen von lukrativen Innenstadtlagen in 
Großstädten kann sich der Naturkosthandel weg 
vom Vollversorger hin zum Spezialitätenladen entwi-
ckeln. Schon heute macht der Naturkosthandel nur 
noch geringe Umsätze bei den Standardprodukten 
wie Milch, Butter, Kartoffeln oder Möhren, die es in 
jedem konventionellen Geschäft einschließlich Dis-
countern auch zu kaufen gibt. Also sollten sich die 
Anstrengungen von Naturkostläden auf Öko-Intensiv
verbraucher*innen richten, die sich ein breites und 
tiefes Sortiment von Ökolebensmitteln wünschen. 
Außerdem sollte sich der Naturkosthandel auf die 
Produkte konzentrieren, die im konventionellen  
Handel so nicht angeboten werden, wie Frisch-
fleisch, eine Vielfalt an Käsesorten, unterschiedliche 
Fruchtjoghurts oder Pizzen. Profilierungsmöglich
keiten gibt es auch mit Spezialitäten aus der Region, 
Produkten von alten Sorten oder Tierrassen, hand-
werklich hergestellten Produkten und so weiter. Da 
Verbraucher*innen immer bequemer werden und 
sich am liebsten nur einmal einen Parkplatz suchen, 
wenn sie ihre Wochenendkäufe erledigen, macht 
eine Ansiedlung von Naturkostläden direkt neben  
einem stark frequentierten Discounter ebenfalls Sinn. 

Sie haben von der Politik gefordert, das 20 %- 
Flächenziel mit einer klaren zeitlichen Vorgabe  
zu versehen. Das haben Union und SPD in ihrem  
Koalitionsvertrag mit dem Jahr 2030 getan. Wie 
wichtig war dieser Schritt? 

Na ja – das wird man erst dann beurteilen können, 
wenn klar ist, was die Politik konkret unternimmt,  
um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. In 
dem Zusammenhang möchte ich in Erinnerung rufen, 
dass das 20 %-Ziel erstmals im Jahr 2002 für 2010 
von der Bundesregierung gesetzt wurde. Als die 
nachfolgende Bundesregierung dann feststellte, 
dass das Ziel nicht bis 2010 erreicht werden konnte, 
haben diese und alle folgenden Landwirtschaftsmi-
nister*innen einfach das 20 %-Ziel beibehalten, aber 
keinen Termin mehr genannt, bis zu dem das Ziel 
erreicht werden sollte. Wenn jetzt wieder ein Termin 
in ferner Zukunft genannt wird, ist das zwar ein Fort-
schritt, aber nur, wenn auch konkrete Maßnahmen 
eingeleitet werden, um dieses Ziel zu erreichen.  
Andere Länder mit einem 20 %-Flächenziel wie  
Österreich, Schweden, Finnland und Slowenien sind 
sehr viel weiter als Deutschland, Österreich hat es 
bereits übertroffen. Eine eindeutige und ambitionierte 
Zielsetzung ist deswegen so wichtig, weil damit ers-

tens dem gesamten Agrar- und Ernährungssektor 
signalisiert wird, dass die Bundesregierung deutlich 
mehr Ökolandbau anstrebt als heute mit einem  
Flächenanteil, der noch deutlich unter 10 % liegt. 
Zweitens kann die Ökobranche dann auch die Taten 
der Bundesregierung an diesem Ziel messen. 

Was muss aus Ihrer Sicht folgen? 

Eine Organisation, die sich ein ambitioniertes  
Ziel setzt, handelt vernünftigerweise so, dass ein 
überproportional großer Teil des Finanzbudgets in 
Wachstumsbereiche investiert wird. Die früheren 
Bundesregierungen haben aber genau das Gegen-
teil getan. So wird beispielsweise in der für die künf-
tige Entwicklung der biologischen Landwirtschaft so 
wichtigen Forschung ein viel zu geringer Teil des 
Gesamtbudgets für den Ökolandbau aufgewendet. 
Während der Flächenanteil des Ökolandbaus 2017 
bei 8,2 % gelegen hat, entfielen deutlich weniger als 
5 % – genaue Statistiken hierüber gibt es leider 
nicht – auf die Forschung. Weitere, für die künftige 
Entwicklung des Ökolandbaus bedeutende Engpässe, 
liegen in einer kompetenten Beratung von Landwirt-
schaftsbetrieben und in der Ausbildung des Nach-
wuchses für die Ökolandwirtschaft und die Ökolebens
mittelverarbeitung. Da Ausbildung, Weiterbildung 
und Beratung aber in unserem föderalen System  
in den Kompetenzbereich der Bundesländer fallen, 
wird hier eine Bund-Länder-Initiative benötigt. 

Prof. Dr. Ulrich Hamm 
studierte Agrarökono-
mie, promovierte und 
habilitierte an der Uni-
versität Hohenheim. Er 
ist heute Prodekan am 
Fachbereich Ökologische 
Agrarwissenschaften 
der Universität Kassel, 
Mitglied im Wissen-
schaftlichen Beirat für 
Biodiversität und Gene-
tische Ressourcen beim 
Bundesministerium für 
Ernährung und Land-
wirtschaft sowie im 
Bioökonomierat des 
Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung 
und des Bundesminis
teriums für Ernährung 
und Landwirtschaft.
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Die Brüsseler Vorschläge für die GAP nach 2020 
bieten den Mitgliedstaaten große Spielräume für  
die Gestaltung ihrer künftigen Förderpolitik. Wie  
bewerten Sie diese aus Sicht des Ökolandbaus? 

Das wird zu sehr großen Ungleichheiten in der  
Förderung des Ökolandbaus zwischen den Mitglied-
staaten führen, je nach der Bedeutung, die ihm die 
Regierungen beimessen. Bei häufig wechselnden 
Regierungsmehrheiten kann das für Unternehmen 
in einzelnen Mitgliedstaaten eine geringere Pla-
nungssicherheit mit sich bringen, als wenn die EU 
entsprechend enge Zielkorridore für die mittel- bis 
langfristige Förderung des Ökolandbaus vorgibt. 
Planungssicherheit ist aber von großer Bedeutung 
für eine so langfristig nachwirkende Entscheidung 
wie die Umstellung des Betriebes auf eine ökologi-
sche Wirtschaftsweise. Des Weiteren können sich 
am EU-Binnenmarkt insbesondere in grenznahen 
Regionen größere Verwerfungen ergeben, wenn 
Ökolandwirt*innen auf der einen Seite der Grenze 
sehr hohe und auf der anderen Seite nur sehr geringe 
Flächenprämien vom Staat bekommen.

Der Ökolandbau ist in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gewachsen, trotz anhaltender Kritik 
aus der Branche an einer unzureichenden Förderung. 
Ist der Markt wichtiger als die Politik oder war die 
Politik besser als ihr Ruf?

Die Verbraucher*innen bestimmen schon seit  
vielen Jahren das Wachstum des Ökomarktes,  
unabhängig davon, wie schnell die Politik und die  
Interessenverbände hinterherhinken. Aber das starke 
Marktwachstum hatte unerwünschte Nebenwirkungen 
für die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft, 
die auf diesem lukrativen Markt in den letzten zehn 
Jahren große Marktanteile an ausländische Anbie-
ter*innen abgegeben haben. So hat die deutsche 
Landwirtschaft konventionelle Produkte in Masse 
produziert und exportiert, während gleichzeitig im-
mer mehr hochpreisige Ökoprodukte importiert wer-
den mussten. Der deutsche Ökolandbau hätte ins-
besondere zu Beginn dieses Jahrzehnts noch sehr 
viel stärker wachsen können, wenn die Politik die 
richtigen Weichen gestellt hätte. 

Die Frage einer möglichen Nutzung molekularer 
Züchtungstechnologien im Ökolandbau wird im  
Sektor unterschiedlich diskutiert. Was sagt der  
Wissenschaftler?

Wir haben die Chancen und Risiken der Anwen-
dung der neuen Züchtungsmethoden wie CRISPR/
Cas9 im Bioökonomierat der deutschen Bundes
regierung ausgiebig diskutiert.1 Mit den neuen  
Züchtungsmethoden könnte man gerade den im 
Ökolandbau so dringend benötigten züchterischen 
Fortschritt in Bezug auf Pilzkrankheiten stark be-
schleunigen. Das gilt beispielsweise für Kartoffeln, 
verschiedene Obstarten sowie Wein. Auf der an
deren Seite gibt es aber auch eine ganze Reihe von 
Risiken und unbeantworteten Forschungsfragen, die 
mit einer raschen Ausbreitung von Genome Editing 
verbunden sind. Deshalb sollte man für jeweils  
unterschiedliche, risikoorientierte Genehmigungs- 
und Zulassungsverfahren bei Pflanzen, Nutztieren, 
Fischen, Insekten und Mikroorganismen eintreten. 
Aus Sicht des Ökolandbaus ist z. B. die Freisetzung 
von neu gezüchteten Pflanzen mit Herbizidtoleranz 
eindeutig abzulehnen, weil dies zu einer Erhöhung 
des chemischen Pflanzenschutzmitteleinsatzes führt 
und das wiederum mit unerwünschten Nebeneffek-
ten auf die Funktionsweise natürlicher Ökosysteme 
verbunden ist. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es 
derzeit noch einen sehr großen Forschungsbedarf 
zu der Frage, wie sich die rasche Freisetzung von 
mittels Genome Editing gezüchteten Organismen 
auf die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften aus-
wirken wird. Entsprechende Forschung muss rasch 
vorangetrieben werden, bevor sich die neuen Ver-
fahren weltweit ausbreiten. Denn das besondere 
Problem besteht auch darin, dass sich der Einsatz 
von Genome Editing im Gegensatz zu gentechnolo-
gischen Verfahren nicht eindeutig am Endprodukt 
nachweisen lässt. 

Und was sagt der Marktkenner? 

Die entscheidende Frage für die Anbieter von  
Ökolebensmitteln wird sein, wie Ökokäufer*innen 
auf die Anwendung von Genome Editing reagieren. 
Die meisten Verbraucher*innen sehen keinen Unter-
schied zwischen den neuen Züchtungsverfahren 
und der klassischen Gentechnologie, die Ökover-
braucher*innen bei der Lebensmittelerzeugung mit 
überwältigender Mehrheit ablehnen. Viel spricht der-
zeit dafür, dass sich der Ökosektor in Abgrenzung 
vom konventionellen Landbau gegen eine Anwen-
dung der Genschere ausspricht. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass das Verbot des Einsatzes gen
technologischer Verfahren im Ökolandbau in vielen 
Ländern wie insbesondere in den USA zu den wich-
tigsten Kaufgründen der Verbraucher*innen für  
Ökolebensmittel zählt.    Rainer Münch

1	Die Stellungnahme des Bioökonomierats ist in AGRA-EUROPE 4/2019 als Sonderbeilage abgedruckt. Fo
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dardisierten Systems des Agribusiness weiter. Ein 
multioptionales Verbraucherverhalten des „anything 
goes“ – zwischen Öko-Hof und Bauernpizza to go 
sowie top-premium und spottbillig – spiegelt die 
Vielfalt und Widersprüchlichkeit solcher Agrar-Wahr-
nehmungen in unserer hochkomplexen Postmoderne 
wider. Man kann durchaus von „Verbraucherschizo-
phrenie“ sprechen. Darunter leiden die Bäuerinnen 
und Bauern: Wie verlässlich sind die Ergebnisse 
von Verbraucherumfragen, die Wünsche, Erwartun-
gen, Zahlungsbereitschaften, Ernährungstrends und 
Einkaufsverhalten in Richtung ökologisch, regional, 
hochwertig, klimafreundlich und artgerecht zukunfts-
sicher darstellen? Eine berechtigte Frage, da sich 
solche Szenarien bisher nur in Marktnischen zu  
etablieren scheinen. Zu selten kommen neue  
Verbrauchertrends auf den Höfen an. 

 
Das schafft Verbitterung und Misstrauen. Viele in 

der Landwirtschaft Tätige sind gegenüber wissen-
schaftlichen Expertisen und Marktforschungen skep-
tisch: Inwiefern lassen sich Verbrauchertrends be-
rechnen, was ist Medienhype, was Realität? Und 
wie stabil sind Prognosen zum Verhalten ausländi-
scher Konkurrenz? Bäuerinnen und Bauern hadern 
mit sich: Sind sie im Vergleich zu anderen, jetzt er-
folgreicheren Trendsettern, die als neue Pioniere 
gefeiert werden, zu wenig mutig, kreativ und inno
vativ – eben unternehmerisch risikofreudig, wie  
von der Fachwelt propagiert? 

Bäuerliche Familien kommen sich blockiert und 
isoliert vor: Haben sie sich mit ihrer Betriebsstrate-
gie in der Vergangenheit verrannt, „auf das falsche 
Pferd gesetzt“ und sich finanziell durch Stall- oder 
Maschineninvestitionen hoch verschuldet? Gelten 
agrarpolitische Leitbilder von Wachstum, die vor  
wenigen Jahren noch verbreitet wurden, heute nicht 

mehr? Und wie verlässlich sind Politik, Wissen-
schaft, Beratung und öffentliche Meinung, wenn  
es um langfristige Betriebs-, Finanz-, ja auch Familien-
Entscheidungen in der Landwirtschaft geht? 

Mehr als ein Beruf 

Viele Bäuerinnen und Bauern fühlen sich stigmati-
siert: Tierschutz, Wasserschutz, Klimaschutz, Arten-
schutz, Landschaftsschutz, Bodenschutz – alles 
Mögliche scheint geschützt werden zu müssen –  
vor dem eigenen Tun als Landwirt*in. Dabei ist der 
Beruf nicht allein Mittel zum Broterwerb, sondern 
wird als erfüllender Lebensinhalt und Berufung an-
gesehen, der man nach bestem Wissen und Gewis-
sen folgt. Wer verunreinigt denn absichtlich den ei-
genen Grund und Boden, das eigene Grundwasser, 
quält die eigenen Tiere, gefährdet die eigene Existenz
grundlage und die der nachfolgenden Generation? 
In der Hoftradition wurde nicht über Nachhaltigkeit 
debattiert, sondern sie wurde und wird bis heute  
alltäglich gelebt – bei Wind und Wetter, bei Tag und 
Nacht, auch wochenends und feiertags. 

Doch Bäuerinnen und Bauern erleben sich sozial 
depriviert und von der gesellschaftlichen Teilhabe 
ausgeschlossen. Landwirtschaftliche Betriebe zu  
industrialisieren und zu modernisieren erfolgte auch 
in der Hoffnung, dass sich damit der sozio-ökonomi-
sche Status dem Standard der übrigen Bevölkerung 
angleicht, gemessen an Einkommensentwicklung 
und frei verfügbarer Zeit. Tatsächlich erlebt sich die 
Mehrzahl der bäuerlichen Familien aber von der all-
gemeinen gesellschaftlichen Wohlfahrtsentwicklung 
abgehängt. Kennzeichen dafür sind Einkommens-
disparität, Überarbeitung und zunehmend auch  
soziale Isolation. Mechanisierungs- und Automati-
sierungsprozesse auf den Höfen versprachen 
körperliche Entlastung, führten aber nur partiell zu 
einer Arbeitserleichterung. Bei gleichzeitigem be-
trieblichen Wachstum und erhöhter Komplexität der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen, beispielswei-
se durch neue Gesetze und Verordnungen und stark 
schwankende Marktgegebenheiten, nehmen auch 
die fachlichen Anforderungen, Arbeitsdichte, Stress 
und seelische Belastungen zu. Nicht von ungefähr 
ist das Thema Burnout in der Landwirtschaft höchst 
aktuell und die sozio-ökonomischen wie auch Fami-
lienberatungen haben vermehrt Zulauf. 

Bäuerliche Familien fühlen sich administrativ schi-
kaniert: Die sich wandelnden gesellschaftlichen Er-
wartungen an die Landwirtschaft nach dem Prinzip 
„öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen“ führen 
zu einer Vielzahl an Zertifizierungssystemen, Ver-
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ordnungen, Richtlinien und Bestimmungen. Deren 
Einhaltung ist durch einen expandierenden Über
wachungsapparat aus betrieblichen Dokumentati-
onsverpflichtungen, Hofkontrollen und Audits gere-
gelt. Die Bäuerinnen und Bauern empfinden dies  
als systematisches, latentes Misstrauen gegenüber 
ihrer berufsethischen Verantwortung. Restriktive 
Reglementierungen einzelner Arbeitsprozesse wie 
z. B. durch die Dünge- und Nutztierhaltungsverord-
nungen nehmen sie als bürokratische, praxisfremde 
Bevormundung wahr. Das zeigt sich besonders bei 
widersprüchlichen politischen Regulierungen – bei-
spielsweise, wenn Ställe mit Auslauf gebaut werden 
sollen, gleichzeitig aber auch immissionsschutz-
rechtliche Standards eingehalten werden müssen. 

Bäuerinnen und Bauern erleben sich außerdem als 
statusmäßig herabgesetzt: Auch wenn regelmäßig 
empirische Untersuchungen zu ihrem Image belegen, 
dass sie eine hohe Anerkennung erfahren, empfin-
den sich bäuerliche Familien durch Medienberichte 
und vermeintliche Negativschlagzeilen diffamiert. 
Insbesondere Journalist*innen, Lehrer*innen,  
GRÜNEN-Politiker*innen und NGO-Vertreter*innen 
wird ein „Bauern-Bashing“ vorgeworfen, was verein-
zelt sogar zu Mobbing von Bauernkindern führt.

Zwischen Opferrolle und  
kreativem Mitgestalten 

So heterogen die Landwirtschaft in Deutschland 
sich heute darstellt, so vielfältig sind auch die An-
passungsmechanismen, mit denen bäuerliche Fami-
lien auf den „clash of agriculture“ reagieren. Längst 
sind die Zeiten vorbei, wo sie als die ewig Gestrigen 
galten und sich selbst auch dieses traditionell-kon-
servative Etikett anhefteten. Die Mehrzahl insbeson-
dere der jüngeren Landwirtinnen und Landwirte ist 
heute fachlich bestens qualifiziert als Meisterin, 
Fachwirt, Bachelor oder gar Master und Agrar
ingenieurin. Sie haben daher auch ein anderes  
berufliches und persönliches Selbstbewusstsein als 
noch vor ein paar Jahren und nehmen die gesell-
schaftlichen Herausforderungen an. Gleichzeitig er-
warten sie aber auch, dass diese politisch, finanziell 
und administrativ realisierbar sind. Ansonsten be-
fürchten sie einen weitergehenden Strukturwandel 
in der Landwirtschaft bis hin zu einem Struktur-
bruch. Daraus ergeben sich für bäuerliche Familien 
verschiedene Verhaltensmuster: 

Frustration und Resignation: Die bisherige  
Agrarentwicklung hat viele Bäuerinnen und Bauern 
strukturell benachteiligt – sei es durch Förderpro-
gramme oder betrieblich-familiäre Umstände, z. B. 

durch Überschuldung oder eine fehlende Nachfolge. 
Häufig führen die Betriebsleiter*innen den Hof wei-
ter, losgelöst von Zukunftsperspektiven, betreiben 
business as usual bis zur Hofaufgabe oder bis zum 
Eintritt in den Ruhestand. Das führt zu einer nega
tiven Lebensbilanzierung mit entsprechenden  
Gefühlslagen. 

Opfer- und Verliererrolle: Oftmals fühlen sich 
bäuerliche Familien frustriert und machen Wirt-
schaft, Verbände, Politik, Medien und NGOs für  
das eigene betriebliche wie familiäre Schicksal ver-
antwortlich. Politikverdrossenheit insbesondere ge-
genüber der europäischen Integration ist die Folge. 

Defensivhaltung: So offen Bäuerinnen und Bau-
ern für technische Innovationen sind, so zögerlich 
und skeptisch zeigen sie sich gegenüber den verän-
derten gesellschaftlichen Erwartungen an die Land-
wirtschaft. Sie blockieren Neuerungen mit der Be-
gründung, die ausländische Konkurrenz sei zu groß, 
es fehle an finanziellen Anreizmechanismen, die 
Marktunsicherheiten seien zu hoch und die Umset-
zungsmaßgaben in zeitlicher, finanzieller und moda-
ler Hinsicht unrealistisch. Häufig braucht es entspre-
chende ordnungspolitische Regulierungen, damit 
sich Agrarunternehmer*innen anpassen.

Aktives und kreatives Handeln: Andererseits  
sehen sich bäuerliche Familien auch als Vorrei-
ter*innen neuer Denkweisen und Projekte. Sie sind 
durchaus bereit, neue Rollenmuster und Wege für 
die Landwirtschaft der Zukunft zu gehen, wenn es 
die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingun-
gen ermöglichen.

Abgestimmte Strategien für die Zukunft 
dringend gesucht 

Um bäuerlichen Familien innerhalb der gesell-
schaftspolitischen Debatte über die Zukunft der 
Landwirtschaft konkrete Perspektiven ihrer betrieb
lichen Existenzsicherung aufzuzeigen, ist noch viel 
Arbeit nötig. Eine zeitlich terminierte, zwischen den 
Partikularpolitiken aus Agrar-, Verbraucher-, Europa-, 
Entwicklungs-, Raumordnungs-, Umwelt- und Tier-
schutzpolitik kongruente Strategie zu entwickeln und 
behutsam zu kommunizieren, ist dringend erforder-
lich. Nur so können sich bäuerliche Familien ernst-, 
wahr- und angenommen fühlen. Ohne die Betroffe-
nen in der Landwirtschaft lässt sich zwar trefflich 
über sie debattieren. Doch Ackerbau, Tierhaltung, 
Landschaftspflege, Obst-, Gemüse- und Weinbau 
sowie Forstwirtschaft lassen sich ohne sie nach wie 
vor nicht betreiben. 
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Aktionsbündnis „Leben auf dem Land“: 

Starke Kooperation für die ländlichen Räume
Während der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019 informierte das neu gegründete Aktions-
bündnis „Leben auf dem Land“ im Rahmen der Mittagstalk-Reihe auf der LandSchau-Bühne über 
seine Aktivitäten, durch die unter dem Motto „regional vernetzt, gemeinsam stark“ die Entwicklung 
in den ländlichen Räumen gefördert werden soll.

Keine ländlichen Räume 
ohne Ehrenamt

Der DLT thematisierte die Not-
wendigkeit, ehrenamtliche Arbeit 
durch passende, koordinierende 
und entlastende hauptamtliche 
Strukturen zu unterstützen und 
finanzielle Aufwendungen, die 
den Ehrenamtlichen durch das 
Ehrenamt entstünden, zu über-
nehmen. Gerade in kleinen Ge-
meinden sei das Engagement  
sowohl bei Alteingesessenen als 
auch bei Zugezogenen hoch, da 
auf die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
oft ein geselliges Beisammensein 
folge, beschrieben ehrenamtlich 
Tätige und hauptamtliche Ehren-
amtsbeauftragte aus den Land-
kreisen Mayen-Koblenz und  
Werra-Meißner ihre Erfahrungen. 
Viele Ehrenamtliche seien durch 
das Gemeinschaftsgefühl beson-
ders motiviert. In zunehmendem 
Maße werde es jedoch schwierig, 
eine Nachfolge für langfristige  
Tätigkeiten wie einen Vereins
vorsitz zu gewinnen. Durch eine 
professionelle Begleitung könnten 
aber auch für Vorstandstätigkei-
ten mehr Interessierte gefunden 
werden. Das mögliche Tätigkeits-
feld der Hauptamtlichen sei daher 
weit gefächert und erstrecke sich 
von der Erstellung von Websites, 
auf denen sich Vereine und Frei-
willige finden können, über die 
Beratung bei steuerlichen und 
rechtlichen Fragen bis zur Hilfe 
beim Ausfüllen von Verwendungs-
nachweisen. Wichtig sei auch die 
Wertschätzung für die Arbeit der 
Ehrenamtlichen. In Hessen werde 
diese durch die Ausgabe eines 
Ehrenamtspasses ausgedrückt, 
der mit verschiedenen Vergünsti-

gungen verbunden sei: So ver-
zichteten einige Sparkassen auf 
die Kontoführungsgebühr. Ein 
neues, vom DLT entwickeltes 
Programm zur langfristigen För-
derung des Ehrenamts solle die 
Rahmenbedingungen künftig  
verbessern, so Miriam Elsaeßer, 
Koordinatorin für kommunale Ent-
wicklungspolitik beim Deutschen 
Landkreistag.

Multifunktionale Versorgungs
zentren und Grundgesetz
änderung notwendig

Es sei ein zentrales Anliegen 
des DStGB, auch in ländlichen 
Räumen für eine funktionierende 
und strukturell gesicherte Daseins
vorsorge einzutreten, so Jens 
Graf, Geschäftsführer des Städte- 
und Gemeindebunds Branden-
burg. Erst seit kurzem werde  
im Rahmen der Diskussion um 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
in Stadt und Land anerkannt, 
dass es nicht weiter tolerierbar 
sei, wenn Post- und Bankfilialen, 
Arztpraxen oder Supermärkte  
aus ökonomischen Gründen  
wegfielen. Es müssten neue 
Wege einer „multifunktionalen 
Nahversorgung“, wie beispiels-
weise die von Ingwer Seelhoff, 
ews group, vorgestellten Markt-
Treffs in Schleswig-Holstein ge-
funden werden. Je nach lokalen 
Gegebenheiten könnten erfolg
reiche Konzepte sehr unter-
schiedlich gestaltet sein. Aber 
auch die Bundespolitik sei weiter-
hin gefragt, so Graf. Verschiedene 
gesetzliche Regelungen stünden 
der Verwirklichung von innovativen 
Ideen entgegen. Eine Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen 

sei insbesondere durch eine  
neue Gemeinschaftsaufgabe 
„Ländliche Entwicklung“ möglich, 
ein vom DStGB seit langem for-
muliertes Anliegen, welches der 
Bundesrat im Sommer 2018 mit 
großer Mehrheit unterstützt habe, 
obwohl für eine solche Bund-
Länder-Aufgabe eine Grund
gesetzänderung notwendig sei. 
Flächendeckende medizinische 
Versorgung, gute Bildungsange-
bote, eine Stärkung der regio-
nalen Arbeitsmärkte, besserer 
ÖPNV und eine flächendecken-
de, leistungsstarke Breitband
versorgung seien die Bausteine 
einer zukunftsorientierten Politik 
im ländlichen Raum.

Ländliche Räume als  
zukunftsfähige Standorte für 
Handwerk und Mittelstand

Gerhard Schenk, Präsident  
des Deutschen Konditorenbun-
des und Beauftragter des ZDH  
für ländliche Räume sprach sich 
für eine nachhaltige Stärkung der 
ländlichen Räume als Wirtschafts
räume aus. Hierzu gehörten der 
flächendeckende Ausbau des 
Glasfasernetzes sowie der 
5G-Mobilfunkversorgung, aus
reichend Gewerbeflächen und 
passgenaue Förderprogramme. 
Neben der Landwirtschaft sei das 
Handwerk ein maßgeblicher wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher 
Faktor in den ländlichen Räumen. 
Handwerksbetriebe fungierten als 
Markenbotschafter und machten 
regionale Qualitäten bekannt,  
ergänzte Stefan Richter, Bäcker-
meister aus der Lausitz. In bran-
chenübergreifenden Netzwerken 
lägen auch für kleinere Betriebe 
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große Chancen, allerdings sei eine 
Unterstützung bei der Überwindung 
von Innovationshürden notwendig. 
Die stärkere Betonung von Regio-
nalität sei kein Gegensatz zu wei-
teren Modernisierungsprozessen, 
bestätigte Dr. Uta Cupok, Wirt-
schaftsgeografin am ITB Institut 
für Technik der Betriebsführung 
im Deutschen Handwerksinstitut 
e.V.; sie sei auch eine Chance für 
die ländlichen Räume. Allerdings 
fehle dem Handwerk in zuneh-
mendem Maße der Nachwuchs 
und es müssten große Anstren-
gungen unternommen werden, 
um die ländlichen Handwerks
betriebe als Arbeitgeber attraktiv 
zu machen. Zudem seien Regio-
nen nur dann für Zuzügler attrak-
tiv, wenn auch Handwerksbetrie-
be vorhanden seien, die z. B. alte 
Häuser modernisieren könnten.

Digitalisierung und  
Fachkräftegewinnung

Im Mittelpunkt der DIHK-Ver
anstaltung stand die Frage, wie 

Fachkräfte stärker motiviert wer-
den können, sich in ländlichen 
Räumen niederzulassen. Als  
Best-Practice-Beispiel wurde  
der Job4u e.V. vorgestellt. 2004 
gegründet, um Jugendlichen 
beim Übergang von der Schule 
zum Ausbildungsbetrieb oder 
der Universität zu helfen, sei  
Job4u heute mit seinen Infor
mationsveranstaltungen, Mes-
sen und Bewerberservices ein 
wichtiger Faktor bei der Gewin-
nung von Fachkräften in der  
Region Bremen / Oldenburg. 
Weiße Flecken in der Breitband-
versorgung stellten jedoch auch 
hier ein Problem dar, so der 
Hauptgeschäftsführer der Olden-
burgische IHK, Dr. Thomas  
Hildebrandt: „Es muss völlig klar 
sein, dass überall außer einem 
Wasser- und Stromanschluss 
auch schnelles Internet vorhan-
den sein muss.“ Viele der 1 300 
„Hidden Champions“ in Deutsch
land befänden sich im länd-
lichen Raum, bestätigte der 
stellvertretende DIHK-Haupt

geschäftsführer Dr. Achim Dercks. 
Ihr wirtschaftlicher Erfolg werde 
durch eine mangelnde (Netz-)
Infrastruktur gefährdet. Der  
Gewinnung von Fachkräften 
wiederum stünden fehlende 
Jobs für Partner*innen und  
Angebote für Kinder entgegen. 
Anke Domscheid-Berg, netzpoli-
tische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag und 
Mitglied im Beirat der Bundes-
netzagentur, wies darauf hin, 
dass sich neben der bekannten 
Benachteiligung der ländlichen 
Räume bei der Breitbandversor-
gung eine weitere beim Mobil-
funk abzeichne. Die bisher vor-
gesehenen Vergabekriterien für 
5G-Lizenzen sähen nur eine 
Netzabdeckung entlang der Ver-
kehrswege vor und diese müsse 
zudem nur von einem der Provi-
der hergestellt werden. Das  
Roaming, also das Telefonieren 
in einem anderen Netz als dem  
eigenen Anbieter, wie über EU-
Grenzen üblich, sei jedoch nicht 
vorgesehen.  Dagmar Babel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am BMEL-Stand in Halle 4.2 „Lust aufs Land“ mit Vertreter*innen des Aktionsbündnisses  
„Leben auf dem Land“: Hans Peter Wollseifer, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Dr. Achim Dercks,  
stellv. Hauptgeschäftsführer Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin,  
Reinhard Sager, Präsident Deutscher Landkreistag (DLT), Timm Fuchs, Beigeordneter Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB),  
Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe Berlin GmbH (v.l.n.r.)
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Land(auf)Schwung bei der  
Internationalen Grünen Woche Berlin

Mit dem Modellvorhaben Land(auf)Schwung unterstützt das Bundesministerium für Ernährung  
und Landwirtschaft (BMEL) 13 ausgewählte Landkreise in strukturschwachen ländlichen Regionen. 
Diese erhalten ein eigenes Regionalbudget für die Umsetzung zuvor vereinbarter Ziele innerhalb  
der Schwerpunkte „Daseinsvorsorge“ und „Regionale Wertschöpfung“.

Förderregion Höxter
Die eng verbundenen Projekte „Smart Country 

Side“ und „Dorf-Digital-Experten“ wurden Anfang 
Dezember 2018 in Bonn gemeinsam mit dem  
Innovationspreis 2018 vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE) ausgezeichnet. „Smart 
Country Side“ ist ein durch EFRE gefördertes 
dreijähriges Projekt der Kreise Höxter und Lippe. 

In einem breit angelegten Partizipationsprozess 
wurden in 16 Dörfern parallel die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und ihre Wünsche an die digitale 
Kommunikation im Dorf ermittelt. Zehn hieraus 
abgeleitete digitale Anwendungen wie z. B. eine 
digitale Dorf-Plattform, ein Dorf-Hilferuf oder eine 
Kirchen-App wurden in den teilnehmenden Gemein
den erprobt und Lern- und Medienecken in Dorf-
gemeinschaftshäusern eingerichtet. Damit zukünftig 
möglichst viele Dorfbewohner*innen partizipieren 
können, lassen sich aus jedem der beteiligten 
Dörfer Ehrenamtliche im Alter von 16 bis 75 Jahren 
zu „Dorf-Digital-Experten“ ausbilden. Die durch 
die Volkshochschule durchgeführten Schulungen 
vermitteln sowohl Fachwissen als auch Kompe-
tenzen für die Weitergabe der Kenntnisse und 
werden im Rahmen des Modell-
vorhabens Land(auf)Schwung 
ermöglicht. Die verschiedenen 
digitalen Anwendungen seien 
geeignet, das Dorf zu vernet-
zen und auch zu mehr persön-
licher Kommunikation beizutra-
gen, berichtete Hans-Werner 
Gorzolka, Kreisheimatpfleger im Kreis Höxter und 
zukünftiger Dorf-Digital-Experte, bei der Vorstel-
lung des Projekts. Martina Voss, Teamleiterin der  
Caritas Konferenz in einem der beteiligten Dörfer, 
erhofft sich durch die geplante Fürsorgeplattform 
eine Stärkung des sozialen Bereichs. 

Förderregion Elbe-Elster
Im Landkreis Elbe-Elster stehen bis Ende 2019 im 

Rahmen des Regionalbudgets rund 2,25 Mio. € zur 
Verfügung, wobei kürzlich noch eine Verlängerung 
bis Anfang 2020 erfolgt sei, berichtete Thomas Wude, 
Leiter der zuständigen Entwicklungsagentur auf der 
LandSchau-Bühne der ASG. Im Rahmen der verein-
barten Zielsetzungen habe eine große Freiheit bei 
der Auswahl und Umsetzung der Projekte bestanden, 
was die Umsetzung innovativer Ideen ermöglicht 
habe. Eine besondere Herausforderung seien die 
vielen kleinen Unternehmen der Lebensmittelwirt-
schaft gewesen, die auf Grund ihrer geringen Größe 
selbst in der Region wenig bekannt und oft nicht in 
der Lage gewesen seien, größere Abnehmer wie 
Krankenhäuser oder Kitas zu beliefern. Hier setzte 
das Projekt „Regionale Wertschöpfungspartner-
schaften“ an. Nach einer umfänglichen Bestands-
aufnahme und Arbeitskreisen, an denen viele kleine 
Produzent*innen teilgenommen hätten, so Franziska 
Wölkerling, Regionale Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft Elbe-Elster mbH, habe ein 
Vertriebspartner gefunden wer-

den können, der sowohl eine 
Website zur Vermarktung  
der Produkte als auch einen 
Lieferservice aufgebaut 
habe und seit kurzem auch 
eine kleine Verkaufsstelle 

betreibe. Unter dem Dach 
von Soreegio würden bisher 

32 Produzent*innen ihre Produkte 
mit dem Regionalsiegel Elbe-Elster 

anbieten. Diese Entwicklungen stärkten das Be-
wusstsein der Menschen vor Ort für heimische  
Rohstoffe und die Rolle der Produzent*innen.

Ebenfalls in der Modellregion Elbe-Elster angesiedelt 
und auf der LandSchau-Bühne vorgestellt wurden 
die Projekte „Energieeffizienz durch Medienkompe-
tenz – Energiebildung auf neuen Wegen für Jung 
und Alt“ und „Kleine Insellösungen zur dezentralen 
Energieversorgung – Kurze Wege – maximale Wert-
schöpfung im ländlichen Raum“, die beide vom Ver-
ein Biomasse Schraden e.V. verantwortet werden.
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Engagement der IG BAU zu Zeiten von Rechtspopulismus
Lisa Bauch

Gesellschaft und Politik stehen vor großen Herausforderungen. Automatisierung und Digitalisierung, 
Verstädterung und Alterung, Individualisierung und der Klimawandel sind Treiber eines schnellen 
Veränderungsprozesses in den Betrieben und der gesamten Gesellschaft. Viele Menschen haben 
mittlerweile den Eindruck, nicht mehr Herr oder Frau ihres Schicksals, sondern den Entwicklungen 
ausgeliefert zu sein. Sie orientieren sich an rechtspopulistischen Bewegungen, die einfache Lösun-
gen präsentieren. Dazu gehört auch die Partei AfD. Beim genauen Hinsehen zeigt sich aber, dass  
zukunftsorientierte Lösungen nicht im Programm rechtspopulistischer Akteure zu finden sind. Sie 
schließen große Bevölkerungsgruppen aus.
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Lisa Bauch

Fachreferentin Organi-
sationsentwicklung, 
Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt 

lisa.bauch@igbau.de

Die AfD steht den Zielen  
der IG BAU entgegen

Die Branchen der IG BAU kenn-
zeichnen sich durch eine hohe 
Einkommensspreizung zwischen 
gut bezahlten Ingenieur*innen 
und Facharbeiter*innen bis hin  
zu befristet Beschäftigten und 
Werkvertragsnehmer*innen, die 
zum Mindestlohn und leider auch 
darunter beschäftigt sind. Sowohl 
im Gebäudereinigerhandwerk,  
im Baugewerbe als auch in der 
Agrarwirtschaft spielen Wander-
arbeiter*innen eine ganz wesent-
liche Rolle. Die empfundene und 
tatsächliche Konkurrenzsituation 
auf dem Arbeitsmarkt sowie prekäre 
Arbeitsbedingungen sind ausge-
prägt. Daran ändert auch die starke 
Konjunktur nichts. Mangelnde 
Kontrollen und Durchsetzung be-
stehender Rechtsstandards zum 
Schutze der Arbeitnehmer*innen 
sowie die Tarifflucht der Arbeit
geber*innen tun ihr Übriges, zu 
Frust und Ohnmachtsgefühlen  
bei den Beschäftigten beizutragen. 
Rassistische Statements oder 
Sympathien für rechtspopulisti-
sche Positionen – solche Bemer-
kungen kommen in diesem Rah-
men immer wieder vor, was die 
IG BAU und ihre Mitglieder dazu 
bewegt hat, noch einmal klar 
Stellung zu beziehen. 

„Die Partei „Alternative für 
Deutschland – AfD“ hat eine Aus-
richtung, die den Zielen und Auf-
gaben der IG BAU konträr ent

gegensteht. Die Mitglieder der 
IG BAU kämpfen für bessere  
Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Mit dem genaueren Blick auf das 
Parteiprogramm, die Debatten  
auf dem Parteitag und Äußerungen 
sogenannter Spitzenpolitiker*in-
nen der AfD wird deutlich, dass 
die AfD und ihre politischen Strö-
mungen die soziale Lage der  
Arbeitnehmer*innen nicht im Blick 
hat und mit ihrer national-völki-
schen Ausrichtung zu einer Pola-
risierung und Entsolidarisierung 
in der Gesellschaft beiträgt.“  
Mit dieser Entschließung haben 
die Mitglieder der IG BAU zum 
22. Gewerkschaftstag 2017 in 
Berlin jegliche Art der Koopera
tion mit der AfD sowie ihr nahe-
stehenden politischen Akteuren 
und Strömungen ausgeschlossen.

Qualifizierung für  
Demokratie und Vielfalt

Um rechten Argumenten und 
rechter Stimmungsmache Inhalte 
entgegenzusetzen, ist es wichtig, 
die Akteure und das Denken 
rechtspopulistischer und rechts-
extremer Bewegungen und Par-
teien zu kennen. Alle Beschäftig-
ten der IG BAU nehmen an einer 
Schulungsreihe teil, die sich mit 
der AfD und weiteren Akteuren, 
ihren Netzwerken sowie ihren  
politischen Forderungen ausein-
andersetzt und Handlungsoptio-
nen für verschiedene Situationen 
entwickelt, in denen IG BAU- 
Beschäftigte mit den menschen-

feindlichen und rassistischen  
Ansichten konfrontiert sind.  
Auch für Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte sowie Mitglieder der 
IG BAU oder Berufsschüler*innen 
gibt es Angebote, die sich mit den 
Möglichkeiten des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder betrieblichen 
Aktivitäten auseinandersetzen.

Gelebte Mitbestimmung heißt 
weniger Nähe zu rechts
populistischer Einstellung

Neben Qualifizierung bleibt die 
betriebliche Arbeit der Dreh- und 
Angelpunkt der IG BAU. Unter
suchungen der Hans-Böckler-
Stiftung (2017) zeigen, dass der 
Arbeitskontext eine wichtige Rolle 
für die Nähe zur AfD oder deren 
Botschaften spielt. Je höher der 
empfundene Kontrollverlust über 
die eigene Situation, z. B. durch 
digitalisierungsbetriebene Über-
wachung, Kontrolle oder mehr Er-
reichbarkeit durch die*den Arbeit-
geber*in, erhöht die Wahrschein-
lichkeit, rechtspopulistisch zu 
wählen. Und das ganz unabhängig 
von der sozioökonomischen  
Situation.
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Es zeigt sich klar: Dort wo Mit-
bestimmung im Betrieb gelebt 
wird, Tarife erkämpft werden und 
deren Einhaltung (vom Betriebsrat) 
kontrolliert wird, wo Menschen 
fühlbaren Einfluss haben und sich 
gemeinsam engagieren, rücken 
sie von der AfD bzw. rechten Ein-
stellungen ab.  

Unsere Aufgabe als Gewerk-
schaft und Solidargemeinschaft 
ist es, Beschäftigte dabei zu unter
stützen, ihre Arbeits- und Lebens-
bedingungen zu verbessern. Das 
bedeutet nicht nur Entgelterhö-

hungen zu verhandeln. Das be-
deutet, gemeinsam mit Beschäf-
tigten sowie Betriebsrätinnen  
und Betriebsräten das Arbeits
leben konkret zu beeinflussen: 
Work-Life-Balance herzustellen, 
Arbeitsverdichtung zu stoppen, 
Einführung neuer Technik im Un-
ternehmen eng zu begleiten, leis-
tungsbezogene Kontrollen durch 
Datenerhebungen zu verhindern 
oder auch prekäre Arbeitsbedin-
gungen in reguläre Beschäftigung 
zu überführen. Je stärker die IG 
BAU in einer Branche ist – und im 
Betrieb – desto mehr Druck kann 

Quelle: Wofür steht die IG BAU? Engagement zu Zeiten von Rechtspopulismus.
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- Ehrenamt

Was ist Rechtspopulismus?

Merkmale von Rechtspopulismus

Rechtspopulismus ist eine politische Strategie, mit der sich die politische Rechte gegen Einwanderer und gegen das so-
genannte Establishment positioniert. Der Rechtspopulismus fordert den Erhalt nationaler Kulturen.
Seit den 70er-Jahren haben sich rechtspopulistische Parteien in Europa gebildet. In Deutschland wird die politische Aus-
richtung der AfD als rechtspopulistisch und rechtsradikal definiert.

POLARISIEREN und MORALISIEREN

Statt ein gesellschaftliches Mitein-
ander zu fördern, wird gezielt ver-
sucht, die Gesellschaft zu spalten – 
besonders durch die Ausgrenzung 
bestimmter Minderheiten (DIE Aus-
länder, DIE Geflüchteten, DIE Hartz 
IV-Empfänger etc.). Schuld sind im-
mer die anderen.

ISLAMFEINDLICHKEIT 

Nicht Rassen oder Menschengruppen 
werden als minderwertig klassifiziert, 
sondern eine bestimmte Kultur bezie-
hungsweise Religion. So wird der Islam  
per se als rückständig und frauen-
feindlich, als nicht „zu uns passend“ 
bezeichnet. Oftmals ist diese Argu-
mentation nur vorgeschoben, dahin-
ter schlummert der altbekannte Ras-
sismus. 

NATIONALISMUS 

Anstelle der EU soll ein Europa 
der Nationalstaaten entstehen, in 
denen es darum geht, den „Ein-
heimischen“ Vorrang gegenüber 
Migrant*innen einzuräumen. In-
ternationale Institutionen (UN, EU, 
NATO) werden zu Feindbildern und 
nationale Armeen werden aufge-
rüstet.

HASS auf MEDIEN 
Es gehört zur Strategie der Rechts-
populisten, einen Kampf um die Spra-
che zu führen. Insbesondere gegen 
angeblich vorherrschende „Denk-
verbote“ und gegen eine „politische 
Korrektheit“. Kritische Auseinander-
setzung der Medien mit Rechtspopu-
lismus gilt sofort als „Verhängen von 
Denkverboten“.

AUTORITÄRE ORDNUNG 

Viele rechtspopulistische Parteien wollen 
„mehr Demokratie“, indem sie Volksab-
stimmungen fordern. Zugleich aber wollen 
sie bestimmte Bevölkerungsgruppen wie 
Migrant*innen, Geflüchtete, Glaubens-
richtungen und andere ausgrenzen sowie 
zentraler Grundrechte berauben. Sie wol-
len die Religionsfreiheit (Verbot von Mo-
scheen), das Asylrecht oder das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit einschränken.

VOLK gegen ESTABLISHMENT 
Es wird ein Gegensatz zwischen 
„Volk“ und „Elite“ beschworen, wo- 
bei rechtspopulistische Parteien  
und Akteure sich selbst als Allein-
vertreter eines „Volkes“ mit einem 
einheitlichen „Volksinteresse“ dar-
stellen. Oftmals sind die eigenen 
Vertreter selbst aus den „Eliten“, 
die sie anklagen. Und ein einheit-
liches Volksinteresse gibt es nicht.
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werden als minderwertig klassifiziert, 
sondern eine bestimmte Kultur bezie-
hungsweise Religion. So wird der Islam  
per se als rückständig und frauen-
feindlich, als nicht „zu uns passend“ 
bezeichnet. Oftmals ist diese Argu-
mentation nur vorgeschoben, dahin-
ter schlummert der altbekannte Ras-
sismus. 

NATIONALISMUS 

Anstelle der EU soll ein Europa 
der Nationalstaaten entstehen, in 
denen es darum geht, den „Ein-
heimischen“ Vorrang gegenüber 
Migrant*innen einzuräumen. In-
ternationale Institutionen (UN, EU, 
NATO) werden zu Feindbildern und 
nationale Armeen werden aufge-
rüstet.

HASS auf MEDIEN 
Es gehört zur Strategie der Rechts-
populisten, einen Kampf um die Spra-
che zu führen. Insbesondere gegen 
angeblich vorherrschende „Denk-
verbote“ und gegen eine „politische 
Korrektheit“. Kritische Auseinander-
setzung der Medien mit Rechtspopu-
lismus gilt sofort als „Verhängen von 
Denkverboten“.

AUTORITÄRE ORDNUNG 

Viele rechtspopulistische Parteien wollen 
„mehr Demokratie“, indem sie Volksab-
stimmungen fordern. Zugleich aber wollen 
sie bestimmte Bevölkerungsgruppen wie 
Migrant*innen, Geflüchtete, Glaubens-
richtungen und andere ausgrenzen sowie 
zentraler Grundrechte berauben. Sie wol-
len die Religionsfreiheit (Verbot von Mo-
scheen), das Asylrecht oder das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit einschränken.

VOLK gegen ESTABLISHMENT 
Es wird ein Gegensatz zwischen 
„Volk“ und „Elite“ beschworen, wo- 
bei rechtspopulistische Parteien  
und Akteure sich selbst als Allein-
vertreter eines „Volkes“ mit einem 
einheitlichen „Volksinteresse“ dar-
stellen. Oftmals sind die eigenen 
Vertreter selbst aus den „Eliten“, 
die sie anklagen. Und ein einheit-
liches Volksinteresse gibt es nicht.

4

- Ehrenamt

Was ist Rechtspopulismus?

Merkmale von Rechtspopulismus

Rechtspopulismus ist eine politische Strategie, mit der sich die politische Rechte gegen Einwanderer und gegen das so-
genannte Establishment positioniert. Der Rechtspopulismus fordert den Erhalt nationaler Kulturen.
Seit den 70er-Jahren haben sich rechtspopulistische Parteien in Europa gebildet. In Deutschland wird die politische Aus-
richtung der AfD als rechtspopulistisch und rechtsradikal definiert.

POLARISIEREN und MORALISIEREN

Statt ein gesellschaftliches Mitein-
ander zu fördern, wird gezielt ver-
sucht, die Gesellschaft zu spalten – 
besonders durch die Ausgrenzung 
bestimmter Minderheiten (DIE Aus-
länder, DIE Geflüchteten, DIE Hartz 
IV-Empfänger etc.). Schuld sind im-
mer die anderen.

ISLAMFEINDLICHKEIT 

Nicht Rassen oder Menschengruppen 
werden als minderwertig klassifiziert, 
sondern eine bestimmte Kultur bezie-
hungsweise Religion. So wird der Islam  
per se als rückständig und frauen-
feindlich, als nicht „zu uns passend“ 
bezeichnet. Oftmals ist diese Argu-
mentation nur vorgeschoben, dahin-
ter schlummert der altbekannte Ras-
sismus. 

NATIONALISMUS 

Anstelle der EU soll ein Europa 
der Nationalstaaten entstehen, in 
denen es darum geht, den „Ein-
heimischen“ Vorrang gegenüber 
Migrant*innen einzuräumen. In-
ternationale Institutionen (UN, EU, 
NATO) werden zu Feindbildern und 
nationale Armeen werden aufge-
rüstet.

HASS auf MEDIEN 
Es gehört zur Strategie der Rechts-
populisten, einen Kampf um die Spra-
che zu führen. Insbesondere gegen 
angeblich vorherrschende „Denk-
verbote“ und gegen eine „politische 
Korrektheit“. Kritische Auseinander-
setzung der Medien mit Rechtspopu-
lismus gilt sofort als „Verhängen von 
Denkverboten“.

AUTORITÄRE ORDNUNG 

Viele rechtspopulistische Parteien wollen 
„mehr Demokratie“, indem sie Volksab-
stimmungen fordern. Zugleich aber wollen 
sie bestimmte Bevölkerungsgruppen wie 
Migrant*innen, Geflüchtete, Glaubens-
richtungen und andere ausgrenzen sowie 
zentraler Grundrechte berauben. Sie wol-
len die Religionsfreiheit (Verbot von Mo-
scheen), das Asylrecht oder das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit einschränken.

VOLK gegen ESTABLISHMENT 
Es wird ein Gegensatz zwischen 
„Volk“ und „Elite“ beschworen, wo- 
bei rechtspopulistische Parteien  
und Akteure sich selbst als Allein-
vertreter eines „Volkes“ mit einem 
einheitlichen „Volksinteresse“ dar-
stellen. Oftmals sind die eigenen 
Vertreter selbst aus den „Eliten“, 
die sie anklagen. Und ein einheit-
liches Volksinteresse gibt es nicht.

sie zusammen mit den Beschäftig-
ten machen, um bessere Bedin-
gungen durchzusetzen – im  
Unternehmen oder regional.

Gewerkschaftliche Interessen-
vertretung hört nicht am Werkstor 
oder hinter der Bürotür auf. Eine 
wichtige Aufgabe der IG BAU ist 
auch die politische Interessenver-
tretung der Arbeitnehmer*innen 
gegenüber dem Gesetzgeber. Es 
gilt, einen fairen Arbeitsmarkt mit 
sozialen Rechten zu schaffen. Dazu 
gehört auch der Erhalt einer ge-
sunden Umwelt als Lebens- und 
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E-Werkzeug: Wofür steht die 
IG BAU? Engagement zu  
Zeiten von Rechtspopulismus. 
Herunterzuladen unter:  
www.igbau.de/e-werkzeug-zum- 
thema-rechtspopulismus.html

Lisa Neu und Dr. Inge H. Gotzmann (Bundesgeschäftsführerin)

Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) –  
Bundesverband für Kultur, Natur und Heimat e.V., Bonn

bhu@bhu.de  
www.bhu.de  

(Website derzeit im Umbau)Fo
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Historische Nutzgärten – Kulturdenkmal 2019
Lisa Neu und Dr. Inge H. Gotzmann

Nutzgärten sind die ursprünglichste Form der Gärten und haben vor allem im ländlichen Raum eine 
lange Tradition. Ihre Erscheinungsformen als Bauern-, Schloss-, Amts-, Pfarr- oder Klostergärten 
sind ebenso vielseitig wie die in ihnen angebauten und kultivierten Nutz- und Zierpflanzen. Als Orte 
mit einer großen biologischen Vielfalt sind die historischen Nutzgärten von unschätzbarem Wert und 
sorgen für die Bewahrung eines bedeutenden Genpools. Außerdem ist die Weitergabe des Wissens 
um Kulturpflanzen ein wertvolles immaterielles Kulturerbe.

Fo
to

: p
riv

at

Als Bundesverband der Bürger- und Heimatvereine, 
der zusammen mit seinen Landesverbänden die  
Interessen von rund einer halben Million Mitgliedern 
vertritt, möchte der Bund Heimat und Umwelt in 
Deutschland (BHU) mit der jährlichen Initiative  
„Kulturdenkmal des Jahres“ auf bedeutende und  
erhaltenswerte Kulturlandschaftselemente aufmerk-
sam machen. In diesem Jahr wurden „Historische 
Nutzgärten“ zum Kulturdenkmal des Jahres gewählt.

Besondere Kulturlandschaftselemente

Die Gartenkultur ist seit jeher ein fester Bestand-
teil regionaler Traditionen und Bräuche und ihre  
Bedeutung für die Kulturgeschichte ist unverkennbar. 
Durch den Anbau von Gemüse, Obst, Heil- und  
Küchenkräutern oder auch von Färbe- und Faser-
pflanzen leisteten die Nutzgärten in der Vergangen-
heit einen essenziellen Beitrag zur Versorgung der 

Wirtschaftsgrundlage. Ein fairer 
Arbeitsmarkt wird nicht durch Aus
grenzung von einzelnen Gruppen 
erreicht, wie das die AfD immer 
wieder zum Ausdruck bringt. Das 
Prinzip „Gleiche Bezahlung / Be-
handlung für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“ ist weiterhin die 
Grundlage aller Forderungen der 
IG BAU – unabhängig von Her-
kunft, Nationalität, Religion oder 
Geschlecht.

Wir sind der Überzeugung, dass 
alle Beschäftigten im Grunde das 
Gleiche wollen:

●● Ein gutes, sicheres Einkommen, 
um mit Familie und Freunden 
ein gutes Leben zu leben.

●● Gute Arbeitsbedingungen,  
damit sie die Zeit haben und 
gesund sind, dieses Leben 
auch leben zu können.

Aus dieser Überzeugung heraus, 
stellen wir vereinfachten, aus-
grenzenden Weltsichten von 
Rechtspopulist*innen konkrete 
Antworten und Vorschläge ge-
genüber, die die Interessen der 
Arbeitnehmer*innen ernst nehmen 
und die zunehmende soziale 
Spaltung verringern sollen, die 
das kapitalistische Wirtschafts-
system erzeugt. Diese reichen 
von Maßnahmen für bezahlbaren 
Wohnraum über die Abschaffung 
sachgrundloser Befristungen bis 
zur Erhöhung des Mindestlohns.

Wir haben kein Patentrezept für 
die beschriebenen Herausforde-
rungen. Aber Politik ist, klar Stel-
lung zu beziehen und die Ausein-
andersetzung zwischen verschie-
denen Interessen. Wir sind nicht 
machtlos gegenüber den Entwick
lungen in unserer Gesellschaft – 
auch wenn es sich manchmal so 
anfühlt. Wir können gemeinsam 
gestalten: im Betrieb, vor Ort und 
darüber hinaus. 
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Bevölkerung. Das erforderliche Fachwissen über 
den Anbau und die Pflege der Nutzpflanzen wurde 
über Generationen hinweg weitergetragen. Bis heu-
te prägen die angepflanzten Sorten und ihre Kulti-
vierung dadurch unsere Ess- und Trinkkultur. Diese 
wiederum ist das Ergebnis einer langen Kulturge-
schichte und des kulturellen Austausches in Europa 
und auch über Europa hinaus. Die Herkunft der 
Pflanzen, Speisen und Rezepte sowie kulinarischen 
Moden lassen sich oft auf europäische Handelswege 
sowie auf die Hof- und Bürgerkultur, aber auch auf 
historische Bündnisse zurückführen. Die Ess- und 
Trinkkultur spiegelt die zunehmende Mobilität und 
technische Neuerungen wider. Bis heute bringt Ess-
kultur Menschen zusammen und Migration sowie  
Integration sind in der Vielfalt der Speisen und  
Restaurants ablesbar. 

Historische Nutzgärten stehen darüber hinaus in 
einem engen Zusammenhang mit den historischen 
Kellern, die im Jahr 2018 von dem BHU als Kultur-
denkmal des Jahres gewählt wurden. Kelleranlagen 
dienen schon seit Jahrhunderten u. a. zur kühlen  
Lagerung von Lebensmitteln wie Kartoffeln, Obst 
und Gemüse oder Produkten wie Bier, Wein oder 
Käse. Keller sind somit ein Bestandteil der Vorrats-
wirtschaft. Doch auch diese Kulturdenkmäler sind 
gefährdet, da ihre Nutzungszwecke heutzutage  
oftmals nicht mehr von Bedeutung sind. So wurde 
die längerfristige Lagerung von Lebensmitteln  
in Kellern durch moderne Kühlmöglichkeiten  
ersetzt.

Gefährdete Kulturdenkmäler

Noch in den 1950er-Jahren stellte der Nutzgarten 
einen wesentlichen Bestandteil des Hausgartens 
dar. In den letzten Jahrzehnten sind Nutzgärten  
jedoch seltener geworden. Diese Entwicklungen  
gingen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und 
weiteren Veränderungen der Lebensverhältnisse, 
wie der zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen, 
die meist für die Pflege des Nutzgartens zuständig 
waren, oder der Möglichkeit, Lebensmittel günstig 
und nahezu saisonunabhängig zu erwerben, einher. 
Dadurch verlor die Selbstversorgung an Bedeutung 
und folglich auch die privaten Nutzgärten, Bauern-
gärten oder auch ehemaligen Küchengärten von 
Krankenhäusern oder bedeutenden Herrschafts
anlagen. Sie sind etwa pflegeleichtem Rasen oder 
versiegelten Flächen gewichen. Der Anbau von 
Obst und Gemüse wird zudem als schwierig und 
zeitintensiv empfunden. Das Kernproblem, an dem 
das Anlegen eines Nutzgartens häufig scheitert,  
ist die Notwendigkeit der durchgängigen und ange-
messenen Pflege der Flächen und Pflanzen. Hinzu 
kommt, dass durch die Verdichtung von Wohnraum 
vor allem in den Städten ein Mangel an Flächen für 
das Anlegen von Nutzgärten zu verzeichnen ist. Mit 
dem Verlust der Nutzgärten geht eine Gartentradition 
verloren, die über Jahrhunderte gewachsen war und 
die Kulturlandschaft bedeutend prägte.

Gärtnerisches Wissen um Anbau und Sortenerhalt 
von Pflanzen gerät zunehmend in Vergessenheit. 

Der Valepagengarten im LWL-Freilichtmuseum  
Detmold (NRW, Lippe)

Klostergarten des Klosters Veßra (Thüringen) Im Übergang vom Mittelalter   zur Neuzeit wurden die jetzt 
ungenutzten Flächen an der   Stadtmauer für Gemüse
gärten genutzt. Ein Beispiel   dafür sind die Grabengärten 
in Mainbernheim (Bayern).
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Moderne Initiativen wie Urban Gardening oder  
Urban Farming können dies nur teilweise kompen-
sieren. Diese Entwicklungen werden sowohl aus 
Sicht der Denkmalpflege als auch des Naturschutzes 
mit Sorge betrachtet. Ein Arbeitsschwerpunkt des 
BHU ist die Gartenkultur. Historische Nutzgärten 
sind besonders dafür geeignet, einen Zugang zur 
Gartenkultur zu schaffen. Dies lässt sich zum einen 
damit erklären, dass Nutzgärten Menschen aufgrund 
der Sinneserlebnisse von Riechen und Schmecken 
individuell ansprechen. Zum anderen spielen auch 
Emotionen eine Rolle, denn Nutzgärten können bei-
spielsweise Kindheitserinnerungen wecken. Ein be-
sonderes Anliegen des BHU ist es daher, das mate-
rielle und immaterielle Kultur- und Naturerbe der his-
torischen Nutzgärten zu bewahren und die Thematik 
in das Blickfeld einer breiten Öffentlichkeit zu rücken.

Aktuelle positive Tendenzen, wie die anhaltende 
Gartenbegeisterung breiter Bevölkerungsschichten 
oder das in der Öffentlichkeit spürbare neue Interesse 
an historischen Gartenanlagen, können hier aufge-
griffen und weiterentwickelt werden. Das Umdenken 
zeigt sich beispielsweise im Schlosspark Benrath 
bei Düsseldorf, in dem der zuvor brachliegende his-
torische Nutzgarten wieder eingerichtet wurde oder 
an dem Projekt „Gartenglück“ in Köln und Umgebung, 
bei dem bereits bepflanzte Ackerparzellen an Privat-
personen für den Eigenbedarf verpachtet werden. 
Weitere private und öffentliche Projekte, die Anre-
gungen und Motivation bieten und zur Nachahmung 
und Weiterentwicklung einladen, sind der vom BHU 

veröffentlichten Publikation „Historische Nutzgärten. 
Bohnapfel, Hauswurz, Ewiger Kohl – Neue Rezepte 
für alte Gärten“ zu entnehmen. Auch an Privathäusern 
selbst werden Nutzgärten wieder neu angelegt.

Mitwirkung

Historische Nutzgärten sind ein Teil unseres Kultur- 
und Naturerbes. Es gilt, diese wertvollen Elemente 
zu erkennen, zu pflegen und zu erhalten. Vermitt-
lungsarbeit ist dafür besonders wichtig. Alle Bürge-
rinnen und Bürger können mit ihrem Einsatz dazu 
beitragen, beispielsweise in den zahlreichen ehren-
amtlichen Vereinen oder auch im Privaten. Gemein-
sam mit seinen Landesverbänden setzt sich der 
BHU für solch bürgerschaftliches Engagement ein 
und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Weitere Informationen:

BHU (2009): Historische Nutzgärten. Bohnapfel, Hauswurz,  
Ewiger Kohl – Neue Rezepte für alte Gärten.

BHU (2018): Bauerngärten im ländlichen Raum –  
zwischen Tradition und Innovation.

BHU (2018): Unterirdisches Kulturerbe – Historische Keller.

BHU (2018): Ess- und Tafelkultur – kultureller Austausch  
in Europa. Dokumentation der BHU-Tagung 2018.

Unsere Publikationen können ebenso wie verschiedene Flyer zu den Kultur-
denkmälern des Jahres kostenfrei bestellt werden, Spenden sind willkommen. 
Bei weiteren Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns gerne.

Im Übergang vom Mittelalter   zur Neuzeit wurden die jetzt 
ungenutzten Flächen an der   Stadtmauer für Gemüse
gärten genutzt. Ein Beispiel   dafür sind die Grabengärten 
in Mainbernheim (Bayern).

Der Kräutergarten des Deutschen Gartenbau
museums befindet sich in der denkmalgeschütz- 
ten Cyriaksburg (Thüringen). In den vier Beeten 
wachsen u. a. Heil- und Gewürzpflanzen.

Das zwischen 1804 und 1806 erbaute Pfarrhaus im 
Dorf Hohenfelden (Thüringen) beherbergt heute das 
Thüringer Freilichtmuseum. Zu dem Museum gehört 
auch dieser historische Bauerngarten.
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Mobilstationen im ländlichen Raum –  
nachhaltige Mobilität fördern und sichtbar machen

Dr. Andreas Leistikow

Wer von einem Ort zum anderen fährt, der ist mobil. Im ländlichen Raum ist es meist der Pkw, mit dem 
man an sein Ziel kommt. Dass der Pkw in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht die beste  
Alternative darstellt, ist vielen Kommunen bewusst und der Wunsch nach einer nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Mobilität steigt auch im ländlichen Raum. Doch welche Möglichkeiten bestehen, 
um den Pkw als Verkehrsmittel der Wahl abzulösen? Der Ausbau von sog. „multimodalen“ Verknüp-
fungspunkten, an denen Bürgerinnen und Bürger – neben einem attraktiven ÖPNV – auf weitere  
umweltfreundliche Mobilitätsangebote zurückgreifen können, ist eine Möglichkeit. 

Dr. Andreas Leistikow 

Westfälische Verkehrs
gesellschaft mbH, Münster

andreas.leistikow@
wvg-online.de
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Für solche Verknüpfungspunkte 
hat sich der Begriff „Mobilstation“ 
etabliert. Mobilstationen sollen in 
der Regel allerdings mehr sein, 
als eine gut ausgebaute Bike-
and-Ride-Anlage an einer Bus-
haltestelle oder an einem Bahn-
hof. Erstrebenswert sind zusätz-
lich Angebote wie Fahrradverleih 
und Carsharing. Idealerweise 
kommen auch umfassende Infor
mationsmöglichkeiten hinzu. Auch 
eine Paketstation oder ein kleiner 
Lebensmittelhandel sind denkbare 
Zusatzangebote.

Die RVM Regionalverkehr 
Münsterland GmbH war bundes-
weit Vorreiter mit dem Aufbau  
einer Mobilstation in einem eher 
ländlich geprägten Umfeld. In  
der Gemeinde Mettingen, die  
gut 20 km vom Oberzentrum  
Osnabrück entfernt liegt und rund 
12 000 Einwohner*innen umfasst, 
hat das kommunale Verkehrs-
unternehmen mit dem Projekt 
„STmobil“ erste Erfahrungen mit 
Mobilstationen gesammelt. Dank 
der Förderung seitens des Landes 
NRW und des Kreises Steinfurt 
konnten 50 E-Bikes beschafft 
werden. Diese wurden zunächst 
über eine Mobilstation, die in  
Kooperation mit einer örtlichen 
Einzelhändlerin betrieben wurde 
und heute durch die Tourist-Infor-
mation (s. u.), an der zentral gele-
genen Haltestelle Schultenhof an 
die Nutzer*innen verliehen. Zum 
Konzept von „STmobil“ zählte 

aber auch die Stärkung der 
SchnellBus-Linie S10, die die 
westfälischen Gemeinden Recke, 
Mettingen und Westerkappeln mit 
Osnabrück verbindet. Hier bietet 
die RVM seit Projektbeginn 2012 
in der Hauptverkehrszeit einen 
Halbstundentakt an. Flankiert 
wird dieses Angebot durch ein 
einfach zu handhabendes Ticket, 
das MobilAbo. Dieses ist quasi 
die „Flatrate“ für ÖPNV-Fahrten 
im Tecklenburger Land und weicht 
damit von den im Münsterland 
üblichen relationsbezogenen 
Fahrkarten ab. Mit dem MobilAbo 
können die Kommunen im Kreis 
Steinfurt innerhalb eines Radius 
von ca. 25 km sowie die Stadt 
Osnabrück erreicht werden. So 
können Berufspendler*innen bei-
spielsweise zum Einkaufen oder 
in der Freizeit nach Ibbenbüren 
fahren oder eine Wanderung im 
Teutoburger Wald unternehmen, 
ohne ein zusätzliches Ticket  
zu erwerben. Für das MobilAbo 
wurde mit einer Preis-Mengen-
Strategie gearbeitet. Der Preis 
liegt um bis zu 30 % unter dem 
eines vergleichbaren Abos für  
die Strecke Recke – Osnabrück. 
Die Erfahrungen der vergan
genen Jahre zeigen, dass bei  
einem passenden Verkehrs
angebot durch ein günstiges  
und einfach zu nutzendes Ticket 
Einnahmeverluste durch stärke-
ren Absatz kompensiert werden 
können.

Die Flatrate für Bus und Bahn und Zugangskarte zu einem Leih-E-Bike ist das MobilAbo.
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Das MobilAbo beinhaltet da-
rüber hinaus noch eine weitere 
Leistung: Abonnent*innen erhiel-
ten zunächst für sechs Monate, 
später, aufgrund der starken 
Nachfrage, für drei Monate, ein 
E-Bike kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Ziel war es, Fahrten von 
und zur Haltestelle umweltfreund-
lich abzuwickeln, aber auch Fahr-
ten innerhalb der Gemeinde vom 
Pkw auf das E-Bike zu verlagern. 
Sichere, überdachte Fahrrad
boxen ermöglichen das sichere 
Abstellen der E-Bikes auch an 
dezentralen Haltestellen. Damit 
ließ sich der Einzugsbereich der 
Haltestellen deutlich erweitern. 
2012 waren E-Bikes noch nicht 
weit verbreitet. Daher war der  
Ansatz des Projektes, durch den 
Verleih dieser Zweiräder, Kunden 
die Kaufentscheidung für das  
MobilAbo zu erleichtern. Ziel war 
und ist es, möglichst viele Menschen 
im nördlichen Tecklenburger Land 
durch die gewährten Anreize dauer
haft zu einem klimafreundlichen 
und nachhaltigen Mobilitätsver-
halten zu bewegen.

Der Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten: Binnen Jahresfrist 
konnten 2012 die Fahrgastzahlen 
der SchnellBus-Linie S10 um 20 % 
gesteigert werden, das MobilAbo 
wurde stark nachgefragt. Unter 
den Neukunden befanden sich  
zu einem Viertel Fahrgäste, die 
bisher nur selten bis nie den 
ÖPNV genutzt haben. Häufig  
war das E-Bike die Motivation, 
den Bus zu nutzen. In den Folge-
jahren wurde das Projekt auf die 
Nachbargemeinden Recke und 
Westerkappeln ausgeweitet. Die 
Zahl der ÖPNV-Abonnent*innen 
hat sich dort mittlerweile verdop-
pelt, in Mettingen selbst sogar 
verzehnfacht. Der Verleih der 
E-Bikes findet nach wie vor  
personenbedient statt. In der  
Gemeinde Mettingen hat seit 
Sommer 2018 die Tourist-Infor-
mation die Aufgabe der Mobilitäts

beratung und die Ausgabe der 
E-Bikes übernommen. Dazu wur-
den die Öffnungszeiten ausge-
weitet, um auch Berufspendler*in-
nen den Besuch der Mobilstation 
zu ermöglichen.

Aufgrund dieser guten Erfahrun
gen sind im Münsterland inzwi-
schen weitere Projekte entstan-
den, um den Gedanken der Mobil
station im ländlichen Raum zu 
verbreiten. In den Gemeinden 
Sendenhorst und Everswinkel 
wurde in Zusammenarbeit mit 
den Gemeindeverwaltungen ein 
E-Bike-Verleih eingerichtet und 
es wurden qualitativ hochwertige 
Fahrradparkanlagen errichtet. 
Hier können Pendler*innen mittels 
eines Transponders, den die Ge-
meinde ausgibt, Zugang zu den 
Stationen erhalten und auf ein ihnen 
persönlich zugeteiltes E-Bike zu-
rückgreifen. In den letzten Jahren 
haben sich diese Mobilstationen 
weiterentwickelt und damit den 

Umweltverbund weiter gestärkt: 
Ein regionales Carsharing ergänzt 
den ÖPNV und das E-Bike. Eine 
wesentliche Hürde im ländlichen 
Raum ist, dass die Fahrzeuge 
eine gewisse Grundauslastung 
erwirtschaften müssen, damit ein 
Carsharing-Anbieter für sich eine 
Marktchance sieht. In Everswinkel 
wurden daher in einer breit ange-
legten Öffentlichkeitskampagne 
sog. „Ankermieter“ gewonnen,  
die das Carsharing-Fahrzeug ver-
bindlich und regelmäßig nutzen. 
Gerade in ländlichen Kommunen 
ist die soziale Vernetzung noch 
so gut, dass Weiterempfehlungen 
erfahrungsgemäß schnell dafür 
sorgen können, dass der Car
sharing-Anbieter zumindest eine 
schwarze Null schreibt. Zur Stei-
gerung der Nutzung bieten in der 
Regel ÖPNV-Unternehmen und 
Carsharer gegenseitige Rabatte 
an und vermarkten den Fahr-
zeugmix der Mobilstation gegen-
über den Endverbraucher*innen.

Den ÖPNV mit Leih-E-Bikes zu ergänzen, hilft auch im ländlichen Raum, nachhaltige  
Mobilität zu stärken.
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Diese Beispiele zeigen, dass 
das Konzept der Mobilstation  
tatsächlich Menschen zu einem 
geänderten Mobilitätsverhalten 
bewegen kann und damit im  
Rahmen eines regionalen Mobili-
tätsplanes einen wichtigen Stellen
wert einnimmt. Dabei ist eine 
durchgängige Beschilderung und 
die Etablierung eines einheitlichen 
Markenauftritts zu bedenken.

Wer Mobilstationen plant, sollte 
mutig und vor allem ganzheitlich 
denken. Welche Wege sollen die 
Angebote der Mobilstation abde-

cken? Stehen Berufspendler*in-
nen im Fokus, gibt es einen tou-
ristischen Aspekt? Auch sollte 
man das Potenzial nicht außer 
Acht lassen, das Mobilstationen 
bieten, um Fahrten mit dem Pkw 
zu ersetzen. Nach den E-Bikes 
schicken sich nun die Lastenräder 
an, eine weite Verbreitung zu fin-
den. In Städten sind sie schon 
häufig anzutreffen, auf dem Land 
bisher eher seltener. Nicht zuletzt 
der hohe Anschaffungspreis und 
die Tatsache, dass die Logistik
flitzer nur zu klar definierten An-
lässen benötigt werden, prädesti-
nieren sie für einen Einsatz als 
Leih-Lastenräder in Mobilstationen. 
Die RVM hat in Zusammenarbeit 
mit dem Kreis Borken und der 
Gemeinde Heek einen Lastenrad-
Verleih umgesetzt, der als Lösung 
für einen dort typischen Anwen-
dungsfall dient. Im Ortsteil Nienborg 
befindet sich die Landesmusik
akademie NRW, die regelmäßig 
von dort zeitweise wohnenden 
Stipendiaten besucht wird. Diese 
reisen häufig mit dem ÖPNV an. 
Von der zentralen Bushaltestelle 
in Heek, die mit der SchnellBus-
Linie S70 direkt von Münster aus 
zu erreichen ist, sind es knapp 
drei Kilometer, um zur Landes
musikakademie zu kommen. Mit 
Gepäck ein Weg, der mindestens 
ein Grund für ein Taxi, wenn nicht 
sogar der Grund für die Anreise 
mit dem Pkw ist. Mit dem Lasten-
radverleih wurde hier eine Ange-
botslücke geschlossen, denn per 
Lastenfahrrad können die Stipen-
diaten nun ihr Gepäck und ihre 
Musikinstrumente bequem trans-
portieren. Mobilstationen, sowohl 
an der Landesmusikakademie 
wie auch an der Bushaltestelle, 
halten entsprechende Fahrzeuge 
bereit. Und was mit Gepäck funk-
tioniert, ist auch mit der Getränke-
kiste und dem Wocheneinkauf 
möglich.

Herausforderungen ergeben 
sich darüber hinaus aus der  

Digitalisierung der Angebote, die  
zu einer besseren Auslastung 
führen soll, denn lassen sich  
die E-Bikes auch außerhalb von  
Öffnungszeiten der Mobilitäts
beratung buchen, steigt die Akzep
tanz für das Angebot. In diesem 
Kontext können Synergien mit 
Carsharing-Anbietern realisiert 
werden, über deren Buchungs-
software dann auch Fahr- oder 
Lastenräder zur Verfügung ge-
stellt werden. Idealerweise erfolgt 
dies dann ebenso wie die Fahr-
planauskunft, die Ticket-Buchung 
und die Abrechnung aus einer 
App heraus, was in einigen Groß-
städten so bereits umgesetzt 
wird. Derzeit arbeiten die RVM 
und der Zweckverband Münster-
land Bus bereits an einer solchen 
App. Mobilstationen bieten somit 
im ländlichen Umfeld die realisti-
sche Chance, nachhaltige Mobili-
tät zu fördern und sichtbar zu  
machen. Diesen Ansatz verfolgt 
auch das Verkehrsministerium  
in Nordrhein-Westfalen mit dem 
Zukunftsnetz Mobilität NRW,  
dessen Koordinierungsstelle für 
Westfalen bei der Westfälischen 
Verkehrsgesellschaft mbH, der 
Servicegesellschaft kommunaler 
Verkehrsunternehmen, darunter 
auch der RVM, angegliedert ist. 
Diese Koordinierungsstelle ist 
u. a. damit beauftragt, Kommunen 
bei der Planung von Mobilstationen 
zu unterstützen. Darüber hinaus 
sollen Mobilstationen in NRW ei-
nem einheitlichen Gestaltungsbild 
folgen. So tragen sie die Idee 
auch sichtbar in den öffentlichen 
Raum und sorgen durch eine 
stringente Leitbeschilderung für 
Orientierung unter den Angeboten. 
Das Verkehrsministerium will ge-
rade im Münsterland mit einem 
„Reallabor“ neue Mobilitätsfor-
men in einem ländlichen Raum 
erproben lassen. Auch hier wer-
den unterschiedlichste Aspekte 
von Mobilstationen eine Rolle 
spielen. 

Um das Angebot einer Mobilstation im öffentlichen 
Raum bekannt zu machen, ist eine Markenbildung 
unumgänglich.
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Nachhaltige Mobilität an ländlichen Hochschulen
Fabian Wagner, Prof. Dr.-Ing. Jochen Baier und Prof. Dr.-Ing. Anton Karle

Der eigene Pkw ist prägend für die Alltagsmobilität der Bürger*innen unserer ländlichen Räume, 
denn im Schnitt verfügt dort jeder Haushalt über mindestens einen Pkw und die Rolle der Automo
bilität nimmt weiter zu (infas 2018). Der hohe Motorisierungsgrad erschwert zudem die Etablierung 
neuartiger Angebote wie z. B. Carsharing oder eines verbesserten ÖPNV (Rid et al. 2018; Küpper 
2010). Da jedoch die Emissionen des Verkehrssektors weiter zunehmen und mehr als die Hälfte der 
deutschen Bevölkerung im ländlichen Raum angesiedelt ist, wird es notwendig, auch dort umwelt-
freundliche Mobilitätsangebote einzuführen und zu verstetigen (BMEL 2018; Bergk et al. 2017).  
Mit diesem Ziel wurden im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Mobilität an ländlichen Hochschulen“ 
über drei Jahre hinweg zahlreiche Maßnahmen für Studierende und Mitarbeiter*innen der Hoch
schule Furtwangen (HFU) sowie zweier Partnerhochschulen (s. Abb.) umgesetzt und analysiert. 

Fabian Wagner, Prof. Dr.-Ing. Jochen Baier und Prof. Dr.-Ing. Anton Karle
Hochschule Furtwangen

mobilitaet@hs-furtwangen.de

Verbesserter ÖPNV

Aufgrund einer i. d. R. geringen Nachfrage des 
ÖPNV sind die Fahrpläne zum großen Teil am 
Schülerverkehr orientiert. Zu Beginn des Projekts 
begannen die Vorlesungen an der HFU 15 Minuten 
vor den Unterrichtseinheiten der Schulen, wodurch 
viele Busse und Bahnen erst nach Vorlesungsbeginn 
eintrafen. Durch eine Anpassung der Vorlesungs
zeiten wird diese Diskrepanz zukünftig ausgeräumt, 
so dass ein weitaus höherer Anteil an Fahrten gut 
genutzt werden kann, um pünktlich an der Hoch-
schule anzukommen. Obwohl diese Anpassungs-
möglichkeit einen hohen Verwaltungsaufwand mit 
sich bringt, sollte sie an anderen Hochschulen eben-
falls überprüft werden, denn ihre Umsetzung ist mit 
geringen Kosten verbunden. Generell ist im ÖPNV 
mit einem längeren Planungshorizont zu rechnen. 
Daher sind Abstimmungen mit Aufgabenträgern 
frühzeitig vorzunehmen, damit Verbesserungsvor-
schläge so bald wie möglich berücksichtigt werden. 
Im Rahmen des Projekts konnte dies durch rege 
Kommunikation mit den zuständigen Landratsäm-
tern erreicht werden, so dass die Belange der Hoch-
schule in zukünftigen Nahverkehrsplänen stärker 
einbezogen werden.

Ein Problem in Baden-Württemberg ist, dass die 
Landesfläche in 22 Verkehrsverbünde aufgeteilt ist, 
wodurch für die Nutzer*innen häufig Kosten in zwei 
(oder mehreren) Verkehrsverbünden entstehen. An 
der HFU wurde dieses Problem zeitweise dadurch 
gelöst, dass ein für Hochschulangehörige kostenlos 
nutzbarer Shuttle-Bus in den Breisgau betrieben 
wurde. Dieser half während des Sommersemesters 
2018, eine Tarifgrenze zu überbrücken und somit 
zusätzliche Kosten zu vermeiden, und war zudem 
an die Vorlesungszeiten der Hochschule angepasst. 
Allerdings gaben rund 70 % der befragten Fahrgäste 
an, dass sie einen gut nutzbaren Fahrplan dem  
Verzicht auf Fahrtentgelt vorziehen würden. Ein  
kostenlos nutzbarer ÖPNV kann somit kein zu  
empfehlender Lösungsansatz sein.

Demgegenüber ist die Einführung eines für ganz 
Baden-Württemberg gültigen Semestertickets als 
äußerst vielversprechend einzuschätzen, um das 

Intermodales Gruppenfoto beim Pressetermin 
zur Vorstellung des Shuttle-Busses
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Problem der zahlreichen Verkehrsverbünde zu lösen 
und eine umfangreiche Nutzerbasis für den ÖPNV zu 
erschließen. Allerdings befindet sich dieses solidarisch 
getragene Ticket seit nunmehr knapp zehn Jahren in 
der Diskussion und scheiterte bisher mehrmals an der 
Akzeptanz der Studierenden, da das Semesterticket 
für Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bun-
desländern mitunter doppelt so teuer ist. Da das Ticket 
zudem über eine Vielzahl an Verbünden hinweg zu ko-
ordinieren wäre, kann es nicht flexibel an die Anforde-
rungen einzelner Hochschulen angepasst werden. Des-
halb muss gegenüber den Studierenden vermehrt dar-
auf Wert gelegt werden, die Vorteile des landesweiten  
Semestertickets hervorzuheben. Entsprechende Mar-
ketingmaßnahmen wurden an der HFU durchgeführt, 
so dass zum Projektende eine deutlich gesteigerte  
Akzeptanz eines solchen Tickets bei den Studierenden 
der HFU zu erkennen ist und eine erfolgreiche Einfüh-
rung gefördert werden konnte. Letzteres käme allen 
Hochschulen des Bundeslandes zugute, weshalb auch 
andernorts Marketing diesbezüglich zu empfehlen ist.

Mitfahrgelegenheiten

Da im ländlichen Raum besonders häufig der Pkw 
genutzt wird, ist es naheliegend, weitere Personen mit-
zunehmen und somit auf einfache Art und Weise den 
eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren so-
wie Kosten einzusparen. Zudem sind Studierende und 
Lehrende oftmals zu gleichen Zeiten und Zielen unter-
wegs, wodurch eine Vernetzung unter ihnen ausschlag
gebend ist, um gemeinsame Fahrtmöglichkeiten zu 
fördern. Daher wurde zusammen mit den Partnerhoch-
schulen eine Mitfahrbörse eingerichtet, deren über  
300 Mitglieder bis Ende des Jahres 2018 nahezu 

5 000 Fahrten absolviert und insgesamt 1,5 t CO2 ein-
gespart haben. An den Cafeterien bestimmter Standorte 
wurden die tagesaktuellen Fahrten an je einem Monitor 
gut sichtbar angezeigt, wodurch die Vermittlung spon-
taner Fahrten sowie die Gewinnung neuer Nutzer*innen 
gefördert werden konnte. Statt eines arbeitsintensiven 
Betriebs ist lediglich die Einrichtung eines solchen  
Angebots mit Aufwand verbunden und je nach Mitfahr-
Plattform fallen mitunter geringe Gebühren an. Somit 
ist diese Maßnahme auch anderen Hochschulen deut-
lichst zu empfehlen. 

E-Carsharing

Nicht nur konventionelle Fahrzeuge, sondern auch 
Elektrofahrzeuge lassen sich gemeinsam kostengüns-
tiger und vor allem nachhaltiger nutzen. Daher wurde 
an der HFU zusammen mit einem Kooperationspartner 
an mehreren Standorten ein Carsharing mit je einem 
Renault Zoe eingerichtet. 

Es gilt zu beachten, dass landesrechtliche Regelun-
gen eine Ausgliederung eines solchen Angebots not-
wendig machen, da Personen ohne Beschäftigungs-
verhältnis nicht direkt Fahrzeuge bereitgestellt werden 
dürfen. Um allen Hochschulangehörigen die Möglich-
keit zu bieten, für geringes Entgelt ein Elektrofahrzeug 
auszuprobieren, wurde es notwendig, mit einem Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten. Damit konnten Berüh-
rungspunkte mit einer im ländlichen Raum bisher spär-
lich vertretenen Technologie geschaffen werden. Über 
einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg haben 81 pri-
vate Nutzer*innen, die zusammen eine Strecke von 
rund 21 000 km zurückgelegt und somit 3,4 t CO2 - 
Emissionen vermieden haben, dieses Angebot genutzt. 

Abbildung: Überblick und Rahmendaten zum Projekt „Nachhaltige Mobilität an ländlichen Hochschulen“

Quelle: eigene Abbildung
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Das Projekt hat gezeigt, dass viele Personen bezüglich 
der Nutzung eines Elektrofahrzeugs mangels vorheri-
ger Erfahrungen verunsichert sind. Aus diesem Grund 
waren insbesondere während des Semesters viele An-
fragen durch das Projektteam zu beantworten. Daran 
wird deutlich, dass ein E-Carsharing vor allem dafür 
geeignet ist, Nutzungserfahrungen zu ermöglichen und 
in Anbetracht einer arbeitsintensiven Betreuung und 
hoher Einführungskosten eher als sekundäre Maßnah-
me im Mobilitätsmanagement ländlicher Hochschulen 
zu empfehlen ist. 

Elektromobiler Dienstverkehr

Stattdessen ist eine kontinuierliche Nutzung von 
Elektrofahrzeugen im Rahmen des Dienstverkehrs zu 
bevorzugen, da der Aufwand wesentlich geringer aus-
fällt und leichter eine hohe Auslastung der Fahrzeuge 
erreicht werden kann. Dafür ist es notwendig, je nach 
Anwendung das passende Fahrzeug bereitzustellen. 
Da im ländlichen Raum vermehrt weite Wege zurück-
zulegen sind, ist die Reichweite ein ausschlaggeben-
des Kriterium. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die eingesetzten Fahrzeuge insbesondere im rauen 
Winter des Schwarzwalds schnell an ihre Grenzen ka-
men und die Beschäftigten vor der Wahl standen, die 
Fahrt abzubrechen oder die Heizung auszuschalten. 
Derartige Komforteinbußen sind zu vermeiden, wes-
halb zukünftig darauf geachtet werden sollte, dass im 
realen Betrieb stets eine Reichweite von 150 km gege-
ben ist. Letzteres konnte beispielsweise durch einen 
Nissan e-NV nicht garantiert werden, so dass dieser 
nach kurzer Erprobung als Postfahrzeug zwischen den 
Standorten anschließend als Transportmittel des tech-
nischen Dienstes an nur einem Standort eingesetzt 
wurde. Im Rahmen des Personenverkehrs kamen zu-
dem zwei weitere Pkw mit Elektroantrieb zum Einsatz, 
die insgesamt 24 000 km zurückgelegt haben. Dazu 
wurde der elektromobile Dienstverkehr in den Betrieb 
des E-Carsharings integriert, wodurch insgesamt eine 
höhere Auslastung erreicht wurde. 

Des Weiteren wurde auch ein Fahrzeug mit Brenn-
stoffzelle erprobt. Durch die erhöhte Reichweite kann 
diese innovative Technologie im ländlichen Raum prin-
zipiell gut eingesetzt werden. Allerdings muss auch 
hier zuerst die Infrastruktur geschaffen werden, bevor 
eine Alltagstauglichkeit attestiert werden kann. Zusam-
mengenommen haben die Maßnahmen des elektromo-
bilen Dienstverkehrs Emissionseinsparungen in Höhe 
von 6,5 t CO2 erreicht.

Einsatz von Elektrofahrrädern

Demgegenüber ist die Fahrradnutzung schon lange 
fester Bestandteil des Alltags vieler Studierender.  
Allerdings stellen hier starke Steigungen und weite 
Wege in der Region denkbar ungünstige Ausgangs
parameter dar. Dennoch fahren im Sommer etwa 10 % 
der Studierenden und Mitarbeiter*innen mit dem Fahr-
rad, was sich durch eine fahrradfreundliche Ausgestal-
tung der Infrastruktur weiter steigern lassen würde.  
Zu diesem Zweck wurden gesicherte Abstellmöglich-
keiten eingerichtet und Fahrradchecks für Studierende 
angeboten. Ersteres ist unbedingt zu empfehlen, da 
andernfalls die kostenintensiveren Pedelecs mangels 
sicherer Abstellmöglichkeiten nicht genutzt werden, um 
zur Hochschule zu fahren. Damit bliebe das Potenzial 
dieser immer beliebter werdenden Beförderungsmög-
lichkeit unerschlossen. Allerdings verhindern die hohen 
Anschaffungskosten, dass Pedelecs weite Verbreitung 
unter Studierenden finden. Daher wurden zusammen 
mit einem örtlichen Verleiher Studierenden vergünstig-
te Tagesmieten von Pedelecs angeboten. Außerdem 
wurden innovative Anwendungsmöglichkeiten wie ein 
Lastenanhänger und Nachrüstsätze, um Fahrräder zu 
Pedelecs umzurüsten, erprobt, worauf in Zukunft auf-
gebaut werden soll. Beide Anwendungen bringen hohe 
Anschaffungskosten mit sich und sind daher eher für 
studentische Gruppen oder Organisationen als für  
einzelne Personen zu empfehlen.

Fazit

Wie allein die Emissionseinsparungen zeigen, haben 
die Maßnahmen des Projekts bereits zu ökologischen 
Vorteilen geführt. Diese ließen sich durch das Auf
greifen der bereitgestellten Handlungsempfehlungen 
durch andere Hochschulen weiter steigern. An der 
HFU und den Partnerhochschulen ist zu erkennen, 
dass Mobilität inzwischen weitergedacht wird, als nur 
bis zur Tür des eigenen Pkws. Dies ist ein notwendiger 
Schritt, um auch im ländlichen Raum nachhaltige und 
attraktive Mobilitätsangebote etablieren zu können.  
Andernfalls ist zu befürchten, dass die ungünstigen 
Verkehrsbedingungen den Wegzug in die Ballungs
räume fördern und für ländliche Hochschulen zu  
einem standortbedingten Nachteil werden. Daher  
ist im Sinne einer Zukunftssicherung ländlicher  
Räume nachdrücklich zu empfehlen, die Anforde
rungen von Hochschulen hinsichtlich Mobilität zu  
berücksichtigen und innovative Angebotsformen  
voranzubringen. 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0119-Literatur-Wagner-Baier-Karle.pdf
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Innovative und bedarfsgerechte  
ÖPNV-Angebote für die Fläche

Um eine ernsthafte Alternative zum Auto zu bieten, muss der ÖPNV im Wesentlichen die Charakte-
ristika des Autos hinsichtlich Verfügbarkeit und Flexibilität übernehmen – und das nicht nur auf den 
Hauptlinien, sondern insbesondere in der Fläche. Versuche, Angebotslücken zu schließen, gibt es 
einige, u. a. in Form von Rufbussen. Viele dieser Rufbusse orientieren sich allerdings am regulären 
Busbetrieb und fahren zu vorgegebenen Zeiten Haltestelle für Haltestelle einer bestehenden Linie ab. 
Doch es geht auch anders.

Unterwegs mit ILSE

Die kreiseigene Verkehrs
gesellschaft Vorpommern-
Greifswald hatte ihr Nahver-
kehrsangebot bisher ebenfalls mit Hilfe eines klas
sischen Rufbus-Modells erweitert. Seit Dezember 
2017 jedoch betreibt sie im Amt Peenetal / Loitz  
zusätzliche Kleinbusse, die auf den Namen „ILSE“ 
hören.1 Auch sie müssen mindestens 60 Minuten vor 
Beginn der Fahrt angefordert werden. Aber es gibt 
einige wesentliche Unterschiede zum bisherigen  
Angebot. Wer mit dem ILSE-Bus fahren will, muss 
weder Fahrpläne noch Linien studieren, sondern  
lediglich Start und Ziel innerhalb des Amtes ange-
ben und erhält im Gegenzug eine Abfahrts- und  
eine Ankunftszeit. Einzige Ausnahme: Fährt inner-
halb von 30 Minuten vor oder nach der gewünsch-
ten Abfahrtszeit ein Regionalbus, bringt ILSE die 
Fahrgäste nicht direkt bis zum Ziel, sondern zu einer 
Haltestelle der Regionallinie. Auf diese Weise stehen 
die ILSE-Busse nicht in Konkurrenz zum regulären 

Linienverkehr, sondern können diesen im Gegenteil 
sogar unterstützen, indem sie als Zubringer fungieren, 
wo es bislang keinen bzw. keinen zeitlich passen-
den gab. Da jedoch die Regionallinien nicht so eng 
getaktet sind, werden die Zubringerdienste nicht  
oft benötigt und so verkehren die ILSE-Busse von 
Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr im We-
sentlichen wie ein Taxi kreuz und quer durch das 
Amt Peenetal / Loitz und seit Juli 2018 ebenfalls 
durch das Amt Jarmen / Tutow. Auch der Bahnhof in 
Demmin im benachbarten Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte wird bedient. Im Unterschied zum 
Taxi kalkuliert eine Dispositionssoftware die Fahrt-
routen jedoch so, dass pro Fahrt möglichst mehrere 
Buchungen bedient und die Fahrzeuge so gut wie 
möglich ausgelastet werden können. Zu- und Aus-
steigepunkt ist jeweils die nächstgelegene Bushalte-
stelle. Auf der Rückfahrt können sich die Fahrgäste 
seit Januar 2019 gegen einen geringen Aufpreis 
aber auch bis vor die Haustür bringen lassen. Auf 
diese Weise muss niemand mit schweren Einkaufs-
taschen von der Bushaltestelle bis zur Wohnung 
laufen. Davon abgesehen gelten im ILSE-Bus die 
normalen Bustarife und -fahrkarten; letztere können 
direkt im Bus gelöst werden. Die Buchung der Fahrt 
kann per Telefon oder online per PC bzw. Smart-
phone erfolgen. 

Der Name ILSE ist ein Akronym (für „Integrierte 
Leitstelle Erweiterung“) und augenzwinkerndes 
Identifikationsangebot zugleich. Immerhin muss  
der ÖPNV vor allem denjenigen Personen Mobilität 
ermöglichen, die nicht mit einem eigenen Pkw unter-
wegs sein können. In den kleinen Dörfern Mecklen-
burg-Vorpommerns besteht diese Personengruppe 
überwiegend aus Seniorinnen und Senioren. Über 
1 000 Fahrgäste haben das Angebot im ersten Jahr 
genutzt. Damit sind die Erwartungen der Betreiber 
erfüllt und der ILSE-Bus kann auch nach Auslaufen 
der Projektförderung2 – mit einer geringen Preiser-
höhung – weiter angeboten werden.  Karin Zander

1	www. ilse-bus.de
2	Das Konzept des ILSE-Busses wurde im Rahmen des Modellvorhabens „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erarbeitet.
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EcoBus – „Sie sind 
die Haltestelle“. 
Flexibel mobil im 
ländlichen Raum

Kennen Sie das auch? Sie sind auf dem Land  
unterwegs und fühlen sich ohne Auto ziemlich ab
gehängt, wenn Sie sich an einem Ort befinden, an 
dem weder Busse nach Bahnen halten. Die nächste 
Stadt mag nur zehn Kilometer entfernt sein, den-
noch ist sie kaum erreichbar. Dann wieder gibt es 
Gegenden, in denen zwar Busse verkehren, aber 
nur selten am Tag vorbeikommen. Angesichts dieser 
schlechten Verkehrsanbindung sind viele Menschen 
auf dem Land lieber mit dem Auto unterwegs. Und 
so sitzen heute, sofern überhaupt noch Überland-
busse unterwegs sind, in vielen Bussen nur wenige 
Fahrgäste. Geisterbusse nennt die Branche solche 
Touren, bei denen die Nahverkehrsunternehmen 
eher draufzahlen.

Zwei EcoBus-Pilotprojekte in acht Monaten

Forscher vom Göttinger Max-Planck-Institut für  
Dynamik und Selbstorganisation haben sich daher 
gefragt, wie es gelingen kann, den Nahverkehr  
auf dem Land attraktiver zu machen. Wie lassen 
sich Autofahrer dazu bewegen, auf den Bus um
zusteigen? Unter der Leitung von Instituts-Direktor 
Stephan Herminghaus haben sie das Rufbussystem 
„EcoBus“ entwickelt, der Fahrgäste gemäß dem 
Slogan „Sie sind die Haltestelle“ an einem beliebigen 
Ort abholt und an ihr gewünschtes Ziel bringt. Da 
heute jedes Smartphone über GPS verfügt, kann 
man den Bus auch in entlegene Ecken bestellen – 
sogar zum Wanderparklatz oder zur Grillhütte.  
Natürlich gibt es Rufbusse und eine Vielzahl an 
Fahrdiensten wie Uber heute bereits in vielen Re
gionen der Welt. Man bestellt sie wie ein Taxi an  
die Tür. Das Prinzip beruht darauf, dass unterwegs 
auch andere Fahrgäste zusteigen. „Das Problem 
besteht darin, dass alle diese Dienste weitere Fahr-
zeuge auf die Straße bringen. Letztlich wird der 
Straßenverkehr dadurch kaum entlastet“, sagt 
Stephan Herminghaus. Im Gegenteil: „Solche An
gebote ziehen dem sehr umweltfreundlichen öffent
lichen Personennahverkehr die Gäste ab und ver
lagern den Transport auf viele Autos.“ 

Der EcoBus, der im vergangenen Jahr in zwei  
Pilotprojekten in Bad Gandersheim und im Harz 
ausprobiert wurde, will das Gegenteil erreichen.  
Er soll die Menschen aus den Autos holen und zum 
öffentlichen Nahverkehr bringen. „Er dient nicht zu-
letzt als Zubringer zum etablierten Nahverkehrsnetz 

– zum Bahnhof oder zur nächsten Buslinie. So ent-
steht eine auf den Fahrgast abgestimmte Mobilitäts-
kette. Der öffentliche Nahverkehr wird dadurch  
gestärkt und nicht geschwächt“, sagt Stephan  
Herminghaus. Erstmals getestet wurde das System 
im vergangenen Jahr während der Domfestspiele im 
niedersächsischen Bad Gandersheim. Dort wurde 
der EcoBus eingesetzt, um Fahrgäste zwischen  
Bad Gandersheim, dem Bahnhof Kreiensen und den 
Orten Heckenbeck und Kalefeld zu transportieren. 
Das Angebot wurde gut angenommen. Im August 
2018 folgte die zweite Pilotphase in einer größeren 
Region im Harz, zwischen Clausthal-Zellerfeld,  
Goslar und Osterode am Harz. Insgesamt zehn 
Busse waren zu Spitzenzeiten unterwegs. Weil der 
EcoBus das ÖPNV-Netz ergänzt, kooperierte das 
Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorgani-
sation auch mit den zuständigen Nahverkehrsunter-
nehmen: dem Regionalverband Großraum Braun-
schweig, dem Zweckverband Verkehrsverbund 
Süd-Niedersachsen, dem Regionalbus Braunschweig 
und einem ortsansässigen Taxiunternehmen, die  
als Partner die Busse und die Fahrer stellten. Im  
Februar dieses Jahres ging die Pilotphase im Harz 
zu Ende.

Zehn Busse per Smartphone oder Website an  
bestimmte Orte zu bestellen, das klingt simpel.  
Tatsächlich aber steckt dahinter viel technisches 
Knowhow. So ist das EcoBus-Konzept mit dem  
klassischen mathematischen Problem des Hand-
lungsreisenden verwandt. Bei diesem seit den 
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1930er-Jahren bekannten „Traveling Salesman  
Problem“ (TSP) besteht die Aufgabe darin, den  
kürzesten Weg zwischen mehreren Städten zu  
finden, die ein Handlungsreisender aufsuchen will. 
Doch je mehr Städte es sind, desto größer wird die 
Zahl der Alternativrouten. Die 15 größten deutschen 
Städte etwa lassen sich mit 43 Mrd. verschiedenen 
Streckenkombinationen verbinden. Heute gibt es 
viele Algorithmen, die Lösungen für das TSP liefern. 
Diese werden u. a. in Navigationssystemen einge-
setzt. Doch beim EcoBus hat man es zugleich mit 
vielen Fahrgästen zu tun, die abgeholt und wieder 
abgesetzt werden wollen. Außerdem müssen die 
Routen von zehn Bussen aufeinander abgestimmt 
werden. So sollte z. B. ein Bus, der gerade in Rich-
tung Clausthal unterwegs ist, nicht die Kunden mit 
dem Fahrtziel Goslar in der Gegenrichtung auf
picken. 

Hinzu kommt, dass diese komplizierten Berech-
nungen besonders schnell ablaufen müssen. Denn 
wenn ein Kunde einen Bus bestellt, dann möchte er 
innerhalb weniger Sekunden wissen, wann ein Bus 
frei ist und vorbeikommt. Ein Angebot, so stellten die 
Göttinger Grundlagenforscher fest, sollte innerhalb 
von 12 bis 15 Sekunden vorliegen, sonst empfindet 
man das System als zu langsam. Die Wissenschaft-
ler lösten das Problem so, dass das EcoBus-System 
tatsächlich innerhalb weniger Sekunden eine erste 
Antwort auf eine Kundenanfrage gibt. Im Hinter-
grund aber arbeiten die Algorithmen weiter. Sie  
optimieren die Route und stimmen die Anfragen  
der vielen Kunden miteinander ab, wofür sie  
etwas länger brauchen. Der Kunde bekommt  
davon nichts mit. 

Stephan Herminghaus ist mit den Ergebnissen  
der beiden ersten Pilotversuche sehr zufrieden:  
„Die Nachfrage war größer als erwartet, und wir  
haben sehr viel über Kunden- und Fahrerverhalten 
in Bedarfsverkehren dieser Art gelernt. Die Fahr-
gastzahlen haben sich innerhalb weniger Wochen 
vervielfacht und im Harz sind mittlerweile mehr als 
10 % der Einwohner*innen registrierte EcoBus-
Nutzer. Damit wurde eine respektable Marktdurch-
dringung in Rekordzeit erreicht.“ Und auch die betei-
ligten Nahverkehrsunternehmen halten den EcoBus 
für vielversprechend. „Der EcoBus wird gut genutzt 

und findet die Zustimmung der Fahrgäste. Die 
erforderliche Buchung von Fahrten mittels App oder 
telefonisch wird von den Fahrgästen angenommen“, 
sagt Fritz Rössig vom beteiligten Regionalverband 
Großraum Braunschweig unlängst nach Abschluss 
des Pilotversuchs im Harz. Um sich langfristig zu 
etablieren, müsse aber noch nachgebessert wer-
den: „Das System bietet gegenwärtig noch keine 
verkehrlich und wirtschaftlich hinreichende Verknüp-
fung mit dem bestehenden Bus- und Bahnverkehr. 
Hier gilt es dran zu arbeiten, um zukünftig verläss
liche Wegeketten zu ermöglichen, Parallelverkehre 
zu vermeiden und eine gute Erschließungswirkung 
zu gewährleisten“, so Rössig weiter.

Eines konnte beispielsweise während des ver-
gleichsweise kurzen Projektzeitraumes im Harz 
noch nicht erreicht werden: eine verlässliche Ab-
fahrts- und Ankunftszeit. Bisher können den Gästen 
immer nur ungefähre Ankunfts- und Abfahrtzeiträume 
mitgeteilt werden, da unterwegs weitere Fahrgäste 
aufgesammelt werden und die Fahrtroute sich da-
durch permanent verändert. Das ist schwierig, wenn 
die EcoBus-Fahrgäste einen Anschluss an Bus oder 
Bahn bekommen wollen. Zehn Busse seien für einen 
derart exakten Service in einem so großen Gebiet  
wie dem Harz schlicht zu wenig, sagt Stephan 
Herminghaus.

Doch an diesem Problem wird aktuell gearbeitet. 
Der EcoBus wird jetzt in einem weiteren Projekt in 
Leipzig getestet. Hier soll er in Zusammenarbeit mit 
den Leipziger Verkehrsbetrieben eng an den Fahrplan 
der Straßenbahnen gekoppelt werden. Die Forscher 
sind zuversichtlich, dass ihr EcoBus-System mit der 
strengen Taktung mithalten kann. Denn in Leipzig 
sind die Wege deutlich kürzer als zwischen 
Clausthal-Zellerfeld, Goslar und Osterode. 

Projektpartner EcoBus:

Tim Schröder 

Wissenschaftsjournalist in Oldenburg

Kontakt Ecobus: Presse@ds.mpg.de
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Radverkehr in Thüringen – Zukunft im ländlichen Raum
Birgit Keller

Mobilität verändert sich. Vor allem in den großen Städten wird das deutlich. Dort nutzen immer mehr 
Menschen den ÖPNV oder steigen auf das Fahrrad um. Zukunftsfähige Mobilitätslösungen jenseits 
des motorisierten Individualverkehrs werden aber auch zunehmend für den ländlichen Raum relevant. 
Ein an den Bedarf angepasster ÖPNV, barrierefreie Mobilität, ergänzende On-Demand-Angebote, 
elektromobile Alternativen und insbesondere die häufige Nutzung des Fahrrads sind vielfältige und 
miteinander kombinierbare Möglichkeiten, die Mobilität im ländlichen Raum zukunftsweisend zu  
gestalten.

Auto versus Fahrrad – der Beginn  
einer Bewusstseinsänderung

Seit einigen Jahren findet eine interessante Ent-
wicklung statt: Das Fahrrad ist im Personenverkehr 
immer öfter das Verkehrsmittel der Wahl. Aktuell 
werden rund 11 % aller Wege in Deutschland mit 
dem Rad zurückgelegt und etwa 80 % aller deut-
schen Haushalte verfügen über mindestens ein 
Fahrrad, bei 30 % sind sogar drei oder mehr Fahr
räder vorhanden. Insgesamt sind das rund 78 Mio. 
Fahrräder, also mehr Fahrräder als Autos. Ist das 
Verständnis von Mobilität bereits im Wandel?

Immer mehr Menschen benutzen für ihren täglichen 
Weg zur Arbeit oder in der Freizeit das Fahrrad. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Radfahren ist umwelt-
freundlich, schnell, unkompliziert und günstig. Es 
fördert die Gesundheit und trägt zu einer hohen  
Lebensqualität in Städten und Gemeinden bei.  
Derzeit werden in Thüringen 7 % aller Wege im  
Personenverkehr mit dem Fahrrad zurückgelegt.  
Wir streben mit unserem neuen Radverkehrskon-
zept bis 2025 einen Radverkehrsanteil am Verkehr 
von 12 % an und bis 2030 einen Wert von 15 %.

Das Fahrrad hat großes Potenzial für eine Ver-
kehrswende in Deutschland. Und das gilt es weiter 
auszubauen. Der Nationale Radverkehrsplan 2020 
(NRVP) der Bundesregierung, aber auch die Rad
verkehrskonzepte der Länder und Kommunen setzen 
hier an. Das Ziel: Deutschland muss noch fahrrad-
freundlicher werden. 

Radverkehr in Stadt und Land 

Die Bedingungen dafür sind in der Stadt und auf 
dem Land sehr unterschiedlich. Radfahrer*innen 
brauchen auf dem Land vor allem eine sichere In
frastruktur, die Radfahren mit den Angeboten des 
ÖPNV verknüpft und gute Möglichkeiten des Fahr-

radparkens bietet. Darüber hinaus muss das Be-
wusstsein wachsen, dass Radfahrer*innen gleich-
wertige Partner*innen im Straßenverkehr sind. Was 
in einigen größeren Städten bereits vorhanden ist, 
muss in den meisten Städten und Gemeinden noch 
reifen.

Auch in den ländlich geprägten Regionen gibt es 
die kurzen Wege innerhalb der Gemeinde, die mit 
dem Rad zurückgelegt werden können. Die Hälfte 
aller Wege auf dem Land ist kürzer als fünf Kilo
meter, 75 % finden innerorts statt.1 Das Fahrrad 
wäre hier also eine echte Alternative, beispielsweise  
für die Wege zur Arbeit, in die nächste Stadt, zur 
Schule, zum Einkaufen oder zum Arzt in der Nach-
bargemeinde. In der Praxis spielt jedoch das Auto 
eine viel stärkere Rolle als in den großen Städten 
und außerdem steht der Radverkehr auf dem Land 
vor anderen Herausforderungen als in der Stadt.  
Die häufigsten Argumente, das Fahrrad stehen zu 
lassen, sind die fehlende sichere Radverkehrsfüh-
rung, weitere Wege und zu viele Steigungen.2

Mehr Radfahrer durch eine gute Infrastruktur

Eine komfortable und sichere Infrastruktur bewegt 
die Menschen dazu, öfter auf das Rad zu steigen. 
Mehr Sicherheit ist innerorts durch separate Wege 
oder durch Schutzstreifen für Radfahrer*innen auf 
der Straße möglich. Außerorts können durch Rad-
wegebau neue Strecken geschaffen und vorhandene  
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Birgit Keller

Thüringer Ministerin für Infrastruktur und  
Landwirtschaft

Kontakt:  
Referat M3 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit 
presse@tmil.thueringen.de

1	www.nationaler-radverkehrsplan.de
2	Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (Hrsg.): Thüringen steigt auf. Radverkehrskonzept 2.0 für den Freistaat Thüringen, Erfurt 2018, S. 11.
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Lücken geschlossen werden. Das setzt natürlich 
entsprechende Finanzmittel voraus. Bund und  
Länder können nur bedingt helfen, indem sie Bau-
maßnahmen finanzieren, die in ihrer Baulast liegen 
bzw. Fördermittel bereitstellen. Innerorts sind vor  
allem die Kommunen gefragt, die Bedingungen für 
Radfahrer*innen zu verbessern.

Ein Neubau ist jedoch nicht immer zwingend erfor-
derlich. Vorhandene Wege können verknüpft und 
alternative Möglichkeiten genutzt werden. Das Rad-
wegenetz kann z. B. durch forst- und landwirtschaft-
liche Wege oder „sichere“ Nebenstrecken sowie  
radtouristische Routen sinnvoll erweitert werden. 

Wenn sich bei der Mobilität in Deutschland etwas 
ändern soll, muss das Bereitstellen von Radinfra-
struktur noch stärker als Aufgabe der kommunalen 
Daseinsvorsorge begriffen werden. Das Land Thü-
ringen unterstützt deshalb auch in den Kommunen 
den Radwegebau. Insgesamt wurden seitens des 
Landes seit 2015 für den Bau von straßenbegleiten-
den Radwegen an Bundes- und Landesstraßen so-
wie die Förderung von Radwegen in den Kommunen 
insgesamt mehr als 21 Mio. € ausgegeben.

Parken erlaubt

Während Parkplätze für Autos das Normalste der Welt 
sind, steckt das Bereitstellen von Fahrradparkplätzen 
dagegen vielerorts noch in den Kinderschuhen. Sichere 
und komfortable Abstellmöglichkeiten im Wohnumfeld, 
am Arbeitsplatz, an Übergängen zum ÖPNV (Bike+ 
Ride) und allgemein im öffentlichen Raum sind eine 
Grundvoraussetzung, um zum Umstieg vom Auto auf 
das Rad zu motivieren. Thüringen hat daher zwischen 
2015 bis 2018 mehr als eine halbe Million Euro in 
den Ausbau von Bike+Ride-Anlagen investiert. 

Fahrrad und ÖPNV – eine gute Verbindung

Ob man mit dem Rad zum Bahnhof fährt oder es 
sogar mit in den Zug nimmt – stimmen die Rahmen-
bedingungen, so ist man schnell und bequem unter-
wegs. Selbst größere Distanzen sind so leicht zu 
überwinden. Deshalb ist die Kombination von Fahr-
rad und ÖPNV auch für den ländlichen Raum eine 
gute Alternative zum Auto. Ein weiterer Vorteil ist die 
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs durch den 
vergrößerten Einzugsbereich der Haltestellen und 
das dadurch bedingte höhere Fahrgästeaufkommen. 
Das setzt allerdings voraus, dass es ausreichende 
Bike+Ride-Möglichkeiten an Bahnhöfen und  
Haltestellen gibt. Fehlende sichere Abstellplätze  
hindern Menschen oft daran, das Fahrrad mit dem 
ÖPNV zu kombinieren.3

Zudem sollten Fahrräder grundsätzlich in allen öf-
fentlichen Verkehrsmitteln problemlos mitgenommen 
werden dürfen. In den Nahverkehrszügen in Thürin-
gen gibt es dieses kostenlose Serviceangebot seit 
langem und es zeigt, dass es die Attraktivität des 
Radfahrens enorm steigert. Hier können die Verant-
wortlichen für den Schienenpersonennahverkehr – 
in der Regel sind das die Länder – ein wichtiges  
Zeichen setzen. Eine verlässliche Fahrradmitnahme 
wäre auch in Bussen wünschenswert. Das Thüringer 
Verkehrsministerium unterstützt entsprechende Pro-
jekte. So wurde der Aufbau einer Infrastruktur zur 
Fahrradmitnahme auf Expressbuslinien im Thüringer 
Eichsfeld mit knapp 80 000 € gefördert. Sieben Busse 
wurden mit Fahrradträgern für jeweils bis zu fünf 
Fahrräder ausgestattet und zwei Fahrradanhänger 
für je 16 Räder angeschafft. Zusätzlich wurden an 
vier Busbahnhöfen der Expressbuslinien zusätzlich 
Parkboxen aufgestellt, um Fahrräder sicher unter-
stellen zu können.

3	Ebd., S. 30 ff.

Modellprojekt „RadBus“ der Unternehmensgruppe Eichsfeldwerke
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Alltags- und touristische Radnetze –  
der Weg ist das Ziel

Das Netz der touristischen Radrouten dient im  
Wesentlichen dem Fahrradtourismus. Dennoch  
liegen hier große Potenziale für die Nutzung im  
Alltagsverkehr. Mit dem Radroutenplaner4 wurde  
in Thüringen eine nutzerfreundliche Online-Anwen-
dung entwickelt, um den Erhalt und die Nutzung  
des Thüringer Radnetzes zu erleichtern. Eine Kom
bination der Alltags- und touristischen Radnetze  
fördert den Radverkehr und bindet noch mehr  
Kommunen in die Radverkehrsförderung ein.

Ohne Sicherheit geht es nicht

Das Bedürfnis nach Sicherheit beim Radfahren 
muss ernst genommen werden. Mit regelgerecht 
ausgebauten Wegen und einer selbsterklärenden 
Verkehrsführung steigt das Sicherheitsempfinden 
und trägt zu einem positiven Radklima bei. An der 
Verbesserung des Radwegenetzes können sich in 
Thüringen die Radfahrer*innen über den elektroni-
schen Mängelmelder5 beteiligen. Mit dem Smart-
phone ist es Radfahrern*innen so unkompliziert  
und schnell möglich, beschädigte, unsichere oder 
schlecht beschilderte Radwege zu melden. Mit dem 
Mängelmelder erhalten die Verantwortlichen die 
Möglichkeit, gezielt Mängel zu beheben.

Radverkehr für alle braucht alle

Das Straßen- und Wegenetz als Basis für den 
Radverkehr liegt größtenteils im Verantwortungs
bereich der Kommunen. Sie können beispielsweise 
das Radfahren auf Schulwegen gezielt fördern  
und so dazu beitragen, dass eine neue Generation 
ganz selbstverständlich mit dem Fahrrad als Haupt-
verkehrsmittel aufwächst. Für Bund, Länder und 
große Städte sind Radverkehrskonzepte bereits 
selbstverständlich. Viele Kommunen haben hier 
noch Nachholbedarf. Dabei sind mit einem eigenen 
Radverkehrskonzept Maßnahmen zur Förderung 
des Radverkehrs besser begründbar und durchsetz-
bar. In der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche 
Kommunen Thüringen können sich die Kommunen 
mit Blick auf die Radinfrastruktur besser vernetzen 
und miteinander kooperieren. Auch die Landkreise 
sollten konzeptionell gut aufgestellt sein und ge-
meindeübergreifende Maßnahmen, wie z. B. die  
touristischen Radrouten verstärkt koordinieren.  
Dafür sind eigens für den Radverkehr zuständige 
Mitarbeiter*innen in den Kreisverwaltungen nötig.

4	www.radroutenplaner.thueringen.de
5	Ebd.

Neben der öffentlichen Hand tragen bereits zahl
reiche andere Akteure ihren Teil zur Radverkehrs
förderung bei. Z. B. stellen Wohnungsunternehmen 
ihren Mietern*innen Fahrradparkplätze zur Verfü-
gung oder Arbeitgeber*innen animieren mit 
Diensträdern ihre Mitarbeiter*innen zum Radfahren. 
Verkehrsclubs können in der Öffentlichkeit für das 
Radfahren werben und sich als Sprachrohr bei 
Politik und Verwaltung für das Rad stark machen. 

Weitere Informationen unter:

www.radverkehr.thueringen.de 
www.nationaler-radverkehrsplan.de

Thüringen steigt auf. Radverkehrskonzept 
2.0 für den Freistaat Thüringen, Thüringer 
Ministerium für Landwirtschaft und Infra-
struktur, Erfurt 2018, herunterzuladen unter 
www.radverkehr.thueringen.de

Radwegbeginn mit markierter Sperre für Kfz
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Automatisiertes und vernetztes Fahren im ÖPNV – 
neue Perspektiven für den ländlichen Raum

Holger Michelmann, Liss Böckler, Markus Krüger, Linsey Stohr

Automatisierte Fahrzeuge werden weltweit in vielen Anwendungsfällen und unterschiedlichen  
-umgebungen getestet oder bereits im Regelbetrieb eingesetzt. Gerade in nachfrageschwächeren 
Räumen kann der Einsatz automatisierter (Klein-)Busse eine neue Qualität des Nahverkehrs ermög
lichen. Die Vorteile dieses Systems sind vielfältig: Zukünftig können die Personalkosten für das 
Fahrpersonal entfallen – einer der Kostenfaktoren im ÖPNV, zudem ist das Fahrpersonal aktuell  
ein „knappes Gut“. Außerdem können automatisierte Verkehre als On-Demand-Dienste angeboten 
werden, also bedarfsgesteuert bestimmte Strecken befahren. Für die Fahrgäste bedeutet das mehr 
Flexibilität und schnellere Wege im ÖPNV.

Holger Michelmann, Liss Böckler, Markus Krüger, Linsey Stohr

Büro autoBus, Interlink GmbH

hm@buero-autobus.de

Definition „Automatisiertes Fahren“

Für eine einheitliche Definition der Automatisie-
rungsgrade wird das von der Bundesregierung ge-
meinsam mit dem „Runden Tisch Automatisiertes 
Fahren“ entwickelte Verständnis über die verschie-
denen Automatisierungsstufen und Formen der  
Vernetzung herangezogen (s. Abb.).

Derzeit gibt es aufgrund der Rechtslage in Europa 
noch keinen Anwendungsfall auf öffentlichen Straßen, 
bei dem automatisierte Kleinbusse ohne Begleitper-
sonal unterwegs sind. Das automatisierte System 
muss dauerhaft von Fahrzeugführer*innen über-
wacht werden. Gemäß §1b StVG besteht für die  
Begleitperson die Verpflichtung dazu, die Fahrzeug-
steuerung unverzüglich wieder zu übernehmen, 
wenn das System dazu auffordert oder wenn sie  
erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände  
erkennen muss, dass die Voraussetzungen für eine 
bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder 
vollautomatisierten Fahrfunktionen nicht mehr vorlie-
gen. Die Fahrzeuge sind demnach teilautomatisiert 
und nur für genau definierte Strecken zugelassen. 
Vorgesehen ist, dass das Fahrzeug auf einer er
lernten Strecke alle vorkommenden Situationen  
vollständig automatisch bewältigt. In diesem Fall 
kann es als vollautomatisiert bezeichnet werden. 
Erst wenn Start und Ziel nicht auf ein vorher gelern-
tes Umfeld beschränkt sind, kann vom autonomen  
Fahren gesprochen werden.

Funktionsweise

Die bereits heute verfügbaren automatisiert fahren-
den Busse lassen sich als Bestandteil des ÖPNV 
planen und einsetzen, allerdings vor allem, um Er-
fahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln. 
Die Fahrzeuge fahren nur auf vorher einprogram-
mierten Strecken entlang eines Referenzpfades,  
der eine Länge von 3 bis maximal 5 km aufweisen 
sollte. Sensoren im Fahrzeug erfassen die Umwelt 
und dienen der Software zur Lokalisierung, Steue-
rung sowie zur Hinderniserkennung: LiDAR1- und 
Radar-Sensoren, Kameras, Odometrie-Schätzungen 
und GPS-Antennen. Hergestellt wurden bisher aus-
schließlich Minibusse mit bis zu 15 Fahrgastplätzen. 
Fahrzeuge mit einer größeren Kapazität sind zwar 
angekündigt, aber aktuell noch in der Entwicklungs-
phase. Noch gibt es die zwei Fahrmodi: 1) manuel-
ler Fahrmodus und 2) automatisierter Fahrmodus. 
Beim manuellen Fahrmodus fährt die Begleitperson 
das Shuttle mit einer Steuerungseinheit, z. B. mit  
einem Joystick oder einer Konsole, um außerhalb 
der vordefinierten Strecke zu fahren oder um größe-
ren Hindernissen auszuweichen.

Zukünftig werden die autonomen Fahrzeuge mit 
Hilfe digitaler Anwendungen bedarfsabhängig und 
möglichst individuell verkehren, um nachfragearme 
Gebiete mit Knotenpunkten oder starken Linien zu 
verbinden. Per Smartphone (oder niederschwelliger: 
per Knopf an der Haltestelle) kann das Fahrzeug 
bzw. der Haltewunsch angefordert werden.

Voraussetzungen und Möglichkeiten

Bezüglich der Voraussetzungen für die Befahrbar-
keit einer Strecke mit automatisierten Kleinbussen 
gibt es bisher keine festen Standards. Sie sind stark 
von den Fähigkeiten der sich noch in Entwicklung 

1	LiDAR (light detection and ranging) ist eine Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung bzw. Hinderniserkennung mittels Laserstrahlen.
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befindlichen Fahrzeuge abhängig, dennoch sind 
u. a. folgende Faktoren auszumachen, die im Einzel-
fall analysiert werden müssen: GPS- und Mobilfunk-
empfang, Straßen- und Fahrbahnbreite, Differenz-
geschwindigkeiten, Kommunikation mit Lichtsignal-
anlagen / Bahnübergängen, Verkehrsstärke, Bestand 
an Orientierungspunkten, Überdachung mit Bäumen, 
Verfügbarkeit einer klimatisierten Unterstellung und 
Lademöglichkeit, Neigungen der Strecke, Fahrbahn-
belag sowie am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge.

Die Fahrzeuge sind mit Sensoren ausgestattet, 
welche die Situationen um das Fahrzeug herum auf-
nehmen und zukünftig dafür sorgen könnten, dass 
die Unfallzahlen im Verkehr reduziert werden. Die 
Folge ist derzeit jedoch, dass die Sicherungssysteme 
im Hintergrund sehr defensiv arbeiten. So ist z. B.  

je nach Fahrzeugtyp eine Spurbreite von etwa drei 
Metern Voraussetzung für einen reibungslosen Be-
triebsablauf mit Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h. 
Eine weitere Anforderung ergibt sich aus der Kom-
munikation mit der Straßeninfrastruktur. Um Licht
signalanlagen und Bahnübergänge, aber auch an-
dere Verkehrsteilnehmer*innen korrekt und sicher 
zu erkennen, bedarf es teilweise zusätzlicher Aus-
stattung vor Ort, die in Einzelfällen bereits verfügbar 
oder verbaut, jedoch teils kostenintensiv ist. Das 
Umfahren von Hindernissen wie regelwidrig parken-
den Fahrzeugen oder Mülltonnen ist im geringen 
(bzw. einprogrammierten) Rahmen bereits möglich. 
Einfache Verkehrssituationen, wie beispielsweise 
gleichberechtigte Kreuzungen, erhöhtes Verkehrs-
aufkommen oder ordnungsgemäß parkenden Fahr-
zeugen, werden problemlos erkannt und gemeistert. 

Abbildung: Klassifizierung der kontinuierlichen Fahrzeugautomatisierung

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015). Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren:  
Leitanbieter bleiben, Leitmarkt werden, Regelbetrieb einleiten, S. 6.

Beim teilautomatisierten Fahren übernimmt das System sowohl die Längs- als auch die Querführung des Fahrzeugs 
für einen gewissen Zeitraum oder in spezifischen Situationen. Das System muss jedoch nach wie vor von einer 
Person dauerhaft überwachen werden, die jederzeit zur vollständigen Übernahme der Fahraufgabe in der Lage ist.

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal hochautomatisierter Fahrfunktionen im Vergleich zu den vorangegange-
nen Automatisierungsstufen ist, dass das Fahrzeug die Längs- und Querführung für einen gewissen Zeitraum oder  
in spezifischen Situationen übernimmt und Fahrer*innen das System nicht mehr dauerhaft überwachen müssen. 
Sie müssen dabei jedoch immer in der Lage sein, die Fahraufgabe nach Aufforderung mit einer angemessenen 
Zeitreserve wieder vollständig und sicher zu übernehmen.

Bei vollautomatisierten Fahrfunktionen übernimmt das System die Fahrzeugführung in einem definierten  
Anwendungsfall vollständig und bewältigt alle damit verbundenen Situationen automatisch.

Beim autonomen (fahrerlosen) Fahren als höchste Automatisierungsstufe übernimmt das System das Fahrzeug 
vollständig vom Start bis zum Ziel. Alle im Fahrzeug befindlichen Personen sind in diesem Fall Passagiere.
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Eine digitale Mobilitätsplattform für die Verzahnung  
von Takt- und On-Demand-Nahverkehr

Prof. Udo Onnen-Weber, Clemens Weiss

Der Markt für Mobilitätsangebote ist in Bewegung. Der ÖPNV wird immer multimodaler und ermög-
licht eine Kombination verschiedener Mobilitätsoptionen in intermodalen Reiseketten. In Zukunft 
werden auch elektrisch betriebene, automatisiert fahrende Fahrzeuge die ÖPNV-Landschaft um  
neue flexible Bedienformen ergänzen. 

Prof. Udo Onnen-Weber

Gründer und Leiter des Kompe- 
tenzzentrums ländliche Mobilität  
(KOMOB), Wismar

onnen@komob.de

Clemens Weiss

Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
im KOMOB

weiss@komob.de
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Der Artikel wurde von den beiden Autoren in Vertretung des HubChain Konsortiums verfasst.

Die Verkehrsunternehmen stehen 
dabei vor einer gewaltigen logisti-
schen Aufgabe. Sie müssen dafür 
Sorge tragen, dass sich neue  
Mobilitätsangebote und flexible 
Bedienformen nahtlos und zuver-
lässig in das bestehende Angebot 
einpassen lassen. Gleichzeitig 
muss die Versorgung der Fahr-
zeuge mit Mobilitätsenergie sicher-
gestellt werden. Der ÖPNV soll 
dabei über die neuen flexiblen, 
(teil-)autonomen Angebote weiter 
verdichtet und in seiner Abdeckung 
verbreitert werden, ohne dass 
seine Nutzung komplizierter wird. 
Das Ziel ist demnach, eine bes-
sere Zuverlässigkeit und Erreich-
barkeit bei gleichbleibender Nieder
schwelligkeit und Einfachheit her-
zustellen, um den Auftrag der  
Daseinsvorsorge im Verkehr noch 
besser, aber gleichzeitig umwelt-, 
klima- und ressourcenschonender 
zu erfüllen. 

Für die urbanen Zentren ist dies 
heute schon im Wesentlichen 
umsetzbar, auch wenn immer 
noch eine benutzerfreundliche 
Plattform fehlt, die all diese An
gebote zu einer sinnvollen Reise
kette verknüpft und über flexible 

Mobilitätsoptionen eine Mobilitäts
garantie bereitstellen kann. Die 
existierenden Algorithmen be-
trachten nur, was an Verkehren 
besteht und verknüpfen diese,  
sie sorgen aber noch nicht für die 
sinnvolle Zurverfügungstellung 
der Fahrzeuge und Sicherstellung 
der Energiezufuhr.

Da in weniger dichtbesiedelten 
ländlichen Räumen ein flächen-
deckendes Mobilitätsangebot 
wirtschaftlich nicht tragbar ist, 
müsste hier zunächst ein flexibles 
und kostengünstiges Last-Mile-
Angebot geschaffen werden, das 
über die Anbindung an Regional- 
bzw. Fernbus- oder Fernbahnlinien 
auch in ländlichen und suburba-
nen Räumen die Abhängigkeit 
vom Privat-Pkw reduziert. Bus-
haltestellen oder Bahnstationen 
werden dabei zu lokalen Hubs 
(Knotenpunkten), von denen auto-
nome On-Demand-Shuttle-Ver-
kehre starten, um einerseits die 
letzte Meile zu bedienen, ande-
rerseits aber auch Fahrzeuge mit 
Mobilitätsenergie zu versorgen. 
Über die intelligente Verkettung 
dieser Hubs entlang der getak
teten Bus- und Bahnlinien – der 

Hub Chain – wird die Erreichbar-
keit ländlicher und suburbaner 
Räume mit dem öffentlichen Ver-
kehr deutlich erhöht. Für den  
Zugang zur Hub Chain bedarf  
es dann einer Dienst-Plattform, 
die die einfache Buchung einer 
Reisekette ermöglicht, die sowohl 
den Bedarfsverkehr, der perspek-
tivisch mit autonomen Shuttles 
betrieben wird, als auch die  
getaktete ÖPNV-Strecke mit
einander verknüpft. 

Für die Anbieterseite öffentlicher 
Mobilität besteht die Schwierigkeit 
immer darin, bei einer Verknüpfung 
von Takt- und On-Demand-Ange-
boten das Mitnahmeangebot so 
zu gestalten, dass ausreichende 
Kapazitäten zur richtigen Zeit an 
den richtigen Orten zur Verfügung 
stehen (Dispatching). Dies wird in 
bestehenden Plattformen noch 
nicht berücksichtigt. Es ist derzeit 
keine Lösung sichtbar, die sowohl 
für die Dispatch-Seite als auch für 
die Kund*innen die Verknüpfung 
von On-Demand-Angeboten mit 
Taktangeboten erreicht. 

Innerhalb des Projektvorhabens 
„Hub Chain“1 wird hierzu eine 

1	Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Programm IKT für Elektromobilität gefördert.
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Distributionssoftware aufgebaut, 
die auf jede beliebige Mobilitäts-
plattform für Kund*innen und Logis
tikplattform für Busunternehmen 
aufgesetzt werden kann. Sie soll 
den Kund*innen die konfliktfreie 
Verzahnung des On-Demand-Ver
kehrsangebots mit einer zentralen 
Buslinie ermöglichen und gleich-
zeitig für das Verkehrsunternehmen 
ein verlässliches Dispatching er-
möglichen. Die Kund*innen be-
kommen einen digitalen Zugang 
zum Angebot und das Verkehrs-
unternehmen eine digitale Platt-
form, um den Einsatz und auch 
die Energieversorgung der Shuttles 
automatisiert zu managen. Wesent
liches Ziel ist es, auch in weniger 
verdichteten Räumen ein linien- 
und fahrplanunabhängiges Ange-
bot mit einer Anschlussgarantie 
zu entwickeln.

Das F+E-Projekt „Hub Chain“ 
läuft von September 2017 bis  
August 2020. Ab dem 3. Quartal 
2019 wird die „Hub Chain“-Platt-
form in zwei Testfeldern, mit den 
Stadtwerken Osnabrück und mit 
KOMOB im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte, erprobt. 
Insgesamt sind folgende Partner 
mit den beschriebenen Aufgaben 
am Projekt beteiligt:

●● die Stadtwerke Osnabrück, die 
das städtische ÖPNV-Angebot 
sicherstellen und im Projekt 
eine Testplattform für mit 
ÖPNV unversorgte Hotspots 
am Stadtrand von Osnabrück 
erproben, die mit vollautomati-
schen On-Demand-Shuttles 
den Anschluss an den Takt
verkehr herstellt,

●● das Kompetenzzentrum länd-
liche Mobilität (KOMOB) aus 
Wismar, das im Amt Röbel 
(Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte) das Dorfbussys-
tem ELLI betreibt und mit der-
zeit drei Fahrzeugen teilweise 
im Takt, teilweise on demand 
an die Busstrecke Röbel-Witt-
stock anknüpft,

Weitere Informationen unter: 

www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/Foerderprogramme/IKT-EM-3/ikt-em-3.html

www.hubchain.de

www.komob.de/projekte/elli/

www.stadtwerke-osnabrueck.de/privatkunden/mobilitaet/projekte/hub-chain.html

●● die Mecklenburgisch-Vorpom-
mersche Verkehrsgesellschaft 
(MVVG), die als Verkehrsunter-
nehmen im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte den 
ÖPNV sicherstellt,

●● das Institut für Verkehrssystem
technik des DLR (Braunschweig- 
Berlin), das die wesentliche 
Entwicklung der „Hub Chain“- 
Plattform in Händen hat,

●● die HaCon GmbH (Hannover), 
die zusammen mit dem DLR 
die Programmierung der Platt-
form vorantreibt,

●● die Dornier Consulting Interna-
tional GmbH in Berlin, die zum 
einen für die Nutzerperspektive 
und zum anderen für die Simu-
lation der Last-Mile-Anbindung 
in Osnabrück zuständig ist, um 
potenzielle Wirkungen auf den 
Modal Split zu bestimmen,

●● das Institut für Klimaschutz, 
Energie und Mobilität (IKEM), 
das all die vielen rechtlichen 
Fragen beantwortet, die sich 
im Zusammenhang mit „Hub 
Chain“ stellen. 

will von Stadt nach A mit Linienbus bis Hub A + „On-Demand-Shuttle“ nach A

will von B mit „On-Demand-Shuttle“ nach Hub B und weiter mit Stadtbahn

Autonom fahrender Shuttle mit festen Haltestellen + flexiblen Zwischenhalten

A, B, C = Siedlungen im  
ländlichen Gebiet

Fahrzeug aus On-Demand-Flotte, 
Route wird nach Bedarf zusammengesetzt

Getakteter ländlicher Linienverkehr

Getakteter städtischer Verkehr

A

B

C

Hub A

Hub B

Hub C

Stadt S

Abbildung: Verknüpfung von Takt- und On-Demand-Verkehren

Quelle: Katharina Karnahl
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Jede Stunde – zur gleichen Minute, deutschlandweit!

Mit dem Deutschland-Takt soll das Bus-  
und Bahnangebot eine neue Qualität erhalten

Philipp Kosok

Ein Dorf mit 5 000 Einwohner*innen, gelegen zwischen Äckern und Wald, ruhig und etwas verschlafen. 
Die meisten Arbeitsplätze oder eine Einkaufsstraße gibt es erst in der nächsten Großstadt – 50 km 
entfernt. Einen Bahnhof gibt es ebenfalls nicht, nur einen Bus. Dieser fährt verlässlich einmal die 
Stunde, immer zur selben Minute. Das lässt sich einfach merken. Nach ein paar Minuten im Bus er-
reichen die Fahrgäste den Bahnhof im benachbarten Ort, wo zwei Minuten nach Ankunft auch schon 
der Regionalzug einfährt. Die Umsteigezeit ist knapp bemessen, aber sie genügt, weil der Fußweg 
kurz und Bus und Bahn pünktlich sind. Mit dem Zug in der Großstadt angekommen, sind die meisten 
Fahrgäste dann fast am Ziel. Straßenbahnen und Busse fahren alle paar Minuten am Hauptbahnhof. 
Auch Fernzüge fahren in den kommenden Minuten aus allen Himmelsrichtungen ein und ermöglichen 
eine rasche und unkomplizierte Weiterreise. So geht das jede Stunde, von morgens bis abends, an 
365 Tagen im Jahr.

Das beschriebene Modell veran-
schaulicht den „Deutschland-Takt“. 
Eine Vision, die vielen Menschen 
lange Wartezeiten erspart und 
eine verlässliche Alternative zum 
eigenen Auto bietet. Was in der 
Theorie simpel erscheint, ist in 
der Praxis keineswegs trivial.  
Sofort kommt einem die andau-
ernde Unpünktlichkeit der Bahn  
in den Sinn, überlastete Bahnhöfe 
und Bürgerinnen und Bürger, die 
nur davon träumen, dass über-
haupt mal ein Zug bei ihnen ab-
fährt. Der Deutschland-Takt soll 
nicht länger Theorie bleiben.  
Die Pläne dafür lässt das Bundes
verkehrsministerium derzeit aus-
arbeiten. Sie reichen von Nord
deich Mole bis Rosenheim.

Vorbild ist das  
Bahnland Schweiz

Wer sich selbst ein Bild davon 
machen möchte, wie der 

Deutschland-Takt in der Praxis 
aussehen könnte, reist am besten 
in die Schweiz. „Bahn 2000“ hieß 
der schweizer Masterplan für die 
Bahn – das Prinzip ist das Glei-
che. Alle Linien fahren in einem 
regelmäßigen Takt. Auf dem 
Hauptstreckennetz alle 30 Minu-
ten, in Regionen mit weniger 
Nachfrage jede Stunde. Einige 
Bahnhöfe werden zu sog. integra-
len Taktknoten ausgebaut. Das 
bedeutet, dass zwischen allen  
Linien möglichst unmittelbar um-
gestiegen werden kann. In der 
Schweiz wurde dieses Modell 
über einen Zeitraum von 17 Jah-
ren in mehreren Stufen bis 2004 
umgesetzt. Zwar gilt das Pro-
gramm „Bahn 2000“ heute als  
abgeschlossen, doch wird der 
landesweite Fahrplan ständig 
weiterentwickelt. Die Schwei-
zer*innen nutzen mittlerweile 
doppelt so oft die Bahn wie die 
Deutschen. Ein Halbstundentakt 
auf den wichtigsten Strecken 
reicht da oft schon nicht mehr 
aus. Das Programm „Bahn 2000” 
gilt als Erfolg. Es soll nun zur 
Blaupause für Deutschland wer-
den, um die von Unzuverlässig-
keit, Überlastung und Fehlinves
tition geplagte Bahn in Deutsch-
land endlich wieder auf die  
Erfolgsschiene zu bringen.

Erst der Fahrplan,  
dann der Bauplan

Dabei geht es um weit mehr als 
nur darum, Fahrpläne umzuge-
stalten. Es ist nicht weniger als 
die Abkehr von der gesamten  
bisherigen Planungsphilosophie. 
Der Deutschland-Takt macht 
Schluss mit kostspieligen und 
fragwürdigen Prestigeprojekten. 
Die Schnellfahrstrecke Berlin – 
München wäre unter der Prämisse 
eines Deutschland-Takts wohl  
anders gestaltet worden. Stutt-
gart 21 hätte es so nie gegeben. 
Denn nun wird zunächst ein Ziel-
fahrplan für das Jahr 2030 er-
stellt, der auf die Erfordernisse  
einer echten Verkehrswende  
eingeht. Erst aus diesem Zielfahr-
plan werden die erforderlichen 
Ausbauten im Schienennetz ab-
geleitet. Oft reichen kleine Maß-
nahmen aus. Gebaut wird, was 
allen Fahrgästen nutzt – selbst 
wenn es nur ein unspektakulärer 
Lückenschluss oder ein zusätzli-
ches Gleis ist. Es ist dann an den 
Ländern, dieses Taktprinzip auch 
in die Fläche zu tragen. Wenn 
klar ist, wie im übergeordneten 
Netz gefahren wird, können auch 
Kommunen im ländlichen Raum 
ihren Busverkehr darauf ausrich-
ten. Auch abgehängte Orte wie 

Philipp Kosok 

Seit 2016 Sprecher für 
Bahnpolitik beim ökolo
gischen Verkehrsclub 
Deutschland VCD

philipp.kosok@vcd.org 
www.vcd.org
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etwa die Großstadt Chemnitz, in 
der heute kein einziger Fernzug 
hält, sollen mit dem Deutschland-
Takt endlich wieder Anschluss  
finden.

Die lange Fahrt zum 
Deutschland-Takt

Seit im Jahr 2008 eine Initiative 
von Umwelt- und Bahnverbänden, 
darunter der VCD, beständig für 
den Deutschland-Takt wirbt, ist 
viel geschehen. Konnten Politi-
ker*innen mit dem Konzept zu-
nächst wenig anfangen, lässt 
der für Bahnverkehr zuständige 
Staatssekretär Enak Ferlemann 
heute keine Gelegenheit aus, die 
Vorteile des Deutschland-Taktes 
zu preisen. Ein Gutachten der 
Bundesregierung konnte sowohl 
die Machbarkeit, als auch das 
große Potenzial für die Gewin-
nung neuer Fahrgäste bestätigen. 
2017 veröffentlichte die Bundes-
regierung einen ersten Zielfahrplan 
für den Fernverkehr. Aktuell wird 
der Nahverkehr in das Konzept 
eingearbeitet und eine Vielzahl 
praktischer Details geklärt. Am  
7. Mai 2019 lädt der Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer 
zum Schienengipfel ein. Er will 
erklären, wie die Regierung ihr 
selbst gestecktes Ziel erreichen 
will, die Fahrgastzahlen bis 2030 
zu verdoppeln und wird dabei  
zuerst den Deutschland-Takt  
nennen.

Ein Ja zur Bahn heißt noch 
nicht: Schiene vor Straße

Wie ernst es der Bundesregie-
rung mit ihren Zielen ist, wird sich 
aber erst in den kommenden Mo-
naten und Jahren wirklich zeigen. 
Besonders wenn es mal wieder 
ums Geld geht. Während der 
Straßenbauetat zuletzt deutlich 
gewachsen ist und Auto- und 
Flugverkehr von milliarden
schweren Steuerrabatten profitie-
ren, wird das Bahnnetz weiterhin 

eher geflickt als angemessen für 
die Verkehrswende vorbereitet. 
Dabei zeigen die Erfahrungen der 
Schweiz, dass es eine hervorra-
gende Bahn, die Millionen Men-
schen auch außerhalb der Metro-
polen mobil macht, nicht gratis 
gibt. Schätzungen gehen von  
einem Investitionsbedarf von  
mindestens 5 Mrd. € jährlich für 
den Ausbau des Schienennetzes 
aus, wenn die gesteckten Ziele 
bis 2030 erreicht werden sollen. 

In der Schweizer Bevölkerung 
und ihrer Regierung ist längst 
Konsens: Schiene vor Straße. Bei 
allen freundlichen Worten für die 
Schiene galt in Deutschland zu-
letzt jedoch immer: Autokonzerne 
vor Umweltschutz. Über einen 
guten Plan hinaus braucht es den 
Mut zu grundlegenden Verände-
rungen: Mut zu einer Verkehrs-
wende, die allen Menschen die 
Möglichkeit bietet, klimagerecht 
mobil zu sein. 
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Forschungsprojekt GetMobil:

ÖPNV-integriertes Ridesharing als Mobilitätsoption 
bestmöglich erschließen

Im Schnitt sitzen 1,5 Personen in einem Pkw (infas 2018: 7), gleichzeitig wird der größte Teil der 
Wege im ländlichen Raum mit dem Auto zurückgelegt (MiD 2017). Es liegt nahe, dieses Potenzial  
an freien Pkw-Plätzen zu nutzen, um das Mobilitätsangebot für Personen zu erhöhen, die über kein 
eigenes Auto verfügen oder nicht selbst fahren möchten.

1	Dabei handelt es sich um Fahrten, die ohnehin unternommen würden.

2013 starteten der Nordhessische Verkehrsver-
bund (NVV) und das Land Hessen deshalb in drei 
nordhessischen Regionen das Pilotvorhaben „Mobil-
falt“, bei dem bestehende Buslinien des NVV durch 
private Pkw-Fahrten ergänzt werden1 und so das 
Verkehrsangebot in der Region zu einem stündlichen 
Takt erweitert wird. Wesentliches Element hierbei ist 
die Mobilitätsgarantie. Das bedeutet: Wird zu der 
Zeit, zu der laut Fahrplan eine Fahrt stattfinden soll, 
keine Privatfahrt angeboten, bringt stattdessen ein 
Taxi die Fahrgäste zum NVV-Tarif an das gewünschte 
Ziel.

Von 2015 bis 2018 untersuchte eine interdiszipli
näre Forschergruppe der Universität Kassel im  
Rahmen des Projektes GetMobil Mitnahmesysteme, 
sog. Ridesharing, im ländlichen Raum, wobei „Mobil
falt“ als Praxisbeispiel für eine ÖPNV-integrierte  
Variante diente. Die Gruppe erarbeitete Vorschläge, 
wie die Rahmenbedingungen und die Ansprache der 
Bevölkerung gestaltet werden sollten, um möglichst 
viele Personen als Fahrer*innen bzw. Mitfahrer*in-
nen zu gewinnen und Ridesharing zu einer ernst
haften Option im ländlichen Mobilitätsmix zu machen. 

Eine große Zahl an Fahrtanbieter*innen erhöht die 
Chance, zu einem Fahrtwunsch ein passendes An-
gebot zu finden. In ländlichen Regionen mit ihrem 
geringeren Verkehrsaufkommen (bezogen auf die 
Länge des Straßennetzes) ist die Zahl der aktiven 
Nutzer*innen also besonders relevant. Eine Bevöl-
kerungsbefragung in den „Mobilfalt“-Regionen im 
Rahmen des Forschungsprojekts GetMobil ergab, 
dass 92 % der Befragten sich vorstellen können, zu-
mindest einmal im Monat bis hin zu täglich Mitfahr-
ten anzubieten – umgekehrt konnten sich nur 80 % 
vorstellen, häufiger bei anderen mitzufahren (Get-
Mobil Policy Brief 1: 1). In der Realität jedoch ergibt 
sich ein anderes Bild. Hier überwiegt die Nachfrage 
das tatsächliche Angebot, so dass der größte Teil 
der „privaten“ Fahrten im Rahmen der Mobilitäts
garantie von Taxis durchgeführt wird.

Aus diesem Grund erfasste GetMobil zum einen 
die Gründe, die Menschen dazu bewegen oder dar-
an hindern, Ridesharing anzubieten oder zu nutzen. 
Zum anderen wurden potenzielle Nutzer*innen da-
nach gefragt, wie aus ihrer Sicht ein lokales, organi-
siertes Ridesharing-Angebot ausgestaltet sein sollte. 
Darüber hinaus wurden die rechtlichen Rahmen
bedingungen für die Integration privater Mitnahme-
fahrten in den ÖPNV auf fördernde und hemmende 
Regulierungen hin untersucht. Die Ergebnisse las-
sen sich z. T. auf andere Ridesharing-Formen im 
ländlichen Raum übertragen, der Fokus lag bei  
GetMobil jedoch in erster Linie auf dem lokalen  
organisierten Ridesharing. Unter organisiertem  
Ridesharing werden nach einer Definition des  
Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur 
(2016: 29) „öffentlich zugängliche Mitnahmesysteme“ 
verstanden, „bei denen freie Plätze im privaten Pkw 
Dritten zur Verfügung gestellt und über eine i. d. R. 
internetbasierte Plattform zugänglich gemacht wer-
den.“ Somit sind Fahrgemeinschaften, persönlich 
vereinbarte Mitnahmen (z. B. innerhalb der Familie 
oder Nachbarschaft), Trampen, Mitfahrbänke und 
kommerzielle Fahrdienste nicht inbegriffen. Die  
lokale Eingrenzung ergibt sich aus Funktion der 
Pkw-Fahrten als Ergänzung des ÖPNV in einer  
bestimmten Region.

Menschen aus dem eigenen Ortsteil helfen zu  
wollen, stellt die größte Motivation für das Anbieten 
von Mitfahrten dar (s. Abb. 1). Dass diese altruistische 
Absicht nicht unmittelbar zu einer hohen Beteiligung 
führt, hat seine Gründe vermutlich in den relativ 
starren Zeit- und Strecken-Vorgaben entsprechend 
ÖPNV-Fahrplan. Insbesondere bei Fahrer*innen 
steht der Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität 
an erster Stelle – bei der Gruppe der Mitfahrenden 
ohne eigenen Pkw ist Flexibilität hinsichtlich des 
Aussteigeortes ebenfalls das wesentliche Kriterium 
(s. Abb. 2). Aber auch die starke Verhaftung in Routi-
nen bei der Verkehrsmittelwahl führt dazu, dass die 
grundsätzlich positive Einstellung zum Angebot von 
Fahrten und die Anzahl der tatsächlich angebotenen 
Fahrten auseinanderklaffen.
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Personen mit eigenem Pkw sehen als Vorteile des 
Mitfahrens vor allem geringere Mobilitätskosten sowie 
den Umstand, nicht selbst fahren zu müssen. Und 
für diejenigen, die sich vorstellen können, bei ande-
ren aus dem Ort mitzufahren, ist auch das Anbieten 
von eigenen Fahrten eher eine Option (s. Abb. 1).

Hinsichtlich der Merkmale von Ridesharing-Angebo
ten fällt auf, dass für die Mitnahmebereitschaft die 
Vergütung nur eine geringe Bedeutung hat (s. Abb. 2). 
Wichtig ist jedoch offenbar für die Teilnehmer*innen 
mit eigenem Pkw, sich die Mitfahrer*innen bzw.  
Fahrer*innen vorab aussuchen zu können.

Empfehlungen

Bei der Darstellung bzw. Bewerbung von Ride
sharing-Angeboten sollten besonders die von den 
Befragten als wichtig benannten Punkte aufgegriffen 
und hervorgehoben werden, um im Sinne eines ak
tivierenden Mobilitätsmanagements die Motivation 
potenzieller Teilnehmer*innen zu stärken. Hierbei 
sollten Fahrer*innen und Mitfahrer*innen getrennt 
angesprochen werden. 

Auch hinsichtlich der Ausgestaltung von Ridesharing-
Angeboten hat das Forschungsprojekt GetMobil 

Abbildung 2: Relevante Angebotsmerkmale aus Sicht der Befragten

Quelle: GetMobil Policy Brief 1: 7

Wie sollte ein lokales, organisiertes Ridesharing-Angebot aud Sicht der potenziellen Nutzer*innen ausgestaltet sein?

Mitnahmebereitschaft 
(Gruppe Pkw-Fahrer*innen)

Mitfahrbereitschaft 
(Gruppe Pkw-Fahrer*innen)

Mitfahrbereitschaft 
(Gruppe Personen ohne Pkw)

1.	 Keine starren Vorgaben in Bezug 
	 auf Zeit und Strecke

2.	 Mitnahme auch umsonst

3.	 Möglichkeit der Auswahl der  
	 Mitfahrer*innen

4.	 Wenig Aufwand

Abbildung 1: Aus Sicht der Befragten relevante Einflussgrößen der Bereitschaft zum Ridesharing für die Zwecke 
„Einkaufen“, „Gesundheit“, „sonstige private Erledigungen“

Quelle: GetMobil Policy Brief 1: 6

Welche verhaltensbezogenen und individuellen Einflussgrößen bestimmen die Bereitschaft zum Ridesharing?

Mitnahmebereitschaft 
(Gruppe Pkw-Fahrer*innen)

Mitfahrbereitschaft 
(Gruppe Pkw-Fahrer*innen)

Mitfahrbereitschaft 
(Gruppe Personen ohne Pkw)

1.	 Anderen aus dem Ort helfen wollen

2.	 Auch bei anderen aus dem Ort 
	 mitfahren

3.	 Mit anderen aus dem Ort in  
	 Kontakt kommen

4.	 Positive Einstellung zum lokalen 
	 Ridesharing

5.	 Über hinreichend Zeit verfügen

1.	 Günstig mobil sein

2.	 Entlastung vom Fahren

3.	 Auch Fahrten anbieten

4.	 Bei manchen aus dem Ort nicht 
	 mitfahren

5.	 Erhöhung der Mobilitätsmöglich- 
	 keiten

1.	 Weil andere dies wichtig finden

2.	 Umwelt schonen

3.	 Günstig mobil sein können

4.	 Unzufriedenheit mit den Einkaufs- 
	 möglichkeiten

1.	 Möglichkeit der Auswahl der  
	 Fahrer*innen

2.	 Fahrtkosten werden geteilt

3.	 Versicherung gegen Schäden

1.	 Haustürbedienung ermöglichen
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wichtige Hinweise geliefert. Gewünscht wurde vor 
allem, das System möglichst flexibel zu gestalten 
(z. B. durch freie Wahl von Zusteigepunkten, Fahr-
zeiten und Strecken). Bei einem in den ÖPNV inte
grierten Angebot wie „Mobilfalt“ ist allerdings mit 
Zielkonflikten zu rechnen: Sollen die Grundmerk
male des ÖPNV wie gut zu merkende Taktfahrpläne, 
definierte Haltestellen, Beförderungs- und Tarifpflicht 
auf das Ridesharing übertragen werden, wider-
spricht dies dem Wunsch der Nutzer*innen nach 
freier Wahl der Fahrzeiten und -strecken. Statt einer 
solchen freien Gestaltung wurde im Rahmen von 
„Mobilfalt“ auf ausgewählten Strecken seit Oktober 
2017 versuchsweise eine 10-minütige statt der 
stündlichen Taktung eingeführt, die sich positiv auf 
die Zahl privat durchgeführter Fahrten ausgewirkt 
hat. Eine vollständige Flexibilisierung würde jedoch 
in Konflikt mit der bei „Mobilfalt“ gegebenen Mobi
litätsgarantie stehen, die dann aus logistischen  

und wirtschaftlichen Gründen nicht zu leisten wäre. 
Denkbar wäre eher eine zeitliche und räumliche  
Beschränkung der Mobilitätsgarantie gemäß dem 
Leistungsangebot laut Fahrplantakt. Außerhalb der 
Taktung angebotene Fahrten würden eine Ergän-
zung des ÖPNV-Angebots ohne Mobilitätsgarantie 
darstellen.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben ergeben, 
dass ein ÖPNV-integriertes Ridesharing ab einem 
Privatfahrtenanteil von 5,3 % zu einer höheren  
Kostendeckung führt als vergleichbare flexible  
Angebotsformen wie z. B. Bedarfslinienverkehre  
mit einem IT-gestützten Hintergrundsystem  
(GetMobil Policy Brief 2: 6).  Karin Zander

Die Policy Briefs sowie der Endbericht zu GetMobil werden vor-
aussichtlich ab Frühsommer 2019 über getmobil.uni-kassel.de 
im Open Access zur Verfügung stehen.

Personalien

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/LR0119-Literatur-Zander.pdf

Hermann Kroll-Schlüter 80 Jahre
Am 1. März 2019 feierte Hermann Kroll-Schlüter seinen 80. Geburtstag. Der Landwirtschaftsmeister gehörte 

18 Jahre dem Deutschen Bundestag an und war parallel 5 Jahre Bürgermeister von Belecke und 14 Jahre 
von Warstein, bevor er von 1991 bis 1998 als Staatssekretär im Sächsischen Ministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Forsten tätig war. Der Träger zahlreicher Auszeichnungen wie des Bundesverdienstkreuzes 
war 5 Jahre Präsident des Internationalen Katholischen Landvolkes und 8 Jahre Vorsitzender und Geschäfts
führer der Katholischen Landvolkbewegung Deutschlands. Seit 1995 ist Hermann Kroll-Schlüter Mitglied in 
der ASG, wo er 9 Jahre im Vorstand mitgearbeitet hat, davon 6 Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Die 
ASG gratuliert dem Jubilar sehr herzlich und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, besonders eine gute 
Gesundheit und weiterhin viel Erfolg bei seinem Engagement für die ländlichen Räume.  

Reinhard Kummer verstorben
Am 13. März 2019 ist der ehemalige Geschäftsführer der Schleswig-Holsteinischen Landgesellschaft und 

Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes der gemeinnützigen Landgesellschaften (BLG), Reinhard Kummer, 
im Alter von 83 Jahren gestorben. Der Diplom-Landwirt und MR a. D. Kummer war 10 Jahre Geschäftsführer 
der Schleswig-Holsteinischen Landgesellschaft und stand 2 Jahre dem BLG als Vorstandsvorsitzender vor.  
Er hat sich große Verdienste bei der Gründung und dem Aufbau der Landgesellschaften in den neuen Län-
dern erworben, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern. Von 1987 bis 2002 war er Mitglied der ASG, in 
der er von 1987 bis 1998 mit hoher Fachkompetenz den Arbeitskreis I „Agrarstrukturpolitik“ leitete und sich 
maßgeblich für die ASG engagierte. Die ASG fühlt sich dem Verstorbenen sehr verbunden und wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
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Der kritische Agrarbericht 2019
Schwerpunkt: Landwirtschaft für Europa

AgrarBündnis e.V. in Zusammenarbeit mit  
Germanwatch e.V. (Hrsg.). Hintergrundberichte 
und Positionen zur Agrardebatte, ABL Bauern­
blatt Verlags-GmbH, Konstanz/Hamm 2019, 344 S., 
ISBN 978-3-930413-66-9, 24,00 €. Kostenlos 
abrufbar unter www.kritischer-agrarbericht.de.

Im Fokus des diesjährigen Agrarberichtes  
steht die anstehende Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP). Die GAP ist eines der wich-
tigsten Politikfelder der Europäischen Union und 
bestimmt maßgeblich mit der Verteilung ihrer 
Gelder und dem Erlass von Handels- und Markt-

regeln mit, wie Lebensmittel produziert, Res-
sourcen genutzt, Tiere gehalten und ländliche 
Räume entwickelt werden. Im kritischen Agrar-
bericht wird die Landwirtschaft aus Sicht der 
verschiedenen Akteure betrachtet und zeigt den 
Leser*innen damit wichtige Zusammenhänge 
auf. Neben dem Schwerpunktthema GAP wer-
den weitere Brennpunkte der agrarpolitischen 
Diskussion behandelt. Dazu zählen die Digitali-
sierung der Landwirtschaft, die Bodenpolitik,  
die Macht der Konzerne, die Auswirkungen der 
neuen Düngeverordnung und die öffentliche 
Kontroverse über die Rückkehr des Wolfes.  lb

Das Dorf
Soziale Prozesse und räumliche Arrangements

Annett Steinführer, Lutz Laschewski, Tanja Mölders, 
Rosemarie Siebert (Hrsg.). Ländliche Räume: 
Beiträge zur lokalen und regionalen Entwick­
lung, Bd. 5, Lit Verlag, Berlin 2019, 224 S.,  
ISBN 978-3-643-14114-9, 29,90 €. Auf Anfrage 
bei den Herausgeber*innen als pdf erhältlich.

Das Dorf ist heutzutage nicht nur in der öffent
lichen Diskussion präsent, sondern auch in der 
wissenschaftlichen Forschung. Dabei stand das 
Dorf als Forschungsgegenstand lange nicht im 
Fokus der Soziologie. Der Sammelband soll  
diese Lücke schließen und behandelt dabei eine 
Bandbreite an Themen, Räumen, Fragestellun-

gen und methodischen Herangehensweisen. 
Betrachtet werden nicht nur die soziologische  
Perspektive, sondern ebenfalls planungswissen-
schaftliche, geografische und sozial-ökologische 
Zugänge. In einer Einführung wird das Dorf als 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung 
und Theoriebildung analysiert und die lange in-
halts- wie methodenreiche Forschungstradition 
aufgearbeitet. Die nachfolgenden neun Beiträge 
beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten 
Themen, die vom sozialen Zusammenhalt über 
den Wandel bis hin zur Politisierung von Dörfern 
reichen. Thesen für die weiterführende Forschung 
runden das Werk ab.  lb

Innovative Agrarpolitik nach 2020
Schriftenreihe der Rentenbank, Band 34,  
Frankfurt am Main 2018, 170 S., ISSN 1868-
5854. Kostenfrei bestellbar und abrufbar unter 
www.rentenbank.de

Alle sieben Jahre wird die Gemeinsame Agrar-
politik (GAP) neu gestaltet und unterliegt damit  
einem stetigen Wandel. Mit jeder Reform wird 
sie an die jeweiligen Gegebenheiten und an er-
wartete Entwicklungen angepasst. Nach der  
Reform ist vor der Reform – weswegen stetig 
über die künftige Grundausrichtung der GAP 
diskutiert wird. Der Sammelband umfasst fünf 
wissenschaftliche Studien, die sich mit einer 

Reihe von Fragestellungen und Themen rund 
um die GAP beschäftigen. Präferenzen der 
Landwirt*innen und Bürger*innen für die künf-
tige Gestaltung der GAP werden herausgear-
beitet. Weiterhin werden Alternativen zur Ein-
kommensstabilisierung und agrarpolitische  
Optionen zur Reduzierung von Preis- und Er-
tragsrisiken erläutert. Die Notwendigkeit von  
Direktzahlungen wird hinterfragt und es wird 
überlegt, was der Gesellschaft die Extensivie-
rung der Pflanzenproduktion wert sein müsste. 
Eine Reihe von Denkanstößen regt die  
Leser*innen dazu an, die Entwicklung der  
GAP kritisch zu betrachten.  lb
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Kreativwirtschaft im ländlichen Raum: Kommunikationskonzept und Förderansätze –  
Situation und Potenziale von Coworking zur Förderung der Kreativwirtschaft im  
Ländlichen Raum in Baden-Württemberg

Martin Engstler und Lutz Mörgenthaler, Hochschule der Medien, Stuttgart 2018

Der Forschungsbericht bietet einen umfassenden Einblick in vorhandene Förderprogramme und Beratungsmöglichkeiten für 
Kreativschaffende. Diese werden aus Sicht der Akteure reflektiert und hinsichtlich ihrer Wahrnehmung und Relevanz bewertet. 
Dafür werden individuelle Fördermodelle von Unternehmen bzw. Projekten und die Förderung von Coworking Spaces und  
Kreativzentren als Ansatz zur Förderung von Unternehmen und Netzwerken im Ländlichen Raum untersucht. Ziel ist es, die 
Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft in das Sichtfeld von Politik und Verwaltung zu rücken und ein gemeinsames Ver-
ständnis zwischen Kreativschaffenden und Verwaltung bzw. Fördergebern zu schaffen. Denn Kreativwirtschaftsbranchen  
sind sowohl in den urbanen, als auch in den ländlichen Regionen Baden-Württembergs ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Abrufbar unter hdms.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/6430

Mobiles Baden-Württemberg – Wege der Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität 
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH (Hrsg.), Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung, Nr. 87

Das heutige Verkehrssystem, seine Infrastruktur und das Mobilitätsverhalten der Menschen sind ressourcenintensiv und ver
ursachen erhebliche Belastungen für Mensch, Klima und Umwelt. Damit stehen sie im Widerspruch zu einer angestrebten 
nachhaltigen Entwicklung. Als Automobilland ist Baden-Württemberg von kommenden Veränderungen besonders betroffen.  
Daher soll der Wandel zu einem zukunftsfähigen Mobilsystem aktiv gestaltet werden. Ziel der Studie war es, Möglichkeiten  
und Empfehlungen herauszuarbeiten, wie Verkehr und Mobilität künftig aussehen könnten und wie der Strukturwandel des  
Mobilitätssystems und der Automobillandschaft in Baden-Württemberg politisch gestaltet werden sollten. Dafür werden mög
liche Transformationspfade bis 2030 und 2050 identifiziert, beschrieben, modelliert und hinsichtlich ihrer ökologischen, öko
nomischen und sozialen Nachhaltigkeit überprüft.

Abrufbar unter www.bwstiftung.de/mobiles-bw/#c24297

Steuerung der Siedlungsflächenentwicklung auf dem Prüfstand – kompakte, umwelt
verträgliche Siedlungsstrukturen im regionalen Kontext: Traum oder Wirklichkeit?

Kirsten Mangels und Nina Wahrhusen. In: Tagungsband der REAL CORP 2018 – EXPANDING CITIES –  
DIMINISHING SPACE, S. 417-427

Auf Grundlage von Zwischenergebnissen aus dem laufenden Forschungsprojekt „Kompakte, umweltverträgliche Siedlungs-
strukturen im regionalen Kontext – Potenziale, Hemmnisse und Handlungsansätze einer integrierten Siedlungs- und Verkehrs-
planung im Zusammenhang von Stadt und Region (KuSirK)“ des Umweltbundesamtes werden umweltverträgliche Siedlungs-
strukturen im regionalen Kontext aufgezeigt. Diese sollen dabei helfen, dem zukünftigen Städtewachstum über kommunale 
Grenzen hinweg auf regionaler Ebene zu begegnen und Freiräume zwischen den Siedlungen zu erhalten. Es wird vor allem auf 
die Regionen Hannover und Münsterland eingegangen. Abschließend werden erste Ergebnisse und Lösungsansätze vorgestellt.

Abrufbar unter repository.corp.at/448/

Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft
Jürn Sanders, Jürgen Heß (Hrsg.), Thünen Report Nr. 65, Braunschweig 2019

Der ökologische Landbau gilt als nachhaltiges Landnutzungssystem, seine Potenziale zur Bewältigung umwelt- und ressourcen
politischer Herausforderungen werden in Politik und Wissenschaft aber unterschiedlich bewertet. Ziel des Reports war es daher, 
die gesellschaftlichen Leistungen des ökologischen Landbaus in den Bereichen Wasserschutz, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, 
Klimaschutz, Klimaanpassung, Ressourceneffizienz und Tierwohl zu analysieren und zu bewerten. Die Grundlage dafür bildet 
die Auswertung von 528 Studien mit 2 816 Vergleichspaaren aus dem ökologischen und konventionellen Landbau. Es zeigt 
sich, dass der ökologische Landbau bei allen Indikatoren gegenüber dem konventionellen Landbau im Umwelt- und Ressour-
censchutz Vorteile aufweist.

Abrufbar unter www.thuenen.de/media/publikationen/thuenen-report/Thuenen_Report_65.pdf 
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